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Einführung  

  

1 

1 Einführung 

„Tabakerzeugnisse sind die einzigen frei verfügbaren Konsumgüter, die 

bei einem Großteil derer, die sie bestimmungsgemäß verwenden, zu […] 

Gesundheitsschädigungen und vorzeitigem Tod führen.“1 Die Tabaklobby 

verharmlost und bestreitet bis heute die Tatsache, dass diese Folgen nicht 

nur auf Aktivraucher sondern auch auf Passivraucher2 zutreffen.3 Aller-

dings hat selbst das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1997 die Gefah-

ren für Leben und Gesundheit der Nichtraucher anerkannt.4 In der Diskus-

sion um das Passivrauchen sieht die Tabakindustrie eine große Gefähr-

dung ihrer Existenz.5 

 

Doch die Tabakindustrie versucht, Abhilfe zu schaffen, um die Kunden 

nicht zu verlieren. Zusatzstoffe wie Zucker werden der Zigarette hinzuge-

fügt, um Kindern und Jugendlichen den Einstieg zu versüßen.6 Ammoniak 

wird als Substanz beigefügt, um die Suchtwirkung des Nikotins zu verstär-

ken.7 Um ihre Macht zu erhalten, versucht die Tabaklobby auch auf eine 

völlig andere Weise Einfluss zu nehmen. Der Flickenteppich des gesetzli-

chen Nichtraucherschutzes der Länder und damit das Aus für eine bun-

deseinheitliche Regelung wird der Tabaklobby als Sieg zugesprochen.8 

 

Der Bund hat bezüglich des Nichtraucherschutzes Regelungen für alle 

öffentlichen Einrichtungen des Bundes und des öffentlichen Personenver-

kehrs erlassen, die Länder unter anderem im Bereich der Krankenhäuser, 

Jugendhäuser und Gaststätten. 

 

                                            
1  DKFZ, Gesundheit fördern, Anlage 1, S. 43. 
2  Zugunsten der Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet, dies stellt aber 

keine Benachteiligung einer der beiden Geschlechtsgruppen dar. 
3  Evers, Husten, Schwindel, Herzinfarkt, Anlage 2, S. 28. 
4  DKFZ, Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 7. 
5  Glantz/Slade/Bero/Hanauer/Barnes, Anlage 3, S. 1. 
6  DKFZ, Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 11; DKFZ, Gesundheit 

fördern, Anlage 1, S. 44. 
7  Pankow/Mader/Isabelle/Luo/Pavlick/Liang, Anlage 5, S. 1. 
8  Reichart/Stoll/Wohsmann, Anlage 6, S. 1. 
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Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem LNRSchG Baden-Württemberg, 

Rechtsstand zum 31.12.2007. Außerdem beschränkt sich diese Arbeit auf 

den Bereich der Gaststätten, welcher wie kein anderer das Interesse von 

Bevölkerung und Medien geweckt hat.  

 

Baden-Württemberg gehört mit Niedersachsen zu den Vorreitern in Sa-

chen Nichtraucherschutz. Seit dem 01. August 2007 gibt es hier gesetzli-

che Regelungen, Hessen folgte im Oktober 2007 mit seinen Regelungen 

zum Nichtraucherschutz. 

 

Wohlgemerkt, zum Nichtraucherschutz. Ziel der Politik ist es, mit diesem 

Gesetz nicht dem Rauchen Einhalt zu gebieten, sondern einen umfassen-

den Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren des Passivrauchens als 

staatliche Fürsorge zu erreichen. Der Raucher hat weiterhin die Möglich-

keit, beispielsweise im Freien oder in der eigenen Wohnung zu rauchen.  

 

Da es sich hierbei um eine neue Regelung handelt, liegen nur wenige 

Studien über Auswirkungen dieses Gesetzes vor. Daher wurden zur Ana-

lyse der Folgen zwei Umfragen durchgeführt.  

 

Im Rahmen dieser Diplomarbeit werden zuerst die Grundlagen dargestellt, 

die später dazu dienen, Hintergründe zu verstehen. Es folgt die Analyse 

des LNRSchG, um Problematiken aufzudecken und die Auswirkungen 

darzulegen. Mittels der Auswertung der obigen Umfragen und der Darle-

gung verschiedener Diskussionen in der Presse, können anhand dieser 

Diplomarbeit letztendlich zwei Fragen geklärt werden. Wird das Ziel eines 

verbesserten Nichtraucherschutzes erreicht, oder ist das LNRSchG wirk-

lich nur „viel Rauch um Nichts"? 
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2 Grundlagen 

2.1 Das Passivrauchen 

Das unfreiwillige und oftmals unbewusste Einatmen von Tabakrauch aus 

der Raumluft wird als Passivrauchen bezeichnet.9 Voraussetzung ist, 

dass jemand aktiv Tabak raucht, das schließt auch den Besitz oder die 

Handhabung eines angezündeten Tabakproduktes ein.10 

 

Der Passivrauch setzt sich aus dem Hauptstromrauch und dem Neben-

stromrauch zusammen. Durch das Ziehen an der Zigarette atmet der Rau-

cher den Rauch ein und anschließend wieder aus. Der dabei entstandene 

Rauch wird als Hauptstromrauch bezeichnet. Zusätzlich entsteht zwischen 

den Zügen, beim Glimmen der Zigarette, der so genannte Nebenstrom-

rauch.11 

 

Nur wer selbst nicht raucht, kann als passivrauchbelastet gewertet wer-

den. Ein Passivraucher ist folglich grundsätzlich Nichtraucher.12 Zu den 

Nichtrauchern zählen sowohl Ex-Raucher als auch Nie-Raucher.13 Das 

sind all jene, die in ihrem Leben weniger als 100 Zigaretten geraucht ha-

ben.14 In Statistiken wird normalerweise angegeben, ob diese auf Grund-

lage aller Passivraucher oder nur der Nie-Raucher bzw. der Ex-Raucher 

basiert. 

                                            
9  DKFZ, Passivrauchen – auch ein wenig ist zuviel, Anlage 10, S. 1; Merfert-Diete, An-

lage 7, S. 27; BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 4. 
10  WHO, Guidelines, Anlage 8, S. 8. 
11  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 2; DKFZ, Passivrau-

chen – auch ein wenig ist zuviel, Anlage 10, S. 1; Merfert-Diete, Anlage 7, S. 27. 
12  Schulze/Lampert, Anlage 11, S. 46. 
13  Schulze/Lampert, Anlage 11, S. 20. 
14  WHO, Epidemiology of smoking, Anlage 12, S. 1307. 
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2.2 Rauchexposition vor Erlass des LNRSchG 

Für die Feststellung, ob durch Passivrauchen tatsächlich eine Gefährdung 

der Nichtraucher besteht, muss erst einmal geklärt werden, ob es genü-

gend Raucher gibt, die zu einer Belastung der Nichtraucher beitragen 

können. Im Anschluss daran kann analysiert werden, wo Nichtraucher und 

Raucher am häufigsten zusammentreffen, dies lässt Rückschlüsse darauf 

zu, an welchen Stellen es demnach eine hohe Gefährdung für die Nicht-

raucher gibt.  

 

2.2.1 Raucher in Baden-Württemberg 

Im Jahr 2005 zählten rund ein Viertel der Baden-Württemberger im Alter 

von 15 und mehr Jahren zu den Rauchern. Damit hatte Baden-

Württemberg im Jahr 2005 die zweitniedrigste Raucherquote in Deutsch-

land.15 Etwa 83 Prozent der Raucher in Baden-Württemberg gehören zu 

den regelmäßigen Rauchern, worunter jeder zählt, der täglich raucht, da-

bei spielt die Tabakmenge keine Rolle. Die Mehrheit dieser regelmäßigen 

Raucher konsumiert zwischen 5 und 20 Zigaretten am Tag. Die restlichen 

17 Prozent stellen die Gelegenheitsraucher dar.16 

 

Wenn jeder vierte in der Bevölkerung raucht, ist davon auszugehen, dass 

dies genügt, um die Nichtraucher zu belästigen. 

 

2.2.2 Passivrauchbelastung generell 

Die Verbreitung der Passivrauchbelastung ist nicht nur an unterschiedli-

chen Stätten verschieden stark, sondern variiert auch mit dem Bildungsni-

veau und dem Alter der Betroffenen.17 Insgesamt lässt sich feststellen, 

                                            
15  Der bundesweite Durchschnitt liegt bei rund 27 Prozent. 
16  Schmidt, Anlage 13, S. 8 f. 
17  Schulze/Lampert, Anlage 11, S. 47 - Stichprobe aus 7124 Personen im Alter von 18 

bis 79 Jahren. 
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dass Männer jeder Altersklasse, häufiger als Frauen desselben Jahr-

gangs, Tabakrauchbelastungen ausgesetzt sind. Die Belastung ist außer-

dem in den jüngeren Generationen höher. Im Alter zwischen 18 und 19 

Jahren wird bei den Männern die höchste Gesamtbelastung mit beinahe 

90 Prozent erreicht, im Vergleich zu knapp über 80 Prozent bei den Frau-

en. Zudem sind vor allem Arbeiter, Personen mit niedriger Schulbildung 

sowie Menschen in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft überdurch-

schnittlich häufig belastet.18 

 

Nichtraucher sind insbesondere in der außerhäuslichen Freizeit und am 

Arbeitsplatz durch Tabakrauch exponiert.19 Etwa 8,5 Millionen Nichtrau-

cher sind am Arbeitsplatz Passivrauch ausgesetzt. Davon sind alleine ü-

ber eine Million Beschäftigte in der Gastronomie zu finden.20 Zur außer-

häuslichen Freizeit zählen Gaststätten, öffentliche Einrichtungen aber 

auch Besuche bei Freunden oder Bekannten. Etwa ein Drittel aller Nicht-

raucher werden hier mit Passivrauch belastet, Männer häufiger als Frau-

en.21  

 

Lediglich 15 Prozent der Nichtraucher fühlen sich durch Tabakrauch in 

ihrer Umgebung nicht gestört. Hingegen empfindet die Mehrheit von 85 

Prozent eine mäßige oder gar starke Belästigung durch den Tabakrauch.22 

 

2.2.3 Passivrauchbelastung in der Gaststätte 

Eine Legaldefinition des Gaststättenbegriffes ergibt sich aus § 1 Abs. 1 

Gaststättengesetz. Demnach sind Gaststätten Betriebe, die Getränke oder 

                                            
18  Schulze/Lampert, Anlage 11, S. 46 f. 
19  Augustin/Metz/Heppekausen/Kraus, Anlage 14, S. 43 – Stichprobe aus 8061 Perso-

nen im Alter von 18 bis 59 Jahren; Schulze/Lampert, Anlage 11, S. 47; Hotzler, GfK- 
Studie, Anlage 15, S. 4 – Stichprobe aus 2193 Personen zwischen 16 und 69 Jahren. 

20  DKFZ, Passivrauchen – auch ein wenig ist zuviel, Anlage 10, S. 2; BZgA: Passivrau-
chen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 4. 

21  Schulze/Lampert, Anlage 11, S. 47; Augustin/Metz/Heppekausen/Kraus, Anlage 14, 
S. 43 f. 

22  Merfert-Diete, Anlage 7, S. 28. 
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zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreichen und der 

Betrieb jedermann oder bestimmten Personen zugänglich ist.23  

 

Das DKFZ stellte nach Messungen in 100 Gaststätten extreme Schad-

stoffbelastungen fest, sofern in den Gaststätten geraucht wurde. Bei einer 

vergleichbaren Belastung in Industriebetrieben würden die Mitarbeiter 

mindestens zum Tragen von Schutzmasken verpflichtet sein. Problema-

tisch ist, dass im gastronomischen Bereich einige tausend Schwangere 

und stillende Mütter arbeiten.24 Da hier nicht nur die werdenden Mütter 

selbst, sondern auch die Babys im Mutterleib den Schadstoffen ausge-

setzt sind,25 sollte man sie schützen und nicht zusätzlichen Belästigungen 

aussetzen. 

  

Das Bayrische Landesamt nahm Messungen lungengängiger Partikel von 

Feinstaub in einem Größenbereich von bis zu 2,5 µm26 vor. Sämtliche fes-

ten oder flüssigen, in die Luft ausgestoßenen, Schadstoffe werden als 

Feinstaub bezeichnet. Sie werden anhand ihrer Partikelgröße unterschie-

den.27 Die Messungen ergaben in Diskotheken Durchschnittswerte um die 

800 µg/m³ 28. Es wurden auch Ausreißerwerte mit bis zu 6000 µg/m³ ge-

messen. In Kneipen lagen die Werte im Schnitt bei 200 bis 300 µg/m³, mit 

Extremwerten bis zu 1400 µg/m³. 

 

Restaurants und Cafés hingegen hatten einen Wert von 200 µg/m³, wobei 

auch die höchste gemessene Konzentration die 500 µg/m³ - Marke nicht 

überschritt.29 Zum Vergleich eine Messung im Außenbereich von Fein-

                                            
23  Nach dieser Definition gehören somit auch Diskotheken zu den Gaststätten, obwohl 

diese in der Literatur meist separat aufgeführt werden. 
24  DKFZ, Deutschland benötigt ein Bundesgesetz, Anlage 20, S. 1. 
25  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 8. 
26  µm = Mikrometer, das entspricht dem Millionstel eines Meters. 
27  WHO, Feinstaub in der Luft, Anlage 31, S. 1. 
28  µg/m³ = Mikrogramm pro Kubikmeter, Mikrogramm ist das Millionstel eines Gramms. 
29  Bolte, Anlage 16, S. 3. 



Grundlagen  

  

7 

staub der Größe 2,5 µm: Hier wurden an verschiedenen Straßenstellen30 

durchschnittlich Werte zwischen 18 µg/m³ und 22 µg/m³, im Höchstfall bis 

zu 94 µg/m³ erreicht.31  

 

2.3 Folgen der Rauchexposition 

2.3.1 Die Raucherluft 

Der Tabakrauch besteht nicht nur aus den bekannten Substanzen wie Ni-

kotin und Teer, sondern enthält insgesamt mehr als 4800 chemische Ver-

bindungen. Darunter sind viele giftige sowie erbgutverändernde32 Sub-

stanzen von denen 70 nachweislich kanzerogen33 sind oder im Verdacht 

stehen, Krebs zu erzeugen.34  

 

2.3.1.1 Schadstoffe in der Raucherluft 

Betrachtet man die Inhaltstoffe der Raucherluft in den Formen, in denen 

diese Stoffe im Alltag vorkommen, gibt es wohl kaum einen Menschen, 

der diese freiwillig zu sich nehmen würde.  

 

So zum Beispiel Benzol, welches im Benzin als „Antiklopfmittel“ dient und 

das Ausgangsprodukt vieler Kunststoffe ist. Aus Vinylchlorid entstehen 

Verpackungsfolien, ebenso ist es aber die Grundsubstanz zur Herstellung 

von Polyvinylchorid, auch bekannt als PVC, das vor allem als Fußboden-

belag dient. Auch Arsen, das in Rattengift vorhanden ist oder Cadmium, 

das unter anderem ein Bestandteil von Batterien ist, befindet sich in der 

Raucherluft. Daneben lassen sich noch Giftgase, wie zum Beispiel Butan, 

das als Feuerzeuggas bekannt ist oder auch Kohlenmonoxid, das bei Au-

                                            
30  Hinweis: Der uns bekannte Feinstaub-Grenzwert von 50 µg auf den Straßen bezieht 

sich auf die Messwerte von Feinstaub der Größe 10 µm.  
31  Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, Anlage 17, S. 22. 
32  DKFZ, Deutschland benötigt ein Bundesgesetz, Anlage 20, S. 1. 
33  kanzerogen = krebserregend. 
34  DKFZ, Passivrauchen – auch ein wenig ist zuviel, Anlage 10, S. 1. 
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toabgasen entsteht sowie Ammoniak, das in Putzmitteln Verwendung fin-

det, nachweisen.35 Nicht nur die Giftstoffe selbst sind gefährlich, auch 

harmlose Zusatzstoffe werden beim Verbrennen zu gefährlichen Substan-

zen. Aus Zucker wird durch die Verbrennung Formaldehyd,36 das bei-

spielsweise zum Konservieren von Leichnamen verwendet wird.37 

 

2.3.1.2 Belastungsintensität durch Passivrauchen 

Die Inhaltstoffe von Haupt- und Nebenstromrauch sind identisch, jedoch 

ist die Konzentration unterschiedlich, teilweise ist sie sogar im Neben-

stromrauch höher.38 Das liegt insbesondere daran, dass beim Glimmen 

der Zigarette nur eine Temperatur von 600 Grad entsteht, bei der die 

Schadstoffe nicht vollständig verbrannt werden und daher noch in der 

Raucherluft vorhanden sind. Durch das Ziehen an der Zigarette wird die 

Verbrennung verstärkt. Bei der entstandenen Hitze von 800 bis 900 Grad 

können die Schadstoffe vollständig verbrannt werden.39
 Man kam daher 

zu dem Ergebnis, dass Passivrauchern die gleichen Krankheiten und Ge-

sundheitsschäden drohen wie den Rauchern selbst, wenn auch mit gerin-

gerer Häufigkeit.40 Dennoch ist Aktivrauchen gefährlicher, da ein Aktivrau-

cher die Schadstoffe tief inhaliert und zusätzlich den Belastungen des 

Passivrauchers ausgesetzt ist.  

 

Nach all diesen Erkenntnissen liegt die Vermutung nahe, dass Nikotin 

auch Passivraucher süchtig machen kann, wenn diese doch dieselben 

Schadstoffe wie Aktivraucher einatmen. Die Menge an Nikotin im Tabak-

rauch ist dafür jedoch viel zu gering. Messwerte des Stoffes Cotinin41 im 

                                            
35  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 6 f. 
36  DKFZ, Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 11. 
37  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 7. 
38  Merfert-Diete, Anlage 7, S. 26; DKFZ, Passivrauchen – auch ein wenig ist zuviel, An-

lage 10, S. 1. 
39  Urbas in: Baldaszti/Urbas, Anlage 21, S. 250; Pötschke-Langer, Anlage 41, S. 1. 
40  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 16; Merfert-Diete, An-

lage 7, S. 26. 
41  Abbauprodukt von Nikotin.  
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Urin zeigen dies deutlich. Bei nicht exponierten Nichtrauchern war der 

Wert mit 2,3 ng/ml42 am geringsten. Eine erhöhte Dosis konnte bei expo-

nierten Nichtrauchern, mit 12,3 ng/ml im Urin festgestellt werden, bei Rau-

chern waren es sogar 2060 ng/ml. Erst der Rauch von 170 Zigaretten 

würde für einen Passivraucher die Nikotinmenge eines Aktivrauchers er-

geben.43  

 

Um zu verdeutlichen wie stark die Belastung durch das Passivrauchen ist, 

kann eine Faustformel herangezogen werden: Wer eine Stunde Zigaret-

tenrauch ausgesetzt ist, konsumiert so viele Giftstoffe wie der Raucher 

einer Zigarette selbst.44 Die Konsequenz für einen Menschen, der täglich 8 

Stunden in einer Gaststätte arbeitet, ist folglich nicht zu unterschätzen. 

Diese Person würde statistisch gesehen zur stärksten Gruppe der regel-

mäßigen Raucher gehören, die täglich 5 bis 20 Zigaretten rauchen.45  

 

2.3.2 Gesundheitliche Folgen 

Die Gesundheit des Menschen stellt einen Zustand des völligen körperli-

chen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein 

von Krankheit und Gebrechen dar.46 Im folgenden Kapitel wird ausschließ-

lich auf das körperliche Wohlbefinden eingegangen. 

 

2.3.2.1 Folgekrankheiten 

Durch Tabakrauch können relativ harmlose Beeinträchtigungen des All-

gemeinbefindens wie Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, Augenbrennen 

oder Müdigkeit verursacht werden. Aber auch schlimme Schädigungen, 

                                            
42  ng/ml = Nanogramm pro Milliliter; Nanogramm ist das Milliardstel eines Gramms. 
43  Scherer/Frank/Riedel/Meger-Kossien/Renner, Anlage 22, S. 375. 
44  BT-Drs. 13/6166, Anlage 18, S. 5. 
45  vgl. Kapitel 2.2.1. 
46  WHO, Wohnen und Gesundheit, Anlage 19, S. 1.  
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die zu chronischen Erkrankungen oder bis hin zum Tode führen, sind 

mögliche Folgen des Tabakrauches.47  

 

Nicht nur für Erwachsene, sondern vor allem auch für Babys und Kleinkin-

der ist Passivrauchen gefährlich. Passivrauchen bei Säuglingen erhöht die 

Gefahr des plötzlichen Kindstod.48 Da ihr Körper noch im Wachstum ist, 

können die eingeatmeten Gifte schlechter abgebaut werden. Die Säuglin-

ge haben außerdem eine höhere Atemfrequenz als ein Erwachsener und 

atmen dadurch mehr Schadstoffe ein.49  

 

Auch Gäste in Diskotheken haben durch ihre zusätzliche körperliche Akti-

vität eine erhöhte Atemfrequenz,50 was ebenso bei Beschäftigten in Gast-

stätten festgestellt werden kann.51 Außerdem kommt in beiden Fällen 

noch dazu, dass die Passivrauchbelastung in Gaststätten und Diskothe-

ken enorm hoch ist.52  

 

Es ist erwiesen, dass sich das Risiko einer Herzerkrankung aber auch die 

Erkrankung an Lungenkrebs bei Passivrauchern um ungefähr 25 Prozent 

erhöht. Am stark rauchbelasteten Arbeitsplatz kann sich das Risiko für 

Passivraucher sogar verdoppeln.53 Zur Darstellung der Gesundheitsgefah-

ren des Passivrauchens ist die Erkrankung an Lungenkrebs ein entschei-

dender Faktor, da der Lungenkrebs in fast 90 Prozent aller Fälle innerhalb 

weniger Jahre zum Tode führt.54  

 

                                            
47  DKFZ, Passivrauchen – auch ein wenig ist zuviel, Anlage 10, S. 2; DKFZ, Deutsch-

land benötigt ein Bundesgesetz, Anlage 20, S. 1. 
48  TFI, Anlage 23, S. 8 f.;  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9,  

S. 8; DKFZ, Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 32. 
49  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 8. 
50  LT-Drs. 14/1359, S. 16. 
51  DKFZ, Stabile Umsätze, Anlage 24, S. 9. 
52  s. Kapitel 2.2.3. 
53  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 19. 
54  BZgA, Rauchfrei am Arbeitsplatz, Anlage 25, S. 26. 
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Bedingt durch das Passivrauchen gibt es in Deutschland jährlich mehr als 

3000 Todesfälle.55 Das bedeutet, dass pro Tag neun Menschen an den 

Folgen des Passivrauchens sterben. Verglichen mit den Verkehrsopfern, 

deren Stand im ersten Halbjahr 2007 bei 2459 Todesfällen lag,56 ist dies 

eine beträchtliche Zahl. 

 

Lungenkrebs war im Jahr 2005 die vierthäufigste Todesursache,57 unge-

fähr 260 Passivraucher sterben jährlich daran.58 Zusätzlich erkranken je-

des Jahr rund 3700 Passivraucher an Herzkrankheiten, für mehr als 2100 

Menschen endet dies sogar mit dem Tod. Über 1800 Menschen erleiden 

jährlich infolge Passivrauchens einen Schlaganfall, an dessen Folgen 770 

von ihnen sterben.59 

 

Bereits geringfügige Belastungen sind imstande eine exorbitante Reaktion 

des Körpers auszulösen.60 Die Atemwege werden bereits bei kurzzeitigem 

Passivrauchen gereizt. Zudem sind die Auswirkungen auf das Blutgefäß-

system gravierend. Blutplättchen werden klebrig und können verklumpen. 

Dies führt zu einer geringeren Durchblutung wichtiger Organe, wodurch 

beispielsweise Asthma, Lungenentzündungen, Herz-Kreislauferkrankung-

en, ja sogar Infarkte ausgelöst werden können.61 

 

Eine Gesundheitsverletzung ist jede Störung des körperlichen, seelischen 

oder sozialen Wohlbefindens, unabhängig davon, ob der Verletzte 

                                            
55  DKFZ, Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 7. 
56  DPA, deutlich mehr Verkehrstote, Anlage 26, S. 1. 
57  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 19. 
58  DKFZ, Passivrauchen – auch wenig ist zuviel, Anlage 10, S. 2. 
59  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 18, DKFZ, Ein unter-

schätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 6. 
60  Evers, Husten, Schwindel, Herzinfarkt, Anlage 2, S. 28. 
61  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 17; DKFZ, Passivrau-

chen – auch wenig ist zuviel, Anlage 10, S. 2; Evers, Husten, Schwindel, Herzinfarkt, 
Anlage 2, S. 28.  
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Schmerzen empfindet.62 Passivrauchen kann aufgrund der oben genann-

ten Auswirkungen als Gesundheitsverletzung bezeichnet werden.63  

 

2.3.2.2 Höchste Gefährdung durch Tabakrauch 

Die DFG64 kam 1998 zu dem Ergebnis, dass selbst von geringen Schad-

stoffkonzentrationen im Tabakrauch ein Risiko für den Passivraucher aus-

geht.65 Damit kann kein für die Gesundheit unbedenklicher Wert festgelegt 

werden.66 Zwar sinkt das Risiko auch mit abnehmender Dosis, es erreicht 

jedoch nie den Wert null.67 Darum wurde der Tabakrauch auf die MAK-

Liste68 in die höchste Gefahrenklasse aller Schadstoffe, ohne unteren 

Grenzwert, eingeordnet.69 Auch der AGS und der IARC klassifizierten das 

Passivrauchen als kanzerogen, erbgutverändernd sowie gefährdend für 

die Fortpflanzung und gliederten es damit in die höchste Gefahrenstufe 

ein.70 

 

Problematisch bei Tabakrauchpartikeln ist ihre Verweildauer.71 Durch ih-

ren Feuchtigkeitsanteil bleiben sie an sämtlichen Wänden und Gegens-

tänden haften.72 Von dort werden sie wieder in die Innenraumluft abgege-

ben. Dieser so genannte kalte Rauch entlässt nun im Laufe der Zeit seine 

zahlreichen Substanzen.73 Demzufolge sind diese auch noch nach Been-

                                            
62  Spindler in: Bamberger/Roth, § 823, Rn. 30. 
63  Spindler in: Bamberger/Roth, § 823, Rn. 32. 
64  Deutsche Forschungsgemeinschaft, Zuständig für die Prüfung gesundheitsschädli-

cher Arbeitsstoffe, auch bekannt als MAK-Kommission. 
65  Evers, Husten, Schwindel, Herzinfarkt, Anlage 2, S. 28. 
66  DKFZ, Passivrauchen – auch wenig ist zuviel, Anlage 10, S. 1; DKFZ, Ein unter-

schätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 36. 
67  DKFZ, Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 10. 
68  MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration. 
69  DKFZ, Passivrauchen – auch wenig ist zuviel, Anlage 10, S. 1; DKFZ, Ein unter-

schätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 36. 
70  DKFZ, Passivrauchen – auch ein wenig ist zuviel, Anlage 10, S. 1, DKFZ, Positions-

papier, Anlage 27, S. 1. 
71  DKFZ, erhöhtes Lungenkrebsrisiko, Anlage 28, S. 2. 
72  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 5; DKFZ, Grenzwerte 

unhaltbar, Anlage 29, S. 1. 
73  DKFZ, Grenzwerte unhaltbar, Anlage 29, S. 1; DKFZ, Ein unterschätztes Gesund-

heitsrisiko, Anlage 4, S. 14. 
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digung des Rauchens in Räumen nachweisbar. Da wie oben erwähnt kei-

ne gesundheitlich unbedenkliche Untergrenze festzustellen ist, bedeutet 

dies, dass kalter Rauch ebenfalls schädlich ist.74  

 

2.3.2.3 Folgen durch Feinstaub 

Im Tabakrauch lässt sich unter anderem Feinstaub der Größe PM2,5
75 

nachweisen, welcher den für die Gesundheit relevanten Teil des Fein-

staubs ausmacht.76 Die Partikel dringen bis tief in den Atemwegstrakt zu 

den Lungenbläschen vor,77 wo sie sehr lange verweilen können und daher 

auch lange wirken.78 Dieser feinste Staub führt zu Herz-Kreislauf- und  

Atemwegserkrankungen und erhöht das Risiko, an Lungenkrebs zu er-

kranken.79  

 

2.3.3 Wirtschaftliche Folgen 

Auch wirtschaftliche Folgen können durch das Passivrauchen und dem 

zugrunde liegenden Aktivrauchen entstehen.  

 

In Räumen, in denen geraucht wird, muss aufgrund der Verschmutzung 

durch den Tabakrauch mit hohen Reinigungs- und Instandhaltungskosten 

gerechnet werden. Teppiche, Vorhänge aber auch Fenster müssen öfters 

gereinigt werden, Wände bedürfen häufiger eines neuen Anstriches. Zu-

sätzliche, geringfügige Kosten entstehen durch die tägliche Leerung und 

Reinigung der Aschenbecher und der Müllbeseitigung von Zigarettenkip-

                                            
74  BZgA, Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr, Anlage 9, S. 3; DKFZ, Ein unter-

schätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 14. 
75  PM2,5 = Feinstaub der Größe 2,5 µm (PM = Particulate Matter – Partikelgröße).   
76  LUBW, Anlage 30, S. 1; WHO, Feinstaub in der Luft, Anlage 31, S. 2. 
77  WHO, Feinstaub in der Luft, Anlage 31, S. 1; Koller, Anlage 32, S. 2. 
78  Koller, Anlage 32, S. 2 f. 
79  WHO, Feinstaub in der Luft, Anlage 31, S. 2. 
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pen.80 Um einigermaßen rauchfreie Luft zu erhalten, müssen Räume, in 

denen geraucht wird, häufiger gelüftet werden. Ständiges Lüften sorgt im 

Winter aber auch für höhere Heizkosten und ein starker Gebrauch von 

Ventilationssystemen im Sommer bringt hohe Energiekosten mit sich.81 

 

Zudem wird Rauchen in der Gastronomie auch oft mit einer höheren 

Brandgefahr in Verbindung gebracht, denn alleine in der EU entstehen 

jährlich 11.000 Brände durch Zigaretten.82 Teilweise verlangen Versiche-

rungen aufgrund der größeren Brandgefahr auch eine höhere Versiche-

rungssumme.83 

 

Erwähnenswert sind natürlich die erhöhten Personalkosten. Die meisten 

im Gastgewerbe tätigen Mitarbeiter sind dem Passivrauchen schutzlos 

ausgeliefert.84 Wobei man beachten muss, dass ein Teil der Beschäftigten 

selbst Raucher sind. Diese sind im Durchschnitt um 30 Prozent häufiger 

krank als Nie-Raucher.85 Aber auch Nichtraucher, die dem Passivrauch 

ausgesetzt sind, erkranken öfter. Ungefähr 10 Prozent des Arbeitsausfalls 

bei Nichtrauchern wird dem Passivrauchen zugeschrieben.86 Daraus folgt, 

dass nach Aushilfen gesucht werden muss, die Fluktuationsrate steigt und 

dem Unternehmen erhebliche Kosten durch die Entgeltfortzahlung bei 

Krankheit entstehen. Ungefähr ein Viertel der von Arbeitgebern geleisteten 

Entgeltfortzahlungen ist auf das Rauchen insgesamt zurückzuführen.87 

Das Passivrauchen am Arbeitsplatz führt nicht nur zu einem erhöhten 

Krankenstand, sondern mindert auch das Leistungspotenzial der Mitarbei-

ter.88 

                                            
80  DKFZ, Deutschland benötigt ein Bundesgesetz, Anlage 20, S. 2; DKFZ, Stabile Um-

sätze, Anlage 24, S. 8; Pawlitzki, Anlage 34, S. 1; DKFZ, Wirtschaftliche Lage, Anlage 
33, S. 2. 

81  DKFZ, Stabile Umsätze, Anlage 24, S. 8. 
82  Niewerth, Anlage 35, S. 1. 
83  DKFZ, Wirtschaftliche Lage, Anlage 33, S. 2. 
84  DKFZ, Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 40. 
85  Hotzler, Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz, Anlage 36, S. 6. 
86  Hotzler, Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz, Anlage 36, S. 7. 
87  Krause, Anlage 37, S. 2. 
88  Hotzler, Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz, Anlage 36, S. 7. 
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3 Analyse des LNRSchG 

3.1 Inhalt 

Eine Definition der Gaststätten erfolgte bereits in Kapitel 2.2.3. Das 

LNRSchG gilt gemäß § 7 Abs. 1 LNRSchG für jede Art der Gastronomie, 

ob erlaubnispflichtig oder nicht. Zudem ist es auch für vorübergehende 

Gaststättenbetriebe im Zusammenhang mit Veranstaltungen anzuwenden, 

wie beispielsweise gastronomische Veranstaltungen in Sport- und Mehr-

zweckhallen.89 Ausgeschlossen sind nach § 7 Abs. 1 LNRSchG lediglich 

Bier-, Wein- und Festzelte sowie die im Reisegewerbe betriebenen Gast-

stätten, wie Imbissbuden. Zusätzlich ist die Außengastronomie, dazu zäh-

len unter anderem Biergärten, ausgeschlossen. 

 

Für Gaststätten besteht gemäß § 7 Abs. 2 LNRSchG die Möglichkeit, 

Ausnahmen vom Rauchverbot in Form eines vollständig abgetrennten 

Nebenraumes zuzulassen. Diese Ausnahme gilt allerdings nicht für Disko-

theken, da sich darin viele Jugendliche aufhalten.90 Diese sollen vor den 

Gefahren des Passivrauchens besonders geschützt werden, was dort auf-

grund der hohen Schadstoffbelastung91 auch notwendig ist.  

 

Die Raucherräume müssen deutlich gekennzeichnet sein, das bedeutet, 

dass die Schrift groß, gut lesbar und zusätzlich so platziert ist, dass sie 

jedem Gast auffällt.92 Durch die bauliche Abtrennung der Raucherräume 

muss gewährleistet sein, dass die Luftqualität in den Nichtraucherräumen 

nicht beeinträchtigt wird.93 

 

Ein wichtiger und auch strittiger Punkt ist die Frage, wie ein vollständig 

abgetrennter Nebenraum beschaffen sein muss. Das Gesetz selbst gibt 
                                            
89  LT-Drs. 14/1359, S.15. 
90  LT-Drs. 14/1359, S.16. 
91  s. Kapitel 2.2.3. 
92  LT-Drs. 14/1359, S.15. 
93  LT-Drs. 14/1359, S.16. 
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dazu keinerlei Auskunft. Allerdings sagt der Gesetzgeber, dass der Ne-

benraum durch eine feste und deckenhohe Trennwand vom Hauptraum 

getrennt sein muss und ein Durchgang lediglich in Form einer verschließ-

baren Türe vorhanden sein darf. Konkrete baurechtliche Vorgaben gibt es 

aber nicht.94 Es kann allerdings auf die Definitionen der §§ 7, 14 LBOAVO 

zurückgegriffen werden, welche die Wände und Türen baurechtlich ge-

nauer definieren. Somit ist klar, dass weder Vorhänge noch sonstige ähn-

liche Abtrennungen ausreichen, um dem Willen des Gesetzgebers gerecht 

zu werden.95  

 

Der Gesetzgeber setzt dem Wortlaut des Nebenraums zufolge einen 

Hauptraum voraus. Als Raucherraum ist lediglich ein Nebenraum mög-

lich,96 für den ein wichtiges Kriterium sicherlich eine angemessene Flä-

chengröße im Verhältnis zum Hauptraum ist. Der Nebenraum sollte daher 

grundsätzlich kleiner sein. Allerdings ist dies nicht alleine maßgebend, 

denn vielmehr bedarf es einer Gesamtbetrachtung, in die auch Lage und 

Ausstattung der Gasträume einzubeziehen sind. Es ist daher generell eine 

einzelfallbezogene Bewertung vor Ort vorzunehmen.97  

 

Das Rauchverbot in den Gaststätten ist zeitlich nicht begrenzt und auch 

nicht abhängig von den Besuchern. Daher darf selbst bei einer geschlos-

senen Gesellschaft, mit deren Einverständnis, nicht geraucht werden. Eine 

Ausnahme gibt es allerdings, die dann greift, wenn die geschlossene Ge-

sellschaft in dem vollständig abgetrennten Nebenraum feiert.98 Diese Re-

gelung erscheint zunächst sinnlos und überzogen. Bedenkt man aber, 

dass die Schadstoffe noch lange Zeit nach dem Rauchen im Raum vor-

                                            
94  Sozialministerium Baden-Württemberg, Anlage 38, S. 3. 
95  LT-Drs. 14/1359, S. 15 f. 
96  LT-Drs. 14/1359, S. 15. 
97  Sozialministerium Baden-Württemberg, Anlage 38, S. 3. 
98  Sozialministerium Baden-Württemberg, Anlage 38, S. 2. 
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handen sind und auch schon kleinste Mengen schädlich sind,99 erscheint 

diese Regelung verständig.  

 

Auch durch die Gründung eines Vereines, etwa in Form eines Raucher-

clubs, kann das Gesetz nicht umgangen werden. Die Zugänglichkeit gilt 

hier als maßgebliches Kriterium. Dies bedeutet nicht, dass der Club je-

dermann, sondern lediglich bestimmten Personen zugänglich sein muss. 

Das ist bereits bei einem Verein gegeben, bei dem ein Wechsel der Mit-

glieder jederzeit möglich ist.100 

 

Gemäß § 8 Abs. 2 LNRSchG ist der Gaststättenbetreiber dazu verpflichtet, 

die Besucher in geeigneter Weise von dem Rauchverbot zu unterrichten, 

z.B. mit deutlichen Hinweisschildern im Eingangsbereich. Zudem hat er 

bei Verstößen gegen das Rauchverbot erforderliche Maßnahmen zur 

Vermeidung von Wiederholungen, insbesondere in Form von Aufklärun-

gen oder Anordnungen gegen einzelne Raucher zu ergreifen.  

 

3.2 Innerstaatliche Vereinbarungen 

Die WHO hat aufgrund der eindeutigen Tatsachen, dass Tabakrauch 

schädlich ist und nur eine internationale Zusammenarbeit diese Gefahr 

bekämpfen kann, ein „Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Ta-

bakgebrauchs“101 erlassen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Men-

schen vor den Folgen des Tabakkonsums aber auch des Passivrauchens 

geschützt werden.102 Deutschland hat das Rahmenübereinkommen unter-

zeichnet103 und sich somit verpflichtet, die darin enthaltenen Regelungen 

in nationales Recht umzuwandeln.104 Diese Umsetzung wird zwar durch 

die Vertragsparteien überwacht, eingeklagt werden können die Regelun-

                                            
99  s. Kapitel 2.3.2.2. 
100  Sozialministerium Baden-Württemberg, Anlage 38, S. 2. 
101  im englischen Original: Framework Convention on Tobacco Control = FCTC. 
102  WHO, FCTC, Anlage 39, S. 5. 
103  WHO, FCTC Members, Anlage 40, S. 2. 
104  WHO, FCTC, Anlage 39, S. 5.  
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gen jedoch nicht.105 Deutlich mehr als 150 Länder weltweit haben sich 

zwischenzeitlich angeschlossen.106 

 

Dieses Rahmenübereinkommen enthält Regelungen zur Tabakwerbung, 

zum Schmuggel, zur Anbringung von Warnhinweisen auf Zigaretten-

schachteln und für den Nichtrauchschutz. Dieser ist in Artikel 8 des FCTC 

geregelt, in welchem unter anderem vorgeschlagen wird, an welchen Stel-

len ein Rauchverbot eingeführt werden sollte.107 Im Jahr 2007 wurden von 

der WHO Leitlinien entwickelt, die dazu dienen, die Länder bei ihrer Um-

setzung zu unterstützen.108 Diese Leitlinien beinhalten wesentliche Be-

standteile eines Gesetzes, wie zum Beispiel wichtige Begriffe und den 

Vorschlag, Bußgelder zur Durchsetzung festzulegen. Sie fordern aber 

auch eine Schärfung des Bewusstseins der Gefahren des Passivrau-

chens. Dabei sollen Regierung, Presse, Verbände und Gewerkschaften 

miteinander für hinreichende Informationen sorgen.109 Die EU hat darauf-

hin ein Grünbuch110 veröffentlicht. Dieses hat zum Ziel, eine öffentliche 

Diskussion bei den Mitgliedsstaaten und den Bürgern einzuleiten.111 Darin 

werden Fakten und Lösungsvorschläge für einen Nichtraucherschutz dar-

gelegt. 

 

3.3 Zuständigkeit beim Erlass 

Diskussionen im großen Umfang gab es bezüglich der Zuständigkeitsfrage 

des Bundes oder der Länder zum Erlass des LNRSchG.  

 

Grundsätzlich liegt das Recht der Gesetzgebung nach Art. 30 GG i.V.m. 

Art. 70 Abs. 1 GG bei den Ländern, soweit nicht das Grundgesetz dem 

                                            
105  FCA, Anlage 67, S. 2.; Pötschke-Langer, Anlage 41, S. 1.  
106  WHO, FCTC Members, Anlage 40, S. 1. 
107  WHO, FCTC, Anlage 39, S. 8. 
108  WHO, Guidelines, Anlage 8, S. 6. 
109  WHO, Guidelines, Anlage 8, S. 6 ff. 
110  Ein Grünbuch ist ein Diskussionspapier. 
111  EU, Anlage 42, S. 4. 
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Bund ausdrücklich eine Befugnis durch die konkurrierende oder die aus-

schließliche Gesetzgebung verleiht.112  

 

3.3.1 Gesetzgebungsverfahren 

Nach Art. 71 GG steht dem Bund in den Sachgebieten des Art. 73 GG die 

ausschließliche Gesetzgebung zu. Das bedeutet, dass die darin enthal-

tenen Materien dem Bund vorbehalten sind. Hierunter fallen beispielswei-

se Angelegenheiten, die das Passwesen, Währungswesen oder auch den 

Luftverkehr betreffen. Die Länder verlieren in diesen Bereichen ihre Kom-

petenz.113  

 

Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung hat der Bund gemäß Art. 

72 Abs. 1 GG zunächst die Gesetzgebungskompetenz. Die Länder verlie-

ren ihre Befugnis jedoch nicht sofort, denn sofern der Bund von seinem 

Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht, dürfen die Länder gesetz-

gebend tätig werden.114 Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes be-

läuft sich auf die in Art. 74 GG erwähnten Aufgabengebiete. 

 

In Art. 72 Abs. 2 GG sind einige dieser Aufgabengebiete noch einmal ex-

plizit aufgeführt, diese unterliegen zusätzlich einer speziellen Prüfung, der 

so genannten Erforderlichkeitsklausel. Der Bund hat in diesen Fällen nur 

dann das Recht zur Gesetzgebung, wenn nach Art. 72 GG „die Herstel-

lung gleicher Lebensverhältnisse oder die Wahrung der Rechtseinheit im 

gesamtstaatlichen Interesse“ eine bundesgesetzliche Regelung erforder-

lich macht. In allen anderen, nicht in Art. 72 Abs. 2 GG genannten Aufga-

bengebieten, wird diese Erforderlichkeit unterstellt.115 Der Bund hat dann 

auf jeden Fall die Kompetenz zum Erlass. 

 

                                            
112  Maurer, § 17 Rn. 24. 
113  Maurer, § 17 Rn. 27. 
114  Katz, Rn. 426. 
115  BT-Drs. 16/813, S. 9; Katz, Rn. 427. 
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3.3.2 Zuständigkeit im Bereich der konkurrierenden Gesetzge-

bung 

Für ein Rauchverbot kommt nur die konkurrierende Gesetzgebung in Be-

tracht, da keine Materie der ausschließlichen Gesetzgebung einschlägig 

ist.116 Daher werden im Folgenden einzelne, für ein Rauchverbot relevan-

ten, Ermächtigungsnormen aus dem Katalog der konkurrierenden Gesetz-

gebung des Artikels 74 GG genauer untersucht. Danach kann festgestellt 

werden, ob das Land Baden-Württemberg tatsächlich zum Erlass des 

Landesnichtraucherschutzgesetzes ermächtigt war. 

 

Eine Gaststätte ist eine Arbeitstelle, weshalb das Arbeitsrecht in Art. 74 

Abs. 1 Nr. 12 GG tangiert sein könnte. Hierzu zählen beispielsweise das 

Ladenschlussgesetz oder die ArbStättV.117 Durch die Regelung des Nicht-

raucherschutzes in der ArbStättV hat der Bund bereits von seinem Recht 

Gebrauch gemacht.118 Die Länder haben daher ihre Kompetenz verloren.  

 

Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 

19 GG auf Maßnahmen gegen übertragbare oder gemeingefährliche 

Krankheiten. Diese beiden Voraussetzungen sind alternativ und nicht 

kumulativ zu verstehen. Führt eine Krankheit zu schweren Gesundheits-

schädigungen oder zum Tod, gilt sie als gemeingefährlich. Als Vorausset-

zung muss diese Krankheit allerdings in gewissem Maße verbreitet sein. 

Sämtliche Krebserkrankungen erfüllen diese Voraussetzungen. Zu den 

Maßnahmen zählen auch Handlungen, die der Vorbeugung gegen solche 

gemeingefährlichen Krankheiten dienen, worunter Impfungen oder auch 

obligatorische Krebsvorsorgeuntersuchungen zu subsumieren sind.119 Ei-

ne Auffassung besagt, dass Passivrauchen lediglich einer von vielen Fak-

toren zur Erhöhung des Krebsrisikos ist, jedoch nicht im direkten Zusam-

                                            
116  Erdil/Grote, Anlage 44, S. 2. 
117  Erdil/Grote, Anlage 44, S. 14. 
118  Lenski/Rossi, NJW 2006, 2657 (2659). 
119  Stettner in: Dreier, Grundgesetz Band II, Art. 74 Rn. 96; Kunig in: von Münch/Kunig, 

Art. 74 Rn. 90; Erdil/Grote, Anlage 44, S. 6 f.; Zuck, DÖV 1993, 936 (939). 
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menhang mit Erkrankungen steht.120 Dem Verfassungstext ist allerdings 

eine solch enge Auslegung, die auf die Unmittelbarkeit abzielt, nicht zu 

entnehmen. Folglich ist nach h.M. auch das Rauchverbot als Krebsvorsor-

gemaßnahme impliziert.121 Somit hat der Bund die Möglichkeit, eine flä-

chendeckende Regelung in diesem Bereich zu erlassen.  

 

Betäubungsmittel nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG sind Stoffe, die 

Schmerzen beseitigen, reduzieren oder das Bewusstsein verändern. Da-

bei ist irrelevant, ob sie auch subjektiv zu diesem Zweck eingenommen 

werden.122 Als Betäubungsmittel zählen nach dem BTMG Stoffe, die in 

den Anlagen I-III des BTMG aufgeführt sind.123 Nikotin ist dort nicht aufge-

führt und hat auch keine Auswirkungen auf die Schmerzempfindlichkeit. 

Obwohl es eine Suchtwirkung hat, wird es nicht zu den Betäubungsmitteln 

gezählt,124 daher ergibt sich keine Kompetenz für den Bund. 

 

Außerdem umfasst Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG das Recht der Gifte. Stoffe, 

die für den Menschen zu schweren Gesundheitsschäden oder gar zum 

Tod führen können, werden als Gifte bezeichnet. Dabei ist es nicht ent-

scheidend, ob sie künstlich hergestellt werden oder Naturprodukte sind.125 

Zudem zählt die reine Beschaffenheit des Stoffes und nicht die schädliche 

Wirkung einer Überdosis.126 Die gesundheitlichen Auswirkungen der Sub-

stanzen im Passivrauch wurden ausführlich in Kapitel 2.3.2.1 dargestellt. 

Trotz dieser Kenntnis gibt es Auslegungen, welche eine schnelle Wirkung 

der Gifte voraussetzen. Es wird dargelegt, dass beim Tabakrauch eine 

gewisse Dauer der Einatmung nötig ist, um eine Wirkung hervorzurufen.127 

                                            
120  Lenski/Rossi, NJW 2006, 2657 (2658).  
121  Stettner in: Dreier, Grundgesetz Band II, Art. 74 Rn. 96; Erdil/Grote, Anlage 44, S. 7; 

Zuck, DÖV 1993, 936 (939). 
122  Kunig in: Münch/Kunig, Art. 74 Rn. 95; Erdil/Grote, Anlage 44, S. 8; Zuck, DÖV 1993, 

936 (939).  
123  Stettner in: Dreier, Grundgesetz Band II, Art. 74 Rn. 98. 
124  Erdil/Grote, Anlage 44, S. 8; a.A. Zuck, DÖV 1993, 936 (939). 
125  Kunig in: Münch/Kunig, Art. 74 Rn. 95; Zuck, DÖV 1993, 936 (939). 
126  Kunig in: Münch/Kunig, Art. 74 Rn. 95. 
127  Stettner in: Dreier, Grundgesetz Band II, Art. 74 Rn. 98; Stettner, ZG 2007, 156      

(172 f.). 
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Da nach aktuellem Wissensstand das Passivrauchen aber bis hin zum 

Tode führen kann, darf der Tabakrauch als Gift bezeichnet werden.128 Die 

Zuständigkeit des Bundes ist somit zu bejahen.  

 

Der Bund hat eine Entscheidungsbefugnis nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG, 

sofern es sich um Rechte der Lebensmittel oder Genussmittel handelt. 

Genussmittel sind Stoffe, die zwar zum Verzehr i.w.S.129 geeignet sind, 

jedoch fehlt ihnen im Vergleich zu den Lebensmitteln der Ernährungs-

zweck.130 Infolgedessen werden Tabakerzeugnisse im Begriff der Ge-

nussmittel eingeschlossen.131 Da sich das Sachgebiet der Genussmittel in 

Art. 72 Abs. 2 GG wieder findet, muss hier noch die Erforderlichkeitsklau-

sel überprüft werden.132 Sobald sich die Lebensverhältnisse in den Bun-

desländern in erheblicher Weise auseinander zu entwickeln drohen und 

dabei das bundesstaatliche Sozialgefüge in starkem Ausmaß beeinträch-

tigen, ist die Erforderlichkeit gegeben.133 Zusätzlich dient eine bundesge-

setzliche Reglementierung der Wahrung der Rechtseinheit, wenn derselbe 

Lebenssachverhalt einer identischen rechtlichen Behandlung unterliegt.134 

Beide Anforderungen sind hier zu bejahen, weshalb dem Bund somit die 

Kompetenz zum Erlass eines entsprechenden Gesetzes verliehen ist.135 

 

Das Rauchen von Tabakprodukten führt der Luft zahlreiche gesundheits-

schädigende Substanzen zu und verschlechtert damit die Qualität der A-

temluft.136 Folglich ist auch Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG, der Luftverunreini-

gungen beinhaltet, einschlägig. Dieser besagt, dass Maßnahmen zum 

Schutz des Menschen vor Verunreinigungen der Luft, beispielsweise 

                                            
128  Erdil/Grote, Anlage 44, S. 8; Siekmann, NJW 2006, 3382 (3383); Zuck, DÖV 1993, 

936 (939). 
129  in unverändertem, zubereitetem oder verarbeitetem Zustand, so das LMBG. 
130  Stettner in: Dreier, Grundgesetz Band II, Art. 74 Rn. 103; Erdil/Grote, Anlage 44, S. 

10; Zuck, DÖV 1993, 936 (940).  
131  Stettner in: Dreier, Grundgesetz Band II, Art. 74 Rn. 103; Zuck, DÖV 1993, 936 (940). 
132  Katz, Rn. 427. 
133  Graf, Anlage 43, S. 13; Stettner, ZG 2007, 156 (174). 
134  Stettner, ZG 2007, 156 (174); Siekmann, NJW 2006, 3382 (3385). 
135  Stettner, ZG 2007, 156 (174). 
136  NJW 2006, Siekmann, 3382 (3384); Erdil/Grote, Anlage 44, S. 12. 
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durch Rauch oder Staub, vom Bund getroffen werden können. Durch die 

Zigaretten wird zwar die Zusammensetzung der Luft negativ beeinflusst, 

aber es herrscht teilweise die Auffassung, dass der Bund durch das 

BImSchG bereits von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht hat, jedoch 

Raum für immissonsschutzrechtliche Regelungen der Länder gelassen 

wurde.137 Die h.M. hat allerdings den Standpunkt, dass für ein Rauchver-

bot diese Norm gar nicht angewandt werden kann, da hier nur die Außen-

luft, nicht aber der Schutz der Innenluft erfasst wird. Zwar lässt der Wort-

laut der Norm dies nicht direkt erkennen, jedoch wird dies aus systemati-

schen und historischen Auslegungen abgeleitet.138 Damit ist diese Norm 

nicht einschlägig für ein Rauchverbot im Innenraum. 

 

Oftmals wird auch noch eine Zuständigkeit nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG in 

Bezug auf die öffentliche Fürsorge diskutiert. Diese wird nach einhelliger 

Meinung aber verneint, da mit der öffentlichen Fürsorge die Hilfe bei wirt-

schaftlicher Notlage gemeint ist.139 Darunter ist ein Rauchverbot als Ge-

sundheitsvorsorge nach h.M. nicht zu subsumieren.140  

 

Das Recht der Gaststätten ist nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG ausdrück-

lich von der Zuständigkeit des Bundes ausgenommen. Somit könnte ein 

Gesetz im Bereich der Gaststätten von den Ländern erlassen werden. 

 

3.3.3 Ergebnis 

Als Ergebnis kann festgestellt werden, dass der Bund zwar in vielen Be-

reichen eine Kompetenz besitzt, jedoch nicht im Gebiet der Gaststätten. 

Daher hat der Bund die Befürchtung geäußert, dass er in diesem Bereich 

keinerlei Befugnis zum Erlass eines Nichtraucherschutzgesetzes habe.141 

                                            
137  Siekmann, NJW 2006, 3382 (3384); Erdil/Grote, Anlage 44, S. 12. 
138  Stettner, ZG 2007, 156 (175); Erdil/Grote, Anlage 44, S. 12 f. 
139  Kunig in: Münch/Kunig, Art. 74 Rn. 32; Siekmann, NJW 2006, 3382 (3384). 
140  Siekmann, NJW 2006, 3382 (3384); Erdil/Grote, Anlage 44, S. 11. 
141  LT-Drs. 14/1359, S. 9; Graf, Anlage 43, S. 24. 
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Diese Behauptung wird in der Literatur allerdings als fragwürdig angese-

hen, da die h.M. den Schutz vor Passivrauchen nicht in einem ausschließ-

lichen Zusammenhang mit dem Recht der Gaststätten sieht. Vielmehr wird 

es als ein gesundheitliches Problem dargestellt, das einer bundeseinheitli-

chen Regelung bedarf.142 Der Bund hat sich indes aufgrund seiner Beden-

ken dazu entschieden, bezüglich der im LNRSchG betroffenen Einrichtun-

gen keinen Gebrauch von seinem Kompetenzrecht zu machen.143 Daher 

liegt die Zuständigkeit nun zweifellos bei den Ländern, da sie das Recht 

der Gaststätten besitzen und zusätzlich durch die konkurrierende Gesetz-

gebung die Befugnis zum Erlass erhalten haben.  

 

3.4 Varianten zur Durchführung eines Nichtraucher-

schutzes 

3.4.1 Alternative Maßnahmen 

In der Literatur wird häufig über Möglichkeiten zur Durchführung des 

Nichtraucherschutzes diskutiert, die weniger radikal und tief greifend sind 

als die Regelungen im LNRSchG. Fraglich ist jedoch, ob diese Maßnah-

men auch effektiv sind.  

 

3.4.1.1 Raucherzonen 

Die häufigste, einfachste und kostengünstigste Variante ist eine Auswei-

sung in Raucherzonen. Dabei werden Räume, ohne bauliche Abtrennung 

in eine Nichtraucherzone und eine Raucherzone eingeteilt. Diese werden 

meist durch Aufkleber, Tischaufsteller oder Schilder markiert.144 In Wirk-

lichkeit handelt es sich bei den Nichtraucherzonen aber um Passivrau-

cherzonen, denn durch die ständig vorherrschende Luftzirkulation wird der 

                                            
142  Stettner in: Dreier, Grundgesetz Band II, Art. 74 Rn. 64; Stettner, ZG, 2007, 156 (176); 

Siekmann, NJW 2006, 3382 (3384). 
143  LT-Drs. 14/1359, S. 9; Graf, Anlage 43, S. 24. 
144  DKFZ, Deutschland benötigt ein Bundesgesetz, Anlage 20, S. 1. 
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Tabakrauch im gesamten Gebäude verteilt. Es ist sogar möglich, dass die 

Raucher am Nachbartisch von Nichtrauchern sitzen. In diesem Falle ist 

ersichtlich, dass diese Maßnahme keinen ausreichenden Schutz vor Pas-

sivrauch gewährleistet.145 

 

3.4.1.2 Lüftungstechnische Anlagen 

Vor allem von Seiten der Tabakkonzerne wird immer wieder der Einsatz 

von lüftungstechnischen Anlagen sowie Filtersystemen als Möglichkeit zur 

Säuberung der Raumluft genannt.146 Diese Anlagen schaffen es jedoch 

nicht, die Innenraumluft völlig frei von gefährlichen Schadstoffen zu ma-

chen. Die Konzentration nimmt zwar ab, jedoch führt dies zu keiner voll-

ständigen Eliminierung.147 Bei einer andauernden Rauchbelastung, wie 

dies im Gaststättenbereich der Fall ist, bewirkt nicht einmal ein Luftaus-

tausch mit Tornado ähnlichen Windstärken eine vollständige Beseitigung 

der Schadstoffe.148 Mit Lüftungssystemen ist es möglich, den Geruch des 

Tabakrauchs zu mildern oder auch zu beseitigen, die enthaltenen Giftstof-

fe können jedoch nicht entfernt werden.149 Da es keinen für die Gesund-

heit unbedenklichen Wert des Tabakrauchs gibt150, führt ein technischer 

Luftaustausch oder eine Luftreinigung folglich zu keinem ausreichenden 

Nichtraucherschutz.151  

 

Die Lüftungssysteme, welche die Luft filtern und dann wieder in den Raum 

abgeben, stellen selbst sogar eine Gefahrenquelle dar. Der eingesaugte 

Tabakrauch enthält Giftstoffe, die sich in der Lüftung niederlassen, daran 

haften bleiben und anschließend nach und nach mit der gefilterten Luft 

                                            
145  DKFZ, Deutschland benötigt ein Bundesgesetz, Anlage 20, S. 1. 
146  DKFZ, Unzureichender Gesundheitsschutz, Anlage 45, S. 1. 
147  DKFZ, Unzureichender Gesundheitsschutz, Anlage 45, S. 2; DKFZ, Raucherräume 

und Lüftungssysteme, Anlage 46, S. 2. 
148  DKFZ, Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 14. 
149  DKFZ, Deutschland benötigt ein Bundesgesetz, Anlage 20, S. 2. 
150  Vgl. Kapitel 2.3.2.2. 
151  WHO, Guidelines, Anlage 8, S. 9; DKFZ, Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko, Anla-

ge 4, S.14; Raucherräume und Lüftungssysteme, Anlage 46, S. 2. 
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wieder abgegeben werden. Darum müssen derartige Belüftungssysteme 

regelmäßig gewartet werden, was zu hohen Kosten für die Gaststätten 

führt.152 Die Luftreinigung oder ein technischer Luftaustausch können nicht 

verhindern, dass Nichtraucher Tabakrauch ausgesetzt sind.153  

 

3.4.2 Rechtliche Möglichkeiten 

Aufgrund der Vielzahl der in der Bundesrepublik Deutschland existieren-

den gesetzlichen Regelungen, stellt sich die Frage, ob der Erlass des 

LNRSchG wirklich notwendig war oder ob Maßnahmen zum Nichtraucher-

schutz nicht bereits durch bestehende Regelungen hätten durchgeführt 

werden können.  

 

3.4.2.1 § 5 Abs. 1 ArbStättV 

§ 5 Abs. 1 der ArbStättV dient dem Nichtraucherschutz der Beschäftigten 

und schafft ihnen das Recht auf einen rauchfreien Arbeitsplatz. Diese Ver-

ordnung verlangt, dass der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen 

trifft, damit nicht rauchende Beschäftigte in Arbeitsstätten wirksam vor den 

Gesundheitsgefahren des Tabakrauches geschützt sind. Dies soll, soweit 

erforderlich, durch ein allgemeines oder auf einzelne Bereiche der Ar-

beitsstätte beschränktes Rauchverbot realisiert werden. Allerdings wird 

dieser Grundsatz in § 5 Abs. 2 ArbStättV wieder eingeschränkt. Bei Ar-

beitsstätten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen 

nur insoweit zu treffen, als die Natur des Betriebs und die Art der Beschäf-

tigung es zulassen.  

 

Gaststätten fallen unter den Begriff einer Arbeitsstätte, da die Beschäftig-

ten sie im Rahmen ihrer Arbeit gemäß § 2 ArbStättV aufsuchen. Die Vor-

aussetzung einer Gesundheitsgefahr durch Tabakrauch liegt ebenfalls 

                                            
152  DKFZ – Raucherräume und Lüftungssysteme, Anlage 46, S. 2. 
153  WHO, Guidelines, Anlage 8, S. 9. 
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vor.154 Ein rauchfreier Arbeitsplatz würde beinhalten, dass der Tabak dort 

nicht mehr sinnlich wahrnehmbar ist. Somit darf er weder sichtbar, noch zu 

riechen sein.155 Diese Merkmale sind normalerweise in der Außenluft vor-

handen. Als Richtlinie für die Qualität der Innenluft kann folglich die Quali-

tät der Außenluft herangezogen werden.156  

 

Allerdings handelt es sich bei der Gaststätte auch um eine Arbeitsstätte 

mit Publikumsverkehr. Das Rauchen wird in der Gaststätte als eine Art 

Nebenleistung zum Essen und Trinken gesehen im Unterschied zu Ban-

ken oder Postämtern mit Publikumsverkehr.157 Aus diesem Grund gilt die 

Ausnahmevorschrift des § 5 Abs. 2 ArbStättV insbesondere für den Gast-

ronomiebereich.  

 

3.4.2.2 § 5 GastG 

Nach den Vorschriften der ArbStättV haben nur die Mitarbeiter, nicht aber 

die Gäste einen Anspruch auf den Nichtraucherschutz. Es gilt zu prüfen, 

ob die Gäste einen Anspruch aus § 5 GastG haben. Dieser beinhaltet, 

dass es jederzeit möglich ist, Auflagen zum Schutze der Gäste gegen Ge-

fahren für Leben oder Gesundheit zu erlassen. Allerdings gilt dies nur ge-

genüber Gewerbetreibenden, die einer Erlaubnis bedürfen.  

 

Als Gast gilt, wer sich innerhalb der Gaststättenräume aufhält, auch ohne 

Verzehrabsicht. Nicht unter den Begriff der Gäste fallen dagegen Beschäf-

tige der Gaststätte, selbst wenn sie dort Speisen oder Getränke konsumie-

ren. Diese sind erst dann als Gäste zu bezeichnen, sobald sie sich unab-

hängig von ihrer Beschäftigung, etwa in ihrer Freizeit, in der Gaststätte 

                                            
154  Vgl. Kapitel 2.3.2.1. 
155  Reinecke in: Küttner/Roller, 324, Rn. 2. 
156  Bergwitz, NZA-RR 2007, 169 (171). 
157  Hotzler, Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz, Anlage 36, S. 9. 
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aufhalten.158 Ebenfalls einschlägig in Bezug auf Tabakrauch ist die Ge-

sundheitsgefahr.159 

 

Es kann festgestellt werden, dass durch Passivrauchen die Tatbestands-

merkmale alle erfüllt sind. Dennoch sagt die h.M, dass ein Rauchverbot für 

Gaststätten grundsätzlich nicht auf § 5 GastG gestützt werden kann, da 

nach momentaner Rechtslage Auflagen nur in Einzelfällen denkbar 

sind.160 Hierzu wird ausgeführt, dass nur der Gesetzgeber selbst Rege-

lungen zu einem allgemeinen Nichtraucherschutz schaffen kann.161 Auf-

grund der inzwischen bekannten Gesundheitsschäden ist wohl zu vernei-

nen, dass Passivrauchen immer noch als sozial adäquat angesehen 

wird.162 In Ausnahmefällen kann ein Rauchverbot zum Nichtraucherschutz 

auf § 5 GastG gestützt werden. Dies wäre der Fall, wenn die Gaststätte 

vorwiegend von Jugendlichen genutzt wird, welche eines besonderen 

Schutzes bedürfen.163  

 

Neben den Gästen sollen durch § 5 Abs. 1 Nr. 2 GastG zusätzlich die Be-

schäftigten geschützt werden. Allerdings wird dieser Schutz schon weitge-

hend durch die ArbStättV gesichert, weshalb die Bedeutung dieser Rege-

lung eher gering ist.164  

 

3.4.2.3 §§ 3,1 PolG 

Eine weitere Möglichkeit besteht in einer Maßnahme nach der General-

klausel im Polizeigesetz, §§ 3,1 PolG.  

 

                                            
158  Pöltl, § 5 Rn. 20. 
159  Vgl. Kapitel 2.3.2.1. 
160  Hoffmann/Walter, 4.2. 
161  Pöltl, § 5 Rn. 25; Hoffmann/Walter, 4.2. 
162  Kienzle in: Michel/Kienzle/Pauly, § 5 Rn. 9. 
163  Pöltl, § 5 Rn. 25. 
164  Pöltl, § 5 Rn. 31. 
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Die Generalklausel §§ 3,1 PolG fordert, dass eine Gefahr oder eine Stö-

rung für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorliegen muss. Eine Ge-

fahr besteht dann, wenn eine Sachlage bei ungehindertem Geschehens-

ablauf, in absehbarer Zeit und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu 

einem Schaden führt.165 Eine Störung bedeutet, dass der Schaden bereits 

eingetreten ist.166 Die öffentliche Sicherheit umfasst den Schutz der Indivi-

dualrechtsgüter - worunter auch das Leben und die Gesundheit fallen - der 

gesamten Rechtsordnung, sowie die Unverletzlichkeit des Staates und 

seiner Einrichtungen.167  

 

Durch Passivrauchen besteht eindeutig eine solche Gefahr für die öffentli-

che Sicherheit in Form von Gesundheit und Leben, da auch schon geringe 

Mengen des Rauches den Nichtraucher schädigen können.168  

 

Das PolG scheidet aber aufgrund der Subsidiarität aus, da es genügend 

Spezialgesetze gibt. 

 

3.4.2.4 Freiwillige Selbstverpflichtung 

Der DEHOGA Bundesverband hat es mit einer freiwilligen Selbstverpflich-

tung rauchfreier Gaststätten versucht. Dabei hat er sich gegenüber der 

Bundesregierung verpflichtet, in einem dreijährigen Stufenplan von März 

2005 bis März 2008 die Hälfte aller Sitzplätze im Bereich der Speisegast-

ronomie in Nichtraucherplätze umzuwandeln. Die Vereinbarung gilt für alle 

Betriebe, die regelmäßig Speisen anbieten und über 75 Quadratmeter 

bzw. über mehr als 40 Sitzplätze verfügen.169 Da der DEHOGA Bundes-

verband zusätzlich zu diesen Bedingungen nur etwa ein Drittel aller Gast-

                                            
165  Würtenberger/Heckmann, Rn. 411. 
166  Würtenberger/Heckmann, Rn. 412. 
167  Ruder/Schmitt, Rn. 230. 
168  Vgl. Kapitel 2.3.2.1; vgl. Kapitel 2.3.2.2. 
169  Heckel, Anlage 47, S. 1.  
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ronomiebetriebe vertritt, ist die Mehrheit von dieser Selbstverpflichtung 

ausgenommen.170  

 

Diese freiwillige Selbstverpflichtung scheiterte nach einer Studie der Dro-

genbeauftragten der Bundesregierung und dem Verbraucherzentrale Bun-

desverband vom 19.02.2007. In der zweiten Stufe bis zum 01.03.2007 

sollten 60 Prozent der Speisegaststätten 40 Prozent ihrer Sitzplätze zu 

Nichtraucherplätzen gemacht werden. Laut der obigen Studie erfüllten je-

doch insgesamt nur knapp 11 Prozent der Gaststätten diese Vorgaben.171  

 

3.5 Grundrechte 

3.5.1 Grundrechte der Raucher und Nichtraucher 

Durch Erlass des LNRSchG könnte der Staat in die Grundrechte des Rau-

chers eingegriffen haben. Gemäß Art. 2 Abs. 1 GG hat jedermann das 

Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Der persönliche Schutz-

bereich umfasst jede lebende natürliche Person. Das Rauchen wird im 

sachlichen Schutzbereich eingeschlossen, welcher hier jedes menschliche 

Verhalten schützt.172 Allerdings gilt dieses Recht nicht uneingeschränkt, 

denn es findet schon laut Gesetzestext seine Schranken beispielsweise in 

den Rechten anderer. Somit ist die Freiheit des Rauchers nicht der Ein-

wirkung der öffentlichen Gewalt entzogen, welche das Rauchen in be-

stimmten Lebensbereichen einschränken oder gar völlig untersagen 

kann.173 Ein Schutz zur freien Entfaltung der Persönlichkeit des Rauchers 

entfällt nicht schon deshalb, weil Rauchen gesundheitsschädlich ist. Denn 

es steht jedem mündigen Menschen frei, sich unvernünftig zu verhalten 

und sich selbst zu schädigen, solange er sich im Rahmen der Gesetze 

bewegt. Darum wäre es auch nicht verhältnismäßig ein Rauchverbot mit 

                                            
170  DKFZ, Ein unterschätztes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 40. 
171  IFAV, Anlage 48, S. 10. 
172  Katz, Rn. 684; Jahn, DÖV 1989, 850. 
173  Jahn, DÖV 1989, 850 (851).  
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dem Ziel zu erlassen, Menschen von den gesundheitsschädlichen Ge-

wohnheiten abzubringen.174  

 

Allerdings muss ein Grundrechtseingriff bezüglich des zu erreichenden 

Zieles verhältnismäßig sein. Dem Raucher wird das Rauchen nicht verbo-

ten, er wird nur dahingehend eingeschränkt, dass er nicht mehr an jedem 

Ort seiner Sucht frönen darf. Die Rechtfertigung der Raucher bezüglich 

ihrer Abhängigkeit kann hierbei nicht gewertet werden, da sie sich freiwillig 

dem Tabakrauch aussetzen oder einmal ausgesetzt haben und die Folgen 

der Abhängigkeit selbst verantworten müssen.175  

 

Zusätzlich stellt die Situation des Passivrauchens für den Nichtraucher 

einen Anspruch aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG nach Leben und körperlicher 

Unversehrtheit her. Dies setzt allerdings eine Beeinträchtigung des 

Schutzgutes Leben oder der körperlichen Unversehrtheit voraus, die 

nachweislich vom Tabakrauch herrührt.176 Eine Beeinträchtigung durch 

Tabakrauch könnte vor allen Dingen auf gesundheitlicher Basis gesche-

hen. Der Normbereich der körperlichen Unversehrtheit schließt die Ge-

sundheit des Menschen ein.177 Wie schon in Kapitel 2.3.2.1 abgehandelt, 

ist Tabakrauch für die Gesundheit schädlich.  

 

Bei einer Grundrechtskollision hat dasjenige Recht zurückzutreten, wel-

ches die Ausübung des anderen beeinträchtigt und es hat dasjenige Recht 

den Vorrang, welches ohne Störung des anderen ausgeübt werden kann. 

Für den Nichtraucher bedeutet das Rauchverbot eine Verbesserung in 

Bezug auf seinen Gesundheitszustand. Da die Gesundheit ein sehr hohes 

Gut ist, wiegt das Recht der Nichtraucher höher als das der Raucher. Die-

se versuchen ihr Recht damit zu begründen, dass eine Kneipe ohne Rau-

chen keine Kneipe mehr sei und dass dort schon immer geraucht werden 

                                            
174  Jahn, DÖV 1989, 850. 
175  Bergwitz, NZA-RR 2004, 169 (172). 
176  Jahn, DÖV 1989, 850 (851). 
177  Katz, Rn. 700. 
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durfte.178 Der Nichtraucher fordert zudem mit seinem Verlangen nach ta-

bakfreier Atemluft lediglich ein menschliches Grundbedürfnis.179 

 

3.5.2 Grundrechte der Gastwirte 

In den Klagen an das Bundesverfassungsgericht kritisieren die Gastwirte, 

dass durch das Rauchverbot ihre Grundrechte der Berufsfreiheit aus Art. 

12 GG und der Eigentumsfreiheit aus Art. 14 GG verletzt werden. Gastwir-

te von Einraumkneipen haben nicht die Möglichkeit einen Raucherraum 

einzurichten. Sie bemängeln, dass die Gäste sich ein Lokal mit Raucher-

raum suchen und diese Abwanderung ihre Existenz bedroht.180  

 

Das Recht der oben erwähnten Berufsfreiheit des Art. 12 GG gilt nicht nur 

für alle natürlichen Personen, sondern auch für inländische juristische 

Personen des Privatrechts181 und schließt den Schutzbereich der Gewer-

befreiheit des § 1 GewO mit ein.182 Durch diese wird neben dem Beginn 

eines Gewerbes auch seine ungestörte Fortsetzung geschützt. Allerdings 

lässt die Gewerbefreiheit keine Rückschlüsse auf die Art und Weise der 

Gewerbeausübung zu.183 Der Schutzbereich der Gewerbefreiheit des § 1 

GewO ist daher nicht berührt, sofern öffentlich rechtliche Vorschriften dem 

Gewerbetreibenden Pflichten zur Art und Weise der Gewerbeausübung 

auferlegen. Diese dürfen allerdings nicht soweit eingreifen, dass die Aus-

übung des Betriebes dadurch nicht mehr möglich ist.184 Falls die kleinen 

Eckkneipen wirklich nicht mehr existieren können, weil die Gäste ausblei-

ben, könnte dies ein Eingriff in die Gewerbefreiheit sein. 

 

                                            
178  Stettner, ZG 2007, 156 (163). 
179  Bergwitz, NZA-RR 2004, 169 (172). 
180  LSW, Kneipenwirte gehen in Karlsruhe aufs Ganze, Anlage 49, S. 1.; DPA, Gastwirte 

klagen gegen Rauchverbot, Anlage 50, S. 1. 
181  Katz, Rn. 790. 
182  Katz, Rn. 788. 
183  Friauf, § 1 Rn. 205. 
184  Friauf, § 1 Rn. 210. 
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Grundrechtsträger des Art. 14 GG sind alle natürlichen Personen und in-

ländische juristische Personen des Privatrechts gemäß Art. 14 i.V.m Art. 

19 Abs. 3 GG.185 Der Eigentumsschutz für Unternehmen ist allerdings strit-

tig. Das BVerfG hat entschieden, dass ein Unternehmen nicht die rechtli-

che, sondern nur die tatsächliche Zusammenfassung der zu seinem Ver-

mögen gehörenden Sachen und Rechte ist, die schon jedes für sich durch 

Art. 14 GG geschützt sind.186 Die Gewinnchancen, Interessen aber auch 

Erwartungen und Aussichten sind aus dem Schutzbereich des Art. 14 GG 

ausgeschlossen.187  

 

Die h.M. vertritt allerdings die Auffassung, dass ein Eigentumsschutz für 

Unternehmen besteht, welcher dadurch begründet wird, dass ein Unter-

nehmen in seiner Gesamtheit deutlich mehr wert ist als die Summe der 

einzelnen Gegenstände des Unternehmens an sich.188 Begründet wird es 

unter anderem damit, dass ein Unternehmen auf seine Einheit vertraue 

und damit seine Existenz sichere.189 Die Gegenmeinung dazu stellt klar, 

wer auf den Mehrwert der Einheit des Unternehmens abstellt, hat überse-

hen, dass Art. 14 GG ein Recht schützt und nicht die auf dem Markt reali-

sierbaren Vermögenswerte.190  

 

Besteht ein Eigentumsschutz und soll dieser eingeschränkt werden, muss 

die Sozialpflichtigkeit beachtet werden. Nicht jedes öffentliche Interesse 

rechtfertigt eine Eigentumsbeschränkung. Nur wichtige Gründe des All-

gemeinwohls haben Vorrang vor dem Individualinteresse.191 Bezüglich 

des LNRSchG muss daher geprüft werden, über welche Dauer die Ein-

raumkneipen tatsächlich Umsatzeinbußen verzeichnen und inwiefern da-

durch ihre Existenz gefährdet wird. Diesem privaten Interesse steht das 

                                            
185  Katz, Rn. 816. 
186  BVerfGE 51, 193 (221 f.). 
187  Wieland in: Dreier, Grundgesetz Band I, Art. 14, Rn. 52. 
188  Depenheuer in: von Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14, Rn. 132; Antoni in: Seifer/Hömig, 

Art. 14, Rn. 3. 
189  Wieland in: Dreier, Grundgesetz Band I, Art. 14, Rn. 51. 
190  Wieland in: Dreier, Grundgesetz Band I, Art. 14, Rn. 52. 
191  Katz, Rn. 820. 
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öffentliche Interesse in Form des Gesundheitsschutzes der Arbeiter und 

Gäste entgegen. Welchem Interesse hier Vorrang zu gewähren ist, hat 

das Bundesverfassungsgericht noch zu entscheiden.192  

 

3.6 Ordnungswidrigkeiten 

Ein wirksamer Schutz für die Nichtraucher kann nicht durch freiwillige 

Maßnahmen erreicht werden. Auch eine gesetzliche Regelung, wie das 

LNRSchG, wird nicht von selbst eingehalten. Daher bedarf es gewisser 

Sanktionen, damit die im LNRSchG beinhalteten Regelungen auch befolgt 

werden. 

 

Ein Verstoß gegen das LNRSchG wird als Ordnungswidrigkeit nach § 9 

LNRSchG geahndet. Ordnungswidrig i.S.d. § 9 LNRSchG handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig in einer Gaststätte raucht. Diese Ordnungswid-

rigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 40 Euro geahndet werden. Für den 

Wiederholungsfall innerhalb eines Jahres, ist eine Geldbuße bis zu 150 

Euro möglich.193  

 

Im Vergleich zu den zwei anderen Bundesländern194, deren Nichtraucher-

schutzgesetz für Gaststätten ebenfalls im Jahre 2007 in Kraft getreten ist, 

fällt auf, dass in Baden-Württemberg und Hessen fahrlässiges Rauchen in 

einer Gaststätte geahndet wird. In Niedersachsen hingegen nur der Vor-

satz. Vorsatz bedeutet, dass der Handelnde die Tatbestände kannte und 

so handeln wollte. Er entfällt, wenn bzgl. auch nur eines Tatbestands-

merkmals das Wissen oder der Wille fehlt.195 Er muss nicht wissen, dass 

seine Handlung auch verboten ist. Fahrlässigkeit bedeutet nach § 276 

BGB das Außer-Acht-Lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt.  

 

                                            
192  DPA, Gastwirte klagen gegen Rauchverbot, Anlage 50, S. 1. 
193  LT-Drs. 14/1359, S. 17. 
194  Niedersachsen, Hessen. 
195  Dr. Förster in: Rebmann/Roth/Hermann, § 10, Rn. 5. 
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Besonders auffällig ist, dass Baden-Württemberg als einziges Bundesland 

lediglich den Raucher, jedoch nicht den Gastwirt, der seiner Hinweis- und 

Maßnahmenpflicht nicht nachkommt, nach § 9 Abs. 1 Nr. 6 ordnungsrecht-

lich verfolgt. Der Gastwirt selbst kann nur über disziplinar- oder arbeits-

rechtliche Maßnahmen bestraft werden. Möglich wäre auch ein Entzug der 

Konzession196 aus § 2 GastG.197 In anderen Bundesländern kann der 

Gastwirt mit einem Bußgeld, in Hessen sogar mit bis zu 10.000 Euro be-

straft werden.  

 

Eine weitere Regelung, die es so nur im LNRSchG von Baden-

Württemberg gibt, ist die Ahndung bei einer Wiederholungstat des Rau-

chers gemäß § 9 Abs. 2.  

 

Nach § 35 OwiG ist für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten grund-

sätzlich die Verwaltungsbehörde zuständig. Verwaltungsbehörde i.S.d      

§ 36 Abs. 1 Nr. 1 OwiG ist die Behörde, die laut Gesetz bestimmt wird. Im 

Falle des LNRSchG ist dies die Ortspolizeibehörde, nach § 62 Abs. 5 

PolG die Gemeinde. Der Gesetzgeber verlangt eine örtliche Nähe zu den 

betroffenen Einrichtungen, damit für die Aufklärung des Sachverhalts auch 

eine Beurteilung der örtlichen Verhältnisse eingebracht werden kann. Aus 

diesem Grund ist hier gemäß § 37 OwiG die Verwaltungsbehörde, in de-

ren Bezirk die Ordnungswidrigkeit begangen worden ist, örtlich zustän-

dig.198

                                            
196  Gaststättenerlaubnis. 
197  LT-Drs. 14/1359, S. 16. 
198  LT-Drs. 14/1359, S. 17. 
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4 Auswirkungen des LNRSchG  

4.1 Umfragen  

4.1.1 Durchführung der Befragungen 

Das LNRSchG trat zum 01. August 2007 in Kraft. Infolgedessen mangelt 

es an Literatur bezüglich den tatsächlichen Auswirkungen. Um die Folgen 

beurteilen zu können, wurden für diese Diplomarbeit zwei Umfragen 

durchgeführt.  

 

Die erste Umfrage bezieht sich auf die Grundgesamtheit der Gaststätten 

in der Stadt Ludwigsburg. Im Zuge einer bewussten Auswahl wurden 

sämtliche Gaststätten, die in den „Gelben Seiten“ und im „City Guide“ der 

Stadt Ludwigsburg verzeichnet sind, für die Umfrage ausgewählt. Die Be-

fragung selbst wurde anhand eines Fragebogens durchgeführt, der unge-

fähr siebzig Gastwirten via E-Mail, Post oder auch telefonisch übermittelt 

wurde. Die vierzehn Fragen sind fast ausschließlich durch unkompliziertes 

Ankreuzen zu beantworten.199 Aus dem Rücklauf dieser Erhebung sind 

lediglich 31 Fragebögen zur Auswertung geeignet.  

 

Bei der zweiten, weniger umfangreichen stichprobenartigen Befragung 

wurden aus der Grundgesamtheit der 81 Großen Kreisstädte in Baden-

Württemberg lediglich sechs Städte aus dem Großraum Stuttgart ausge-

sucht. Diese wurden via E-Mail mit einigen Fragen konfrontiert. Allerdings 

sind diese nicht durch Ankreuzen, sondern durch schriftliches Ausformu-

lieren zu beantworten.200 Erfreulich ist, dass der Rücklauf hier bei 100 Pro-

zent liegt und auch alle Antworten verwertbar sind. 

                                            
199  s. Anlage 51. 
200  s. Anlage 52. 
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4.1.2 Schwierigkeiten bei der Auswertung 

Probleme bei der Auswertung bestehen vor allen Dingen bei der Befra-

gung in den Gaststätten. Einige Gastwirte haben mehrere Antwortmög-

lichkeiten einer Frage parallel angekreuzt. Um die Auswertung zu verein-

fachen, wird die Antwort prozentual auf die verschiedenen Punkte aufge-

teilt. Konnte sich ein Wirt nicht entscheiden zwischen „sehr zufrieden“ und 

„zufrieden“, so erhält keine Antwort 100 Prozent der Zustimmung dieses 

Wirtes, sondern jeweils nur 50 Prozent.    

 

Bei der Auswertung dieser ersten Umfrage werden die Gaststätten in drei 

Bereiche eingeteilt, denen sich die Gastwirte selbst zugeordnet haben. 

Den Bereich der Restaurants, Restaurants mit Bar oder Café und aus 

Gründen der Repräsentativität werden verschiedene Gruppen der Gast-

stätten, von denen jeweils nur ein bis zwei Antworten vorliegen, in den 

Bereich der „sonstige Gastronomie“ zusammengefasst. Darunter fallen 

Kneipe, Gasthaus, Bistro, Café-Bar-Lounge, Bar sowie Espressobar und 

Diskothek.  

 

Schwierigkeiten bei der Auswertung der zweiten Umfrage ergeben sich 

durch den unterschiedlichen Umfang der Antworten. Da es sich hier um 

ein teilweise heikles Thema handelt, sind manche Städte mit Auskünften 

relativ vorsichtig.  

 

4.2 Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung 

Das LNRSchG Baden-Württemberg ermöglicht eine Abweichung vom voll-

ständigen Rauchverbot in den Gaststätten, mit Ausnahme der Diskothe-

ken, in Form von vollständig abgeschlossenen Raucherräumen. Aus die-

sem Grund wurde die Diskothek bei dieser Auswertung außer Acht gelas-

sen. Ebenso nicht berücksichtigt werden eine Bar mit Restaurantbetrieb, 

welche lediglich eine unbekannte Anzahl Stehplätze anbietet und ein Re-
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staurant, welches keinerlei Angaben über Größe und Sitzplätze gemacht 

hat, denn hier kann keine Einteilung nach der Größe erfolgen.  

 

Interessant ist zu ermitteln, ob von dieser Ausnahme auch Gebrauch ge-

macht wird, oder ob diese lediglich als theoretische Möglichkeit verbleibt. 

Falls die Gaststätten Raucherräume eingeführt haben, muss natürlich 

auch überprüft werden, ob die Größe der Raucherbereiche, als maßgebli-

che Einheit, in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der Nichtrau-

cherräume steht.  

 

Um festzustellen, ob die Errichtung der Raucherbereiche nur von großen 

Gaststätten in Anspruch genommen wird, unterscheidet diese Auswertung 

zusätzlich zwischen elf kleinen Gaststätten mit bis zu 99 Sitzplätzen und 

siebzehn großen Gaststätten zwischen 100 und 500 Sitzplätzen.  

 

Raucherbereiche haben knapp 65 Prozent der größeren Gaststätten ein-

gerichtet, aber nur 27 Prozent der kleinen. Kein Unterschied lässt sich al-

lerdings in Bezug auf das Verhältnis der Sitzplätze von Nichtraucher- und 

Raucherraum feststellen. So befinden sich immer ungefähr 75 Prozent der 

Sitzplätze im Nichtraucherbereich. 

 

4.2.1 Restaurants 

Beinahe zwei Drittel der Restaurantbetriebe gehören zu den großen Gast-

stätten, wobei wiederum zwei Drittel davon einen Raucherraum eingerich-

tet haben. Von den kleinen Restaurants mit bis zu 100 Sitzplätzen sind 

dagegen mehr als 80 Prozent reine Nichtraucherrestaurants. Die gesamte 

Inanspruchnahme aller Restaurants liegt bei ungefähr 45 Prozent. 
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4.2.2 Restaurants mit Bar oder Café 

Zwei Drittel der Restaurants mit Bar oder Café haben Raucherräume ein-

gerichtet. Ein Grund für die hohe Inanspruchnahme in den Restaurants mit 

Bar oder Café ist sicherlich, dass alle in der Umfrage erfassten Gaststät-

ten der Restaurants mit Bar oder Café unter die großen Gaststätten mit 

100 und mehr Sitzplätzen fallen. Die Möglichkeit, Raucherräume zu errich-

ten, muss demnach nicht aus Platzgründen weichen. Da gerade im Café- 

und Barbereich das Rauchen einen großen Stellenwert einnimmt, haben 

sich die Wirte für einen Raucherraum entschieden. 

 

4.2.3 Sonstige Gastronomie 

Auch hier liegt die Gesamtinanspruchnahme bei etwa 45 Prozent. Im Be-

reich der sonstigen Gastronomie gehören mehr als 70 Prozent zu den 

kleinen Gaststätten. 50 Prozent der großen Gaststätten und 40 Prozent 

der kleinen haben einen Raucherraum eingerichtet. Raucherräume in klei-

nen Gaststätten sprechen dafür, dass auch hier das Rauchen bei den 

Gästen einen hohen Stellenwert einnimmt.  

 

4.3 Reaktionen von Betroffenen 

4.3.1 Beschäftigte 

Ein Ziel des LNRSchG ist es, die Beschäftigten der Gaststätten vor Tabak-

rauch zu schützen. Die Reaktion über den Nichtraucherschutz fällt bei drei 

Viertel der Gaststätten mit überwiegend nicht rauchenden Beschäftigten 

positiv aus.201 So begrüßen es einige, dass sie beim „Schaffen nicht im 

Qualm stehen müssen“.202 Die Begeisterung der rauchenden Mitarbeiter 

                                            
201  Nur Gaststätten gewertet, die Angaben über den Raucherstatus ihrer Beschäftigten 

gemacht haben. 
202  Bögel, Anlage 53, S. 1. 
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über das LNRSchG ist dagegen eher verhalten, mehr als 70 Prozent emp-

finden es als negativ.  

 

Am Besten wird das Rauchverbot in Restaurants und in Restaurants mit 

Bar oder Café aufgenommen, sofern es dort einen Raucherraum gibt. Ei-

ne gegenteilige Reaktion weist die sonstige Gastronomie mit Raucher-

raum auf. Hier zeigen alle Mitarbeiter eine negative Haltung gegenüber 

dem LNRSchG. Relativ ausgeglichen hingegen verhalten sich die Mitar-

beiter mit ihren Reaktionen in den Restaurants ohne Raucherraum.  
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Die Umfrage wurde von den Gastwirten beantwortet. Insofern stellt sich 

die Frage, inwiefern diese den Antworten neutral gegenüberstehen. 80 

Prozent der Wirte, bei deren Mitarbeitern die Meinung gegenüber dem 

Rauchverbot „eher positiv“ ausfällt, empfinden das Rauchverbot ebenfalls 

als „positiv“ und umgekehrt.  

 

Der Wunsch der Beschäftigten aller Bereiche nach einem rauchfreien Ar-

beitsplatz ist bei reinen Nichtrauchergaststätten mit vorwiegend Rauchern 

bei beinahe 40 Prozent dieser Gaststätten vorhanden, wenn teilweise 

auch nur sehr gering. Gibt es einen Raucherraum, so sind es nur noch 

etwas mehr als ein Viertel dieser Gaststätten, bei denen die Mitarbeiter 

diesen Wunsch haben. Bei Gaststätten mit Raucherraum, die überwie-

gend Nichtraucher beschäftigen, ist der Wunsch auf eine rauchfreie Ar-

beitsstelle nur bei 14 Prozent dieser Gaststätten vorhanden, in diesen Fäl-

len aber ausgeprägt.    

 

 

Interessant ist das Ergebnis, dass der Wunsch auf einen rauchfreien Ar-

beitsplatz größer ist, sofern es keinen Raucherbereich gibt. Daraus könnte 

man schließen, dass eine reine Nichtrauchergaststätte seine positiven 

Seiten hat und die Mitarbeiter diese inzwischen genießen.  

* entspricht nur 
einer Antwort 
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4.3.2 Gäste 

In den Medien wird häufig über die Reaktion der Gäste diskutiert. Glück-

lich sind die meisten nicht, wenn sie zum Rauchen aus der Gaststätte ge-

schickt werden,203 aber sie akzeptieren es.204 Beschwerden, dass ihnen 

das Rauchen weniger Freude bereitet, wenn sie bei klirrender Kälte auf 

der Straße ihrer Sucht nachgehen müssen, sind dabei kein Einzelfall.205 

Manche sehen es locker und ziehen sich einfach einen dicken Anorak an, 

andere bleiben aber auch in einer Art Trotzreaktion zu Hause.206 Einige 

werfen dem Gesetzgeber vor, dass ihr Recht auf freie Entfaltung einge-

schränkt wird oder argumentieren, dass ihnen ein Stück Kultur verloren 

geht, wenn sie am Tresen sitzen und nicht mehr in Rauch gehüllt sind.207 

Die Nichtraucher hingegen finden die Neuregelung gut.208 

 

4.3.2.1 Restaurants 

Ob sich alle Gäste diesen Meinungen anschließen, ist sicherlich fraglich. 

Die Umfrage in der Ludwigsburger Gastronomie hat ergeben, dass die 

Reaktion der Gäste in 80 Prozent der Restaurants mit oder ohne Raucher-

raum, positiv, teilweise sogar sehr positiv ausfällt. Ohne Raucherraum hat 

sich die Gästezahl sogar in 10 Prozent der Restaurants erhöht. In Restau-

rants mit Raucherbereich zeigen sich hierzu keine Veränderungen. In 44 

Prozent der Nichtraucherrestaurants hat sich die Aufenthaltsdauer ver-

kürzt. Die restlichen 56 Prozent zeigen hierzu keine Veränderungen, e-

benso wie Restaurants mit Raucherraum.   

 

                                            
203  Raucher aufstehen. Und draußen qualmen, Anlage 54, S. 1. 
204  Für manche geht es um Existenzen, Anlage 55, S. 2. 
205  Raucher aufstehen. Und draußen qualmen, Anlage 54, S. 1. 
206  Faulhaber, Anlage 56, S. 1. 
207  Schwan, Anlage 57, S. 1. 
208  Für manche geht es um Existenzen, Anlage 55, S. 2. 
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4.3.2.2 Restaurants mit Bar oder Café 

Im Vergleich dazu zeigen sich 80 Prozent der Gäste in Restaurants mit 

Bar oder Café ohne Raucherraum nicht begeistert, weshalb auch in einem 

Drittel dieser Restaurants bis zu 20 Prozent der Gäste ausbleiben. Mit 

Raucherraum ist die Reaktion der Gäste sehr ausgeglichen, obwohl hier in 

drei Viertel der Restaurants die Gästezahl um ungefähr 10 Prozent ge-

sunken ist. Die Aufenthaltsdauer der Gäste hat sich in ungefähr der Hälfte 

der Restaurants, mit oder ohne Raucherbereich, verringert.  

 

4.3.2.3 Sonstige Gastronomie 

Im Bereich der sonstigen Gastronomie ohne Raucherraum ist bei der Hälf-

te der Gaststätten eine positive Reaktion zu verzeichnen und gleichzeitig 

kommen auch mehr Gäste. Die andere Hälfte der Gaststätten zeigt die-

selbe Entwicklung, jedoch in die negative Richtung. Die Aufenthaltsdauer 

hat sich zwar bei 60 Prozent der Gaststätten ohne Raucherraum verkürzt, 

hingegen aber auch bei 20 Prozent erhöht. Mit Raucherraum ist die Reak-

tion in allen Gaststätten sehr negativ und es kommen zusätzlich bis zu 60 

Prozent weniger Gäste. Die Gäste halten sich hier seit Einführung des 

LNRSchG kürzer, teilweise sehr viel kürzer auf. 

 

Ein Gastwirt gab bei der Umfrage an, dass die Gäste sein Restaurant 

schneller wieder verlassen, um eine Zigarette zu rauchen, wenn es keinen 

Raucherraum gibt. Interessant ist nach dieser Auswertung, dass sich die-

ses Phänomen hauptsächlich im Bereich der Restaurants verbreitet.   

 

4.3.3 Wirte 

Glaubt man den Pressemitteilungen der letzten Wochen, dann ist die Ak-

zeptanz des Rauchverbotes vor allen Dingen bei den Kneipenwirten ein 

Fremdwort. Inzwischen wurden zwei Klagen, am 19. Dezember und am 

21. Dezember 2007, beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einge-



Auswirkungen des LNRSchG  

  

44 

reicht.209 Die Gastwirte kritisieren hauptsächlich die Tatsache, dass Ein-

raumkneipen keine Möglichkeit zur Einrichtung eines Raucherraumes ha-

ben. Darum wandern die Raucher dorthin aus, wo es einen abgetrennten 

Raucherbereich gibt, was für sie zu Umsatzeinbußen führt und ihre Exis-

tenz bedroht.210 Generell lehnen die Wirte das Rauchverbot nicht ab.211 

Sie hätten aber gerne selbst darüber entschieden, ob sie in ihrer Gaststät-

te das Rauchen erlauben, denn vor allem bei Einraumkneipen bleibt den 

Wirten keine Wahlmöglichkeit, ob sie einen Raucherraum einrichten möch-

ten.212 So sind sich die Gastwirte einig, dass dieses Rauchverbot in ihre 

Grundrechte eingreift und außerdem zu Wettbewerbsverzerrungen 

führt.213 Als Unverschämtheit betitelt ein Gastwirt die Tatsache, dass der 

Landtag am 25. Juli 2007 das LNRSchG beschlossen hat, welches schon 

einige Tage später, am 01. August 2007 in Kraft trat.214 Rauchende Gast-

wirte beklagen, dass sie ihre Arbeit immer wieder unterbrechen müssen, 

um selbst vor die Tür zu gehen, um eine Zigarette zu rauchen.215 Disko-

thekenbesitzer sehen es als ungerecht an, dass es ihnen per Gesetz ver-

boten ist, Raucherräume einzurichten.216 Sie gewinnen der Zeit, als das 

Rauchen noch erlaubt war, etwas Positives ab, denn jetzt riecht man den 

Schweiß der Leute.217 

 

Auch die Umfrage bei den sechs großen Kreisstädten im Großraum Stutt-

gart ergab Ähnliches. Die Gastwirte beschweren sich demnach häufig bei 

den Stadtverwaltungen über das LNRSchG. Sie erwarten durch diese ge-

setzlichen Regelungen Umsatzeinbußen und befürchten, dass ihr Betrieb 

ruiniert wird.  

 

                                            
209  Jungholt, Anlage 58, S. 1. 
210  LSW, Kneipenwirte gehen in Karlsruhe aufs Ganze, Anlage 49, S. 1; DPA, Gastwirte 

klagen gegen Rauchverbot, Anlage 50, S. 1. 
211  LSW, Kneipenwirte gehen in Karlsruhe aufs Ganze, Anlage 49, S. 1. 
212  Bögel, Anlage 53, S. 1; Verband prüft Verfassungsbeschwerde, Anlage 66, S. 1. 
213  LSW, Wirte streiten für den blauen Dunst, Anlage 59, S. 1. 
214  Braun, Anlage 60, S. 1. 
215  Für manche geht es um Existenzen, Anlage 55, S. 1 f. 
216  Feiler, Anlage 61, S. 1. 
217  Für manche geht es um Existenzen, Anlage 55, S. 2. 
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Die Umfrage in der Ludwigsburger Gastronomie hat ergeben, dass sich 

die Mehrheit der Wirte der Restaurantbetriebe positiv über das Rauchver-

bot äußert. In Restaurants mit Bar oder Café zeigen 50 Prozent der Gast-

wirte eine positive Reaktion, die andere Hälfte sieht es dagegen als unsin-

nig an, bzw. hat eine gleichgültige Stellung zum Rauchverbot. Obwohl im 

Bereich der sonstigen Gastronomie ein Drittel der Gastwirte die Regelung 

positiv findet, nimmt die Mehrheit dieser Gastwirte eine abwertende Hal-

tung gegenüber dem LNRSchG ein. 

Viele Gastwirte äußerten Kritik, die jedoch bei jedem anders ausfiel. Die 

Wirte beklagen, dass die Regelungen nicht ausgeklügelt genug sind. So 

darf beispielsweise beim Frisör nebenan geraucht werden. Etwa 10 Pro-

zent der Gastwirte hätte gerne eine klare Linie, etwa in Form eines kom-

pletten Rauchverbots. Beinahe ein Viertel der Gastwirte bedauert, wie es 

zum Rauchverbot kam, denn sie hätten gerne selbst entschieden. In die-

ser Regelung sehen sie eine Bevormundung durch den Staat. Dabei be-

klagen die Wirte, dass der Staat immer mehr regelt, dies aber sicherlich 

speziell beim Rauchverbot nicht dazu führt, dass weniger geraucht wird. 

Außerdem wird einem erwachsenen Menschen, wie einem Unmündigen, 

das Rauchen verboten. Diese Aussagen lassen erkennen, dass die Be-

schwerdeführer nicht erkannt haben, dass die Politik mit diesem Gesetz 

niemandem das Rauchen verbieten will, sondern die Nichtraucher vor 

dem Tabakrauch schützen möchte. Speziell hierzu sagt allerdings der Be-
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sitzer einer Espressobar, dass seine Gäste vor Einführung des LNRSchG 

hauptsächlich Raucher waren. Somit wird er durch das Gesetz gezwun-

gen, Leute zu schützen, die es bei ihm in der Bar bisher gar nicht gab. 

Aber auch positive Äußerungen von Gastwirten gibt es, da ihre Gaststätte 

nun auch von anderen Kunden besucht wird. Ein Problem sehen sie den-

noch in der Neuregelung. Die meisten Menschen benötigen einige Wo-

chen oder Monate Zeit, um sich an diese Neuregelung zu gewöhnen und 

diese zu akzeptieren. Selbst wenn sich danach wieder alles einpendelt, so 

ist doch der Verlust dieser Zeit schwer aufzuholen.  

 

4.4 Folgen des Rauchverbots 

4.4.1  Gesundheitliche Folgen 

Folgen für die Gesundheit durch das Rauchverbot lassen sich am besten 

dort feststellen, wo es ein solches schon länger gibt. 

 

In Schottland wurde nach Einführung der rauchfreien Gastronomie die 

Schadstoffbelastung gemessen. Dabei wurde festgestellt, dass sich die 

Luftqualität in den Pubs kaum mehr von der Außenluft unterscheidet, denn 

die Schadstoffe haben sich um fast 90 Prozent reduziert.218 

 

Die Zahl der Herzinfarkte sank nach Einführung des Rauchverbots in Pubs 

und anderen öffentlichen Räumen, bei Rauchern um knapp 17 Prozent, 

bei Nichtrauchern sogar um 20 Prozent. Als Verursacher für Herzinfarkte 

wird besonders der Feinstaub angesehen, welcher in Rauchergaststätten 

im Übermaß vorhanden ist.219 Gibt es weniger Feinstaub, wie bei einem 

Rauchverbot der Fall, sinken somit auch die Herzinfarkte.220 Durch weitere 

                                            
218  Evers, Frische Luft im Pub, Anlage 62, S. 158. 
219  Das Wunder von Schottland, Anlage 63, S. 1; vgl. auch Kapitel  2.2.3. 
220  Das Wunder von Schottland, Anlage 63, S. 1. 
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Versuche wurde festgestellt, dass sich bei Arbeitern die Lungenfunktion 

schon wenige Monate nach Einführung des Rauchverbots verbesserte.221 

 

Untersuchungen vor und nach Einführung der rauchfreien Gastronomie 

ergaben in Irland ähnlich positive Ergebnisse. Mehr als die Hälfte der nicht 

rauchenden Mitarbeiter klagten vor dem Rauchverbot über gerötete und 

gereizte Augen sowie über Reizungen im Rachenraum. Nach der Einfüh-

rung traten die Beschwerden nur noch bei 15 Prozent der Mitarbeiter auf. 

Selbst bei rauchenden Beschäftigten nahmen diese Symptome ab. Eben-

falls wurden in Irland die Lungenfunktionswerte getestet. Hier konnte eine 

deutliche Steigerung bei den nicht rauchenden Mitarbeitern nach Einfüh-

rung des Rauchverbots festgestellt werden. Bei den Rauchern gab es al-

lerdings keine ähnlich positiven Werte, da sich deren Lungenfunktion 

durch ständiges Weiterrauchen verschlechterte.222 

 

Erfahrungen aus den USA zeigen eine deutliche Verbesserung der Ge-

sundheit. Bei einem Versuch in Helena, der Hauptstadt des US-

Bundesstaats Montana wurde das Rauchen am Arbeitsplatz und in der 

Gastronomie verboten. Die Zahl der Herzinfarkte sank daraufhin um 40 

Prozent. Allerdings wurde das Rauchverbot ein halbes Jahr später aufge-

hoben und die Zahl der Herzinfarkte stieg wieder auf ihren ursprünglichen 

Stand an.223  

 

Aber auch negative gesundheitliche Auswirkungen bringen die neuen ge-

setzlichen Regelungen mit sich. Ansammlungen von Rauchern auf der 

Straße sind keine Seltenheit, da diese vom Lokal auf die Straße auswei-

chen.224 Problemfälle stellen vor allen Dingen Diskotheken dar, was auch 

durch die Umfrage bei den sechs Städten im Großraum Stuttgart bestätigt 

werden kann, da die Türen häufig offen stehen. Dies hat zur Folge, dass 
                                            
221  Evers, Frische Luft im Pub, Anlage 62, S. 158. 
222  DKFZ, Folgen der Rauchfreien Gastronomie, Anlage 64, S. 1 f. 
223  Evers, Husten, Schwindel, Herzinfarkt, Anlage 2, S. 28; Das Wunder von Schottland, 

Anlage 63, S. 1. 
224  Faulhaber, Anlage 56, S. 1. 
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sich die Musikbeschallung verstärkt und das Lärmproblem mit Einführung 

des LNRSchG schlimmer wurde. Dieses stellt für die Anwohner weiterhin 

ein Problem dar, denn eine solche Beeinträchtigung der Nachtruhe gilt als 

Gesundheitsverletzung.225 In fast allen befragten Städten gingen Be-

schwerden über Lärmbelästigungen bei den Stadtverwaltungen kurz nach 

Einführung der gesetzlichen Regelungen ein. Allerdings nahmen diese mit 

Beginn der kälteren Jahreszeit wieder ab. Ein Grund dafür ist sicherlich, 

dass im Winter die Fenster zu Nachtzeiten geschlossen sind und somit der 

Lärm von den Anwohnern weniger wahrgenommen wird. Im Verhältnis 

sind es jedoch relativ wenige Beschwerden, so kommen auf die gesamten 

Gastronomiebetriebe der Stadt Stuttgart gerade einmal 22 Beschwer-

den.226 

 

4.4.2 Wirtschaftliche Folgen 

4.4.2.1 Allgemein 

Kleinbetriebe und Diskotheken sind gemäß Zeitungsberichten überwie-

gend vom Rauchverbot betroffen und verzeichnen Umsatzrückgänge von 

durchschnittlich 19 Prozent.227 Hier kann das Rauchverbot Existenzen be-

drohen, was nach Angaben der Gastwirte einem Berufsverbot gleicht. Dis-

kotheken haben laut einer Umfrage des DEHOGA Bundesverbandes ei-

nen Umsatzrückgang von ungefähr 28 Prozent.228 Der Beschwerdeführer 

der zweiten Verfassungsbeschwerde vom 21. Dezember 2007 gibt an, von 

August bis November 2007, 30 Prozent weniger Umsatz gemacht zu ha-

ben.229 Restaurants hingegen scheinen mit dem Gesetz weniger Probleme 

zu haben, es gibt auch Lokale, bei denen sich die neuen Regelungen po-

sitiv auswirken.230 Die Umfrage in den sechs großen Kreisstädten im 

                                            
225  Spindler in: Bamberger/Roth, § 823, Rn. 32. 
226  Raidt/Volland, Anlage 65, S. 1. 
227  Bögel, Anlage 53, S. 1; Raidt/Volland, Anlage 65, S. 1. 
228  Verband prüft Verfassungsbeschwerde, Anlage 66, S. 1. 
229  DPA, Gastwirte klagen gegen das Rauchverbot, Anlage 50, S. 1. 
230  Raidt/Volland, Anlage 65, S. 1. 
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Großraum Stuttgart hat ergeben, dass viele Gaststätten, vor allem kleine-

re, Befürchtungen geäußert haben, dass sie ihre Gaststätte schließen 

müssen. Durchgezogen hat es nach ihren Aussagen bislang niemand. Bei 

einer Schließung im November 2007, die als Grund das LNRSchG nann-

ten, lässt sich nur schwer beurteilen inwiefern dies der tatsächliche Auslö-

ser war. Zum einen ist eine gewisse Fluktuation im Gaststättengewerbe 

nicht unüblich, zum anderen lässt sich nicht erkennen, ob noch andere 

Gründe mitgespielt haben.231  

 

Die Gaststätten können durch das LNRSchG aber auch Einsparungen 

verzeichnen. Hier haben vor allen Dingen die Einraumgaststätten große 

Vorteile, da bei ihnen ein komplettes Rauchverbot herrscht. Als Folge der 

Einführung eines Rauchverbots kann in Bezug auf Kapitel 2.3.3 gesagt 

werden, dass weniger Kosten für Reinigung und Renovierung anfallen und 

sich die Brandgefahr verringert, wodurch möglicherweise auch Versiche-

rungsbeiträge sinken. Zusätzlich muss weniger gelüftet werden, was im 

Winter die Heizkosten und im Sommer die Energiekosten schmälert.232  

 

Der Umsatz im Gaststättengewerbe sinkt nicht erst seit Einführung des 

LNRSchG, sondern verzeichnet in den letzten Jahren ein dauerhaft wäh-

rendes Tief. Im Juli 2007 lag er um 6 Prozent unter dem des Vorjahres-

monats.233 In Deutschland gibt es mehr Nichtraucher als Raucher. Darum 

sollte das Augenmerk auf die Nichtraucher gerichtet werden, denn viel-

leicht können diese dem Abwärtstrend abhelfen. 

 

4.4.2.2 Umsatzveränderungen 

Neben dem direkten Vergleich der Umsatzzahlen ist das Konsumverhalten 

der Gäste ein Indikator für Veränderungen beim Umsatz.  

 
                                            
231  Umfrage 2, Anlage 52, S. 5. 
232  DKFZ, Deutschland benötigt ein Bundesgesetz, Anlage 20, S. 2. 
233  Hotzler, Nichtraucher-Info Nr. 68 – IV/07, Anlage 68, S. 33. 
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4.4.2.2.1 Restaurants 

Sofern es in den Restaurants einen Raucherbereich gibt, haben sich seit 

Einführung des LNRSchG keine Veränderungen ergeben. Bei reinen 

Nichtraucherrestaurants hingegen ist der Konsum von Getränken bei ei-

nem Drittel der Restaurants etwas gesunken, der Konsum von Alkohol 

lediglich bei einem Fünftel. Beim Essenskonsum zeigt sich in den reinen 

Nichtraucherrestaurants keine Veränderung. 

 

Der Umsatz in den befragten Restaurants hat sich analog zum Konsum-

verhalten entwickelt. In den Restaurants mit Raucherbereich gibt es eben-

falls keine Veränderungen seit Erlass des LNRSchG. Hingegen verzeich-

nen 11 Prozent der reinen Nichtraucherrestaurants einen Umsatzrück-

gang.  

 

4.4.2.2.2 Restaurants mit Bar oder Café 

In den Restaurants mit Bar oder Café und Raucherraum ist der Getränke-

konsum um 75 Prozent, ohne Raucherraum um 50 Prozent gesunken. 

Auch Alkohol wird weniger getrunken, allerdings sind die Veränderungen 

nicht ganz so stark wie bei alkoholfreien Getränken. Der Verzehr von Es-

sen hat keinerlei Veränderungen erfahren.  

 

Wie auch beim Konsumverhalten, hat sich der Umsatz bei den Restau-

rants mit Bar oder Café und Raucherraum stärker verringert, als ohne.  

 

4.4.2.2.3 Sonstige Gastronomie 

Auch im Bereich der sonstigen Gastronomie zeigen sich stärkere Verän-

derungen bei Gaststätten mit abgetrenntem Raucherbereich. Der Geträn-

kekonsum hat sich in allen Gaststätten mit Raucherraum verringert, bei 

zwei Dritteln sogar stark. Ohne Raucherraum zeichnet sich nur bei der 

Hälfte der Gaststätten ein geringerer Getränkekonsum ab. Keine Verände-

rungen zeigen sich beim Alkoholkonsum. Ein Drittel der Gaststätten, egal 
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ob mit oder ohne Raucherraum, verzeichnen beim Essen einen Rück-

gang. Allerdings macht sich bei den restlichen zwei Drittel der Gaststätten 

ohne Raucherraum sogar eine Zunahme beim Essen bemerkbar. 

 

Im Bereich der sonstigen Gastronomie mit Raucherraum hat sich der Um-

satz in allen Gaststätten stark verringert. Bei reinen Nichtrauchergaststät-

ten zeigen sich sehr unterschiedliche Auswirkungen auf den Umsatz. Etwa 

25 Prozent dieser Gaststätten erfahren eine Umsatzerhöhung, wogegen 

sich bei 50 Prozent der Umsatz deutlich verringert. Bei den übrigen 25 

Prozent machen sich keinerlei Veränderungen bemerkbar. Interessant ist 

dabei, dass sowohl die Gaststätten mit Umsatzerhöhung als auch diejeni-

gen mit Rückgang zu den kleinen Gaststätten mit bis zu 100 Sitzplätzen 

zählen. 

 

4.4.2.2.4 Ergebnis 

Ein Wirt gab bei der Umfrage an, dass sein Restaurant anfangs keinen 

Raucherraum hatte und dies zu starken Umsatzeinbußen geführt habe. 

Nach Einführung eines solchen abgetrennten Raucherbereichs habe sich 

der Umsatz allerdings wieder stabilisiert. Schenkt man den Zeitungsbe-

richten Glauben, so würde wohl jeder zu dieser Antwort tendieren. Die 

Umfrage zeigt allerdings dahingehend eine Tendenz, dass ein Umsatz-

rückgang, abgesehen von den Restaurants, hauptsächlich in Gaststätten 

mit Raucherraum zu verzeichnen ist.  

 

4.4.2.3 Folgen im Ausland 

Erfahrungen aus Irland zeigen, dass direkt nach Einführung der rauchfrei-

en Gastronomie im Jahre 2004 der Umsatz etwas zurückging, zwei Jahre 

später allerdings Rekordhöhen erreichte. Ähnlich sieht es bei der Anzahl 

der Beschäftigten aus. So verringerte sich die Zahl der Beschäftigten um 
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rund ein Prozent, erhöhte sich jedoch innerhalb eines Jahres um drei Pro-

zent.234 

 

Norwegen führte ebenfalls im Jahre 2004 ein Rauchverbot in Bars und 

Restaurants ein. Auch hier gab es zunächst einen Umsatzrückgang vor 

allen Dingen beim Bier.235 Doch schon nach kurzer Zeit konnten hier wie-

der Absatzsteigerungen festgestellt werden.236 Diese Ergebnisse waren 

für viele überraschend, denn einige Gastwirte äußerten Befürchtungen, 

dass ihnen die Gäste ausbleiben werden. Das Rauchen im Freien bei 

skandinavischen Temperaturen könnte dazu führen, dass die Menschen 

ihr Feierabendbier mit einer Zigarette lieber zu Hause genießen. Studien 

zufolge stiegen aber die Verkaufszahlen von Bier in den Supermärkten 

nicht.237 

 

Hinzugefügt werden muss, dass sowohl Irland als auch Norwegen mit ei-

nem weiteren Problem zu kämpfen hatten. Vor Einführung der rauchfreien 

Gaststätte wurden die Bierpreise erhöht, daher begann der Rückgang des 

Bierkonsums schon vor dem Rauchverbot. Der Umsatzrückgang an Bier 

ist also nicht alleine dem Rauchverbot, sondern vielmehr auch dieser 

Preiserhöhung zuzuschreiben.238 

 

Im März 2006 führte Schottland ein Rauchverbot in allen Räumen ein, in 

denen Menschen arbeiten. Verloren haben dabei vor allen Dingen kleine 

Bars auf dem Land. Nach Auskunft der schottischen Regierung gibt es 

aber keinen Hinweis auf eine erhöhte Anzahl von Kneipenschließungen.239 

Der Umsatz schwankt, wie in der Gastronomie üblich, weiter. Es ist also 

schwer zu sagen, dass ein leichter Umsatzrückgang direkt mit dem 

Rauchverbot verbunden ist. Einige Restaurantketten Schottlands ver-

                                            
234  DKFZ, Stabile Umsätze, Anlage 24, S. 2. 
235  DKFZ, Wirtschaftliche Lage, Anlage 33, S. 1. 
236  DKFZ, Stabile Umsätze, Anlage 24, S. 4. 
237  Jazbinsek, Anlage 69, S. 1 f. 
238  DKFZ, Stabile Umsätze, Anlage 24, S. 4. 
239  Evers, Frische Luft im Pub, Anlage 62, S. 158.  
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zeichneten sogar ein Umsatzplus, was ihrer Vermutung nach daran liegt, 

dass die Menschen in der sauberen Luft mehr Appetit haben.240 

 

4.5 Effektivität des Rauchverbots 

Vor Erlass des LNRSchG wurde im Rahmen einer Umfrage der GfK fest-

gestellt, dass sich im Frühjahr 2007 im gesamten Bundesgebiet 67 Pro-

zent der Bevölkerung für ein gesetzliches Rauchverbot in der Gastronomie 

aussprachen.241 An das Rauchverbot halten wollen sich laut Forsa Umfra-

ge vom Juli 2007 sogar 83 Prozent, auch wenn nur ein Drittel der Nicht-

raucher an eine Einhaltung des Rauchverbots glaubten.242 

 

Die Umfrage in den sechs Großstädten um Stuttgart hat ergeben, dass 

das Rauchverbot im Großen und Ganzen eingehalten wird. Auch in Zei-

tungen finden sich diese Aussagen wieder, wenn davon die Rede ist, dass 

von 400 Gaststätten lediglich Hinweise auf acht Kneipen eingehen, in de-

nen das Rauchverbot nicht eingehalten wird. In der Großstadt Stuttgart 

wurden bis Mitte Oktober lediglich 63 Verstöße gemeldet.243 

 

Erhalten die Stadtverwaltungen Beschwerden, dass das Rauchverbot in 

einer Gaststätte nicht eingehalten wird, so werden die Wirte zunächst er-

mahnt. Dabei werden sie darauf hingewiesen, dass sie selbst aufgrund 

des LNRSchG dafür Sorge tragen müssen, dass die gesetzlichen Rege-

lungen eingehalten werden. Notfalls müssen sie sogar von ihrem Haus-

recht Gebrauch machen und ihre Gäste des Lokals verweisen. Da der 

Gesetzgeber keine direkte Ahndungsmöglichkeit in Form von Bußgeldern 

für den Gastwirt vorgesehen hat, bleibt am Ende nur der Widerruf seiner 

Konzession.  

 

                                            
240  Evers, Frische Luft im Pub, Anlage 62, S. 159. 
241  DKFZ, Rauchfreie Gaststätten, Anlage 72, S. 1. 
242  Hotzler, Nichtraucher-Info Nr. 68 – IV/07, Anlage 68, S. 35. 
243  Reifenberger, Anlage 73, S. 1; Raidt/Volland, Anlage 65, S. 1. 
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Kontrollen werden in allen Städten erst dann durchgeführt, wenn Be-

schwerden vorliegen, oder wenn aufgrund eines anderen Verstoßes eine 

Kontrolle nötig ist. Auffällig ist, dass genau die Gaststätten Problemfälle 

darstellen, welche bereits gegen anderes Recht verstoßen haben. Umfas-

sende Kontrollen sind nicht möglich, auch aus Personalmangel. Daher 

wird auf die gegenseitige Kontrolle der Gastwirte gebaut. Es wird davon 

ausgegangen, dass sich die Konkurrenz gegenseitig anzeigt oder dass 

dies gesetzestreue Nichtraucher übernehmen.  

 

Gegen Raucher ist die Festsetzung eines Bußgeldes ebenfalls nicht ein-

fach, da dies entweder eine namentliche Anzeige voraussetzt, oder der 

Raucher auf frischer Tat ertappt werden muss. Dennoch wurden schon 

Bußgelder zwischen 20 und 40 Euro erteilt. 

 

Es gibt auch Wirte, die als absolute Gegner des Rauchverbots das Rau-

chen in ihrem Lokal weiterhin gestatten, wie beispielsweise der Inhaber 

einer Kneipe in Ludwigsburg. Da ihm kein Bußgeld droht, dürfen seine 

Gäste weiterhin rauchen. Ob er sein Lokal schließen muss, weil die Gäste 

ausbleiben, oder weil er seine Konzession verliert, macht für ihn keinen 

Unterschied.244 Ein Sprecher des DEHOGA-Bundesverbandes sagte da-

zu, dass gerade solche Reaktionen der Wirte deren schwierige Lage ver-

deutlicht.245 

 

Es gibt auch die Variante, dass das LNRSchG zwar ausgeführt wird, je-

doch nicht so wie vom Gesetzgeber vorgegeben. Eine Diskothek in Böb-

lingen hat beispielsweise einen Raucherraum eingerichtet, welcher auch 

intensiv genutzt wird.246 Dabei schließt das LNRSchG eindeutig die Disko-

theken von der Inanspruchnahme dieser Möglichkeit aus.  

 

                                            
244  Braun, Anlage 60 S. 1. 
245  Raidt/Volland, Anlage 65, S. 1. 
246  Im Masche, Anlage 74, S. 1. 
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Bei der Umfrage in der Ludwigsburger Gastronomie erklärte ein Gastwirt, 

dass es bei Ihnen teilweise der Fall ist, dass alle Räume von Nichtrau-

chern belegt sind und dies die Stammgäste verärgert. Durch diese Aussa-

ge liegt die Vermutung nahe, dass dieser Wirt die Raucherräume als 

Nichtraucherräume ausweist und evtl. auch umgekehrt, sofern Bedarf be-

steht. Dies allerdings ist nicht im Sinne des Gesetzgebers.  

 

4.6 Kritische Betrachtung des LNRSchG 

4.6.1 Kritik im Bereich des Raucherraumes 

Das DKFZ beklagt, dass die momentane gesetzliche Regelung weiterhin 

keinen ausreichenden Schutz für die Nichtraucher bietet. Nach dem 

LNRSchG besteht zwar grundsätzlich ein Rauchverbot, jedoch können 

davon Ausnahmen in Form von vollständig abgetrennten Raucherräumen 

gemacht werden. Die Problematik dabei ist, dass eine Trennung, die ver-

hindert, dass die Raucherluft die Nichtraucherbereiche erreicht, so gut wie 

unmöglich ist. Da es für die Mitarbeiter zu umständlich ist, jedes Mal die 

Türen zu öffnen, bleiben diese meistens offen.247 Somit kann sich der 

Rauch im gesamten Gebäude ausbreiten. Wie schon in Kapitel 2.3.2.2 

erwähnt, bleibt der Rauch an allen Gegenständen, Wänden und Decken 

haften und stellt somit eine permanente Gefahrenquelle dar. Eine Mes-

sung des DKFZ vom September 2007 ergab, dass die Konzentration von 

Feinstaub PM2,5 direkt vor dem Raucherraum identisch ist mit der Kon-

zentration im Raucherraum selbst.248 Für die Mitarbeiter in der Gastrono-

mie, die in den Raucherräumen arbeiten müssen, ist weiterhin kein, bzw. 

nur ein geringfügiger Gesundheitsschutz geboten. In Diskotheken und 

Kneipen ohne Raucherbereich haben Messungen des DKFZ vom Sep-

                                            
247  DKFZ, Raucherräume und Lüftungssysteme, Anlage 46, S. 2; DKFZ, Ein unterschätz-

tes Gesundheitsrisiko, Anlage 4, S. 41. 
248  DKFZ, Raucherräume und Lüftungssysteme, Anlage 46, S. 1. 
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tember 2007 eine Nullbelastung der Schadstoffe ergeben.249 Hier ist ein 

vollständiger Schutz der Gäste und Mitarbeiter gegeben. 

 

Die Möglichkeit, einen Raucherraum einzurichten, birgt nicht nur für die 

Wirte das Problem hoher Kosten bei einer baulichen Trennung,250 sondern 

bringt auch existenzielle Schwierigkeiten für Einraumkneipen mit sich, 

welche diese Ausnahmeregelung nicht nutzen können.251 Statt die rauch-

freien Einraumkneipen zu besuchen, gehen die Gäste in eine größere 

Gaststätte mit Raucherraum. Durch diese Abwanderung in die Raucher-

räume kann kein verbesserter Gesundheitsschutz erreicht werden.  

 

4.6.2 Änderungsvorschläge im Bereich des Raucherraumes 

Eine Änderung des LNRSchG, welche die Möglichkeit eröffnet, für Ein-

raumkneipen zwischen Raucher- und Nichtraucherkneipe zu wählen, wür-

de dieses Problem entschärfen. Allerdings müsste hierzu eine Maximal-

größe dieser Einraumkneipen festgelegt werden, denn sonst besteht die 

Gefahr, dass auch größere Lokale, welche die Möglichkeit hätten, einen 

Raucherraum einzurichten, sich für eine Nichtraucherkneipe entscheiden. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Mitarbeiter weiterhin nicht 

vor Passivrauch geschützt sind. Es könnte zwar eine Regelung eingeführt 

werden, dass sie sich in ihrem Arbeitsvertrag damit einverstanden erklä-

ren, aber gleichzeitig müsste ihnen auch die Wahlmöglichkeit geboten 

werden, in einer Nichtrauchergaststätte zu arbeiten. Dies ist in der Praxis 

jedoch nicht möglich. Es könnte aber auch so geregelt werden, dass in 

dem Raucherraum nur der Wirt bedienen darf.  

 

Um die Gäste nicht in der Kälte stehen zu lassen, gäbe es auch noch die 

Möglichkeit, einen Raucherraum ohne Bedienung einzurichten. Der Vorteil 

                                            
249  LSW, Separate Raucherräume bleiben Gefahrenzonen, Anlage 70, S. 1. 
250  DKFZ, Raucherräume und Lüftungssysteme, Anlage 46, S. 2. 
251  DPA, Gastwirte klagen gegen Rauchverbot, Anlage 50, S. 1.; LSW, Kneipenwirte 

gehen in Karlsruhe aufs Ganze, Anlage 49, S. 1. 
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dieser Idee ist, dass die Türe nur durch die Gäste geöffnet werden muss, 

welche den Raum höchstwahrscheinlich nur für eine Zigarettenlänge auf-

suchen, nicht jedoch um einen ganzen Abend dort zu verweilen. Dies ist 

für die Gesundheit natürlich wesentlich besser.  

 

Die einzige Möglichkeit, die einen wirkungsvollen und vollständigen Nicht-

raucherschutz gewährleistet und zusätzlich eine Verzerrung des Wettbe-

werbs ausschließt, ist ein vollständiges Rauchverbot ohne Ausnahmen. 

Die Umsatzanalysen aus anderen Ländern ergaben zudem, dass ein 

Nichtraucherschutzgesetz auf Dauer keine negativen Auswirkungen 

hat.252  

 

4.6.3 Kritik im Bereich der Ordnungswidrigkeiten 

Nach dem LNRSchG von Baden-Württemberg werden Ordnungswidrigkei-

ten bei Vorsatz und Fährlässigkeit geahndet.253 Der Gesetzgeber hat sich 

damit gegen alle Ausnahmefälle abgesichert. Vorsatz wäre gegeben, 

wenn der Besucher einer Gaststätte weiß, dass er raucht und sich in einer 

Gaststätte befindet. Er muss nicht wissen, dass dies auch verboten ist. 

Allerdings ist die Möglichkeit der Fahrlässigkeit im Falle des LNRSchG 

sehr abstrakt. Dies wäre beispielsweise gegeben, wenn jemandem nicht  

bewusst ist, dass er sich in einer Gaststätte befindet oder ihm das Be-

wusstsein fehlt, dass er raucht. Die Möglichkeit, dass das „Wollen“ des 

Tatbestandes entfällt, kann aus logischen Gründen ausgeschlossen wer-

den. Hierunter würden nicht die Fälle zählen, in denen jemand überredet 

wird, eine Gaststätte zu betreten, sondern lediglich die Fälle, in denen je-

mand „versehentlich“ eine Gaststätte betritt. Noch diffuser ist die zweite 

Variante, bei der ein Raucher keine Zigarette rauchen möchte. Auch hier 

zählt nicht, dass er beispielsweise versucht aufzuhören und daher nicht 

rauchen will, sondern dass er die im Verkehr erforderlich Sorgfalt außer 

                                            
252  Vgl. Kapitel 4.4.2.3. 
253  s. Kapitel 3.6. 
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Acht gelassen hat und infolgedessen eine brennende Zigarette in der 

Hand hält. Deutlich erkennbar ist also, dass die Fahrlässigkeit wirklich nur 

in äußersten Ausnahmefällen einschlägig ist.  

 

Ein weiterer Schwachpunkt in diesem Gesetz ist die Tatsache, dass der 

Gastwirt selbst nicht mit einem Bußgeld belangt werden kann. Daher ist 

sein Eigeninteresse an der Durchsetzung des Rauchverbotes nicht be-

sonders groß. Zudem sind weit über 60 Prozent der Gastwirte selbst Rau-

cher,254 was ihr Engagement nicht verstärkt. Die Ablehnung gegenüber 

dem LNRSchG zeigt sich bei den Gastwirten auch darin, dass inzwischen 

zwei Klagen von Kneipenwirten beim Bundesverfassungsgericht einge-

reicht wurden.255 Den Gastwirten kann zwar mit Konzessionsentzug ge-

droht werden, aber bei jenen Gaststätten, die keiner Erlaubnis bedürfen, 

läuft diese Drohung ins Leere. Ein Konzessionsentzug ist zudem nur mög-

lich, wenn der Gastwirt beispielsweise das Merkmal der Zuverlässigkeit 

nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 GastG nicht mehr erfüllt. Dafür bedarf es allerdings 

mehr als nur eines Verstoßes. Wie auch schon in Kapitel 4.5 erwähnt, gibt 

es nicht genügend Mitarbeiter in der Stadtverwaltung für umfassende Kon-

trollen in der Gastronomie.  

 

4.6.4 Änderungsvorschläge im Bereich der Ordnungswidrigkei-

ten 

Um trotzdem eine Durchsetzung der gesetzlichen Regelungen zu gewähr-

leisten, wäre es sicherlich sinnvoll, ein Bußgeld für die Gastwirte aufzuer-

legen. Meines Erachtens ist das Engagement eines Gastwirtes, in seinem 

Restaurant dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Regelungen eingehal-

ten werden, sehr viel höher, wenn ihm ein Bußgeld von beispielsweise 

1000 Euro droht.   

 

                                            
254  Hotzler, Nichtraucherschutz in der Gastronomie, Anlage 71, S. 1. 
255  Jungholt, Anlage 58, S. 1. 
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Das Bußgeld bei einer Wiederholungstat innerhalb eines Jahres ist eben-

falls eine Schwachstelle. Eine Regelung, ob sich die Wiederholung auf 

das gesamte Bundesland oder lediglich auf die jeweilige Gemeinde be-

zieht, gibt es nicht. Zusätzlich fehlen gesetzliche Vorgaben zur Durchfüh-

rung. Dies bedeutet, dass Gemeinde A nicht erfährt, ob die fragliche Per-

son schon einmal in Gemeinde B gegen das Rauchverbot verstoßen hat. 

Da es auch keine Pflicht innerhalb der Gemeinde zur Speicherung der Da-

ten gibt, ist es schwer möglich, im Dezember noch zu wissen, ob eine 

Person im Januar gegen das Rauchverbot verstoßen hat.  

 

Um einen Einblick zu bekommen, wie dieses Problem gehandhabt wird, 

wurde es in die Umfrage der sechs großen Kreisstädte aufgenommen. 

Damit bei einem Verstoß in derselben Stadt ein Wiederholungstatbestand 

geahndet werden kann, führt eine Stadt beispielsweise eine Statistik. An-

dere Städte warten auf weitere Regelungen des Gesetzgebers ab, oder 

haben noch nicht einmal Bußgelder der ersten Kategorie verteilt.  

 

Möglich wäre beispielsweise die Einrichtung einer zentralen Speicherstelle 

in Baden-Württemberg. Dabei ist allerdings problematisch, dass die Zu-

ständigkeit zur Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten bei den Gemeinden 

selbst liegt. Diese Anlaufstelle wäre somit nur als Informationsstelle nutz-

bar, was aber zu einem erheblichen Mehraufwand führt, wenn vor Erlass 

eines Bescheides diese Stelle angerufen werden muss. Dieser zentralen 

Stelle müsste somit auch die Zuständigkeit zum Erlass des Bußgeldbe-

scheides übertragen werden. Allerdings scheint es etwas überzogen, für 

einen Ordnungswidrigkeitentatbestand eine solche Stelle einzurichten. 

Man könnte sich aber überlegen, ob nicht noch mehr Ordnungswidrigkei-

ten auf diese Art gebündelt werden könnten.  

 

Eine weitere Idee, die Bußgeldbescheide über die Wohngemeinde laufen 

zu lassen, ist ebenfalls nicht durchführbar. Hier könnten aufgrund der Zu-

ständigkeit die Wohngemeinden grundsätzlich auch nur als Auskunftsge-
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meinden dienen. Zusätzlich ist hier noch zu beachten, dass es sicherlich 

auch Gäste aus anderen Bundesländern gibt. In diesen Fällen müssten 

Gemeinden der anderen Länder Daten speichern, die für sie völlig irrele-

vant sind. 

 

Im Bereich der Ordnungswidrigkeiten wäre es sinnvoll, das Gesetz dahin-

gehend zu ändern, dass der Wirt in angemessener Höhe von mindestens 

1000 Euro mit einem Bußgeld belangt werden kann. Zusätzlich ist es 

zweckmäßig, das Bußgeld bei Wiederholung zu streichen, jedoch sollte 

dann die Möglichkeit erteilt werden, das Bußgeld bis zu einer Höhe von 

150 Euro, bei sehr uneinsichtigen Rauchern, zu erhöhen. 

 

4.7 Skurriles 

4.7.1 Erfinderische Wirte 

Teilweise zeigen sich die Wirte sehr erfinderisch, wenn es um die Einhal-

tung des LNRSchG geht. Ein Wirt aus Überlingen hat die gesetzliche Aus-

nahmeregelung, die für Bier-, Wein- und Festzelte gilt, ausgenutzt. Er 

stellte mitten in seiner Kneipe ein Zelt auf, in dem laut Gesetzestext das 

Rauchen erlaubt ist. Ganz anders sah dies das Überlinger Ordnungsamt, 

welches der Meinung war, dass dies nicht dem Willen des Gesetzgebers 

entspricht. Daraufhin wurde der Wirt aufgefordert, sein Zelt wieder abzu-

bauen.256  

 

Aber auch einfache Ideen wie beheizte Pavillons im Hinterhof und das 

Aufstellen von Heizpilzen sind keine Seltenheit, um den Raucher nicht in 

der winterlichen Kälte stehen zu lassen.257 Skurril sind dabei allerdings die 

Diskussionen und Neuregelungen rund um die Heizpilze. Sie gelten als 

Giftschleudern, da sie in einer Stunde 3,5 Kilogramm CO2 in die Luft ja-

                                            
256  Wienrich, Anlage 75, S. 1. 
257  Faulhaber, Anlage 56, S. 1; Andriessen, Anlage 76, S. 1. 
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gen, was 25 gefahrene Kilometer eines Mittelklassewagens entspre-

chen.258 Die Stadt Stuttgart hat inzwischen die Heizpilze in der Innenstadt 

verboten. Allerdings nicht im Zuge ökologischer Maßnahmen, sondern 

aufgrund der Optik im historischen Bereich der Innenstadt. Im restlichen 

Stadtgebiet sind die Heizstrahler jedoch weiterhin zulässig.259 

 

Eine originelle Lösung für die kalte Jahreszeit hatte ein Wirt in Nieder-

sachsen. Damit der Körper während des Rauchens im Warmen stehen 

kann, ließ er drei Löcher in die Wand sägen. Raucher können somit den 

Kopf ins Freie strecken und rauchen. Inzwischen werden diese Löcher 

vielfach genutzt, obwohl es anfangs nur ein Scherz sein sollte.260 

 

4.7.2 Nichtraucherschutz als Einnahmequelle 

Doch nicht nur die Wirte, auch die Industrie hat das Rauchverbot als Ein-

nahmequelle entdeckt. Das erste Nikotinbier wurde inzwischen gebraut, 

da für viele Raucher zu einem Bier in der Kneipe auch die Zigarette ge-

hört. Es soll verhindern, dass die Raucher ständig die Kneipe verlassen 

müssen, um ihre Sucht nach Nikotin zu befriedigen. Das Nikotin wird als 

Tabakextrakt am Ende des Brauvorgangs hinzugefügt und enthält in ei-

nem Dreiviertelliter soviel Nikotin wie eine Schachtel Zigaretten. Der Erfolg 

des Nikotinbiers ist allerdings noch eher fraglich.261  

 

Nebenbei erlebt die Heizpilz-Branche trotz Verbot in manchen Städten 

einen regelrechten Boom. Da die Gastwirte beabsichtigen, die so gewon-

nene Wärme nicht entweichen zu lassen, dürfen sich auch Markisenfirmen 

über Umsatzsteigerungen freuen. 262 

 

                                            
258  Seith, Anlage 77, S. 1. 
259  Belser, Anlage 78, S. 1. 
260  Erste Gaststätte mit Raucherloch, Anlage 79, S. 1. 
261  Prost! Nun gibt’s Nikotinbier, Anlage 80, S. 1. 
262  Schneider, Anlage 84, S. 1. 



Auswirkungen des LNRSchG  

  

62 

4.7.3 Lebensgefahr durch Zigaretten 

Rauchen schadet der Gesundheit, so steht es zumindest auf den Zigaret-

tenpackungen. Dramatische Szenen aus Hessen und Niedersachsen zei-

gen dies auf eine ganz andere Art und Weise. In Frankfurt wurde ein 

Mann von einem Unbekannten aus einer Kneipe geprügelt und erlitt einen 

Schulterbruch sowie Verletzungen am Ohr. Der Unbekannte wies den 

Mann zuvor auf das Rauchverbot in Gaststätten hin, als sich dieser gera-

de eine Zigarette anstecken wollte. In Hessen gilt seit dem 01. Oktober 

2007 ein Rauchverbot für Gaststätten.263 In Niedersachsen gibt es seit 

dem 01. August 2007 ein Nichtraucherschutzgesetz, das manche Men-

schen zu Gewalt veranlasst. In Göttingen verwies ein Türsteher eine 

Gruppe aus dem Lokal, weil sie sich nicht an die gesetzlichen Regelungen 

halten wollten. Daraufhin warfen ihm die jungen Leute eine Sektflasche an 

den Kopf, die glücklicherweise sein Ziel verfehlte.264 Einem Kneipenwirt 

auf der Nordseeinsel Wangerooge erging es da schlechter. Nachdem er 

einen Gast auf das Rauchverbot hinwies und ihn bat, das Rauchen einzu-

stellen, schlug dieser mit einer Bierflasche auf ihn ein, wodurch der Wirt 

Verletzungen am Kopf erlitt.265  

                                            
263  Raucher aus Frankfurter Lokal geprügelt, Anlage 81, S. 1. 
264  Jüttner, Anlage 82, S. 1. 
265  Schläge wegen Rauchverbots, Anlage 83, S. 1. 
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5 Fazit 

Die Deutschen reagieren schon immer empfindlich, wenn Gesetze erlas-

sen werden, die ihren Glimmstängel betreffen. Das Jammern über Ta-

baksteuererhöhungen, das Klagen der Jugendlichen, die erst ab 18 Jah-

ren in der Öffentlichkeit rauchen dürfen, sind nur zwei Beispiele. Doch ei-

ne Reaktion wie bei der Einführung des LNRSchG war wohl nicht zu er-

warten.  

 

Es ist wirklich erstaunlich, welch wichtige Rolle das Rauchen in unserer 

Gesellschaft inzwischen eingenommen hat. Gastwirte fühlen sich in ihrer 

Existenz bedroht, nicht weil es Einschränkungen bezüglich Essen und 

Trinken gibt, sondern weil das Rauchen in Gaststätten ohne abgetrennten 

Raucherraum verboten ist. Mehrere Gastwirte reichen deswegen sogar 

Klagen beim Bundesverfassungsgericht ein. Raucher bleiben aus Protest 

zu Hause, nur damit sie ihr Feierabendbier mit einer Zigarette genießen 

können.   

 

Die Politik ist nicht in der Lage, dem mündigen Bürger das Rauchen zu 

verbieten. Zahlreiche Versuche, beispielsweise über Steuererhöhungen 

oder Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln, verringerten zwar den Zi-

garettenkonsum, konnten ihn aber nicht vollständig einstellen. Das 

LNRSchG hat zwar offiziell das Ziel, Nichtraucher zu schützen, nebenbei 

wird aber meines Erachtens auch das Ziel verfolgt, Raucher von ihrer 

Sucht abzubringen. Die Raucher sehen in diesem Gesetz eine Bevormun-

dung durch den Staat und fühlen sich in ihren Grundrechten einge-

schränkt. Sollten sie damit also doch Recht haben? Jahrelang mussten 

sich die Nichtraucher überall und ständig einnebeln lassen. Diese dulde-

ten diesen Zustand, da ihnen keine andere Wahl blieb, außer zu Hause zu 

bleiben. Daher ist es eigentlich die Gerechtigkeit der Zeit, dass sich nun 

die Raucher einschränken müssen. Selbst wenn der Staat versucht die 

Raucher von ihrer Sucht abzubringen, indem sie an immer weniger Orten 
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rauchen dürfen, so verbietet er nicht das Rauchen selbst. Daher kann man 

meines Erachtens nicht von einer Bevormundung durch den Staat reden. 

 

In Gaststätten spielt sich ein großer Teil des gesellschaftlichen Lebens ab. 

Menschen halten sich dort auf, um zu arbeiten, andere suchen sie des 

Öfteren aufgrund ihrer Arbeit auf, beispielsweise um Kunden zu treffen. 

Aus diesem Grunde entspricht es meines Erachtens keiner Logik, warum 

gerade hier die Arbeitsstättenverordnung eine Ausnahme macht und das 

Rauchen gestattet. 

 

Der Bund hätte ganz einfach diese Verordnung ändern können und sich 

damit ein Nichtraucherschutzgesetz erspart, denn dann wäre überall dort, 

wo Menschen arbeiten das Rauchen verboten. Dabei ist es erschreckend 

zu sehen, welch großen Einfluss die Tabaklobby auf unsere Gesellschaft 

und vor allen Dingen auf die Politik hat. Deutschland schafft es nicht, eine 

bundesweite Regelung zu erlassen. Deshalb ist jedes Bundesland für sich 

selbst zuständig und erlässt sein eigenes Gesetz mit seinen eigenen Aus-

nahmeregelungen und seinen eigenen Bußgeldvorschriften.  

 

Der Nichtraucherschutz ist meiner Meinung nach etwas sehr Positives und 

Angenehmes. Selbst wenn einem die Gesundheitsgefahren des Passiv-

rauchens nicht bewusst sind, bzw. man den verbesserten Gesundheits-

schutz außer Acht lässt, so ist es doch sehr angenehm, wenn die Kleider 

nicht mehr nach jedem Gaststättenbesuch gewechselt werden müssen.  

 

Das Land Baden-Württemberg hat meines Erachtens hinsichtlich des 

Nichtraucherschutzes noch einiges nachzuholen. Statt sich so sehr in den 

Vordergrund zu drängen, nur um als eines der ersten Bundesländer ein 

Gesetz zu erlassen, hätte über einige Punkte noch genauer nachgedacht 

werden sollen. Zwar ist das LNRSchG ein guter Anfang für den Nichtrau-

cherschutz, sollte aber nicht die Endlösung sein, denn momentan kann 
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man im Gastronomiebereich von „Beschäftigten zweiter Klasse“ 266 spre-

chen. Gesetzesänderungen sind meines Erachtens unentbehrlich, denn 

welcher Gastwirt hat schon die Motivation, seine Gäste vom Rauchen ab-

zuhalten, wenn ihn das seine Existenz kosten könnte, falls die Raucher 

ausbleiben, ihm aber kein Bußgeld droht, wenn diese bei ihm rauchen? 

Ebenso führt die Möglichkeit der Einrichtung eines Raucherraums zu 

Zwietracht zwischen den Gastwirten, da nur manche einen vollständig ab-

getrennten Raucherraum einrichten können und eine Verlagerung der 

Gäste auf die Lokale mit Raucherraum nicht auszuschließen ist. Um nicht 

nur diese, sondern auch die gesundheitlichen Schwierigkeiten in Griff zu 

bekommen, verbleibt meines Erachtens als einzige Lösung ein komplettes 

Rauchverbot ohne Ausnahmen. 

 

Ob die zahlreichen Diskussionen in Presse und Bevölkerung bezüglich der 

Existenzgefährdung von Einraumkneipen „viel Rauch um Nichts“ sind, hat 

das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden. Das LNRSchG wird im 

Grundsatz eingehalten und führt daher vor allen Dingen im Bereich der 

Einraumkneipen und Diskotheken zu einem verbesserten Gesundheits-

schutz. Aufgrund dessen und der Tatsache, dass die Menschen durch das 

LNRSchG auf die Gefahren des Passivrauchens aufmerksam gemacht 

werden und mehr darüber nachdenken, ist das LNRSchG nicht nur „viel 

Rauch um Nichts“.  

 

                                            
266 LSW, Separate Raucherräume bleiben Gefahrenzonen, Anlage 70, S. 1. 
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Vor rund 500 Jahren brachten von Reisen in die neue Welt
heimkehrende Seefahrer die Tabakpflanze mit nach Euro-
pa. Von Portugal und Spanien ausgehend verbreiteten
sich innerhalb weniger Jahrzehnte die Tabakpflanze und
die Sitte des Rauchens über ganz Europa und durch Ent-
deckungsreisende in außereuropäische Länder weiter. Der
Konsum von Tabak stieß von Beginn an auch auf Wider-
stand. Geistliche warnten vor dem verderblichen Teufels-
kraut, Adel und Obrigkeit sahen ihn als ihr Privileg, vor allem
aber wurde die Belästigung durch Tabakrauch beklagt.

Geraucht wurde zunächst vor allem Pfeife, im 18. Jahr-
hundert erlebte das Tabakschnupfen insbesondere bei
den sozialen Oberschichten eine Mode. Zu Beginn des
19. Jahrhunderts kam die Zigarre auf den Markt, weitere
50 Jahre später die Zigarette. Sie bot erstmals die Mög-
lichkeit, innerhalb weniger Minuten eine wirksame,
relativ gut verträgliche Dosis Nikotin bzw. Tabakrauch
aufzunehmen.

Bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die Verbrei-
tung des Rauchens in den westlichen Industriestaaten
stetig zu. Die Zigarette wurde zur alltäglichen Begleiterin,
Rauchen ein allgemein akzeptiertes Verhalten. Rauchende
Frauen galten zu Beginn des vorigen Jahrhunderts noch
als unweiblich, wenn nicht gar lasterhaft, doch spätestens
in den 50er-Jahren verband sich für viele das Bild der er-
werbstätigen, emanzipierten Frau mit dem der Raucherin.

Seit 1964 der »Terry-Report« die gesundheitlichen Folgen
des Rauchens erstmals einer breiten Öffentlichkeit be-
kannt machte, hat sich das Image des Rauchens in den
westlichen Industrieländern gewandelt. Die Raucherquoten
sind in vielen Ländern, zuerst bei den Männern, dann
auch bei den Frauen, deutlich gesunken. Nichtraucherin-
nen und Nichtraucher treten zunehmend selbstbewusst
für eine rauchfreie Umgebung ein. An vielen Orten und
bei vielen Gelegenheiten ist das Rauchen (wieder) unter-
sagt. Zu vermuten ist, dass das Rauchen zukünftig stärker
auf ausgewiesene Raucherzonen bzw. den privaten
Bereich beschränkt sein wird.



Geschichte
Die Tabakpflanze und die Sitte des
Rauchens stammen aus Mittel- und Süd-
amerika und sind in Europa seit rund
500 Jahren bekannt.

Das Image des Rauchens hat sich in den
zurückliegenden Jahren gewandelt; an
vielen Orten und bei vielen Gelegenheiten
ist das Rauchen heute (wieder) untersagt.

Hengartner,Thomas; Christoph Maria
Merki (Hg.):
Genussmittel. Ein kulturgeschichtliches
Handbuch.
Insel Verlag, Frankfurt M. und Leipzig, 2001

Schivelbusch,Wolfgang:
Das Paradies, der Geschmack und die
Vernunft.
Eine Geschichte der Genussmittel.
z. Zt. nicht lieferbar
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zum Weiterlesen

1946/ 1958 1980 1996/

1948 1997

Schweden Männer 50 36 17

Frauen 9 33 22

Großbrit. Männer 65 42 29

Frauen 41 37 28

Italien Männer 54 35

Frauen 35 18

Niederlande Männer 90 52 37

Frauen 29 34 30

Quelle:WHO, Manche mögen’s light
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In Deutschland rauchen rund 28 % der Bevölkerung über
15 Jahre. Dabei liegt der Raucheranteil bei den Männern
mit rund 36 % deutlich höher als bei den Frauen mit rund
22 %. Knapp 4 % der Raucherinnen und Raucher rauchen
gelegentlich, d. h. nicht täglich, rund 18 % rauchen mit
mehr als 20 Zigaretten täglich stark. Die überwiegende
Mehrheit, fast 75 %, raucht zwischen 5 und 20 Zigaretten
am Tag.

Geraucht werden vor allem Zigaretten, nur etwas mehr
als 3 % rauchen vorrangig Zigarren, Zigarillos oder Pfeife.
Schnupf- und Kautabak spielen bezogen auf den Gesamt-
konsum praktisch keine Rolle.

Der Beginn des Rauchens liegt fast immer vor dem 20.
Lebensjahr (–> S. 34). Im Alter zwischen 20 und 44 Jahren
erreicht der Raucheranteil seinen Höhepunkt und bleibt
annähernd stabil, danach nimmt er deutlich ab. In den
alten Bundesländern wurden seit Ende der 1970er Jahre
regelmäßig die Rauchgewohnheiten erfragt, so dass sich
längerfristige Trends beschreiben lassen. Danach hat der
Raucheranteil bei den Männern in allen Altersklassen
abgenommen, insgesamt um 9 %. Bei den Frauen ist
insgesamt ein Anstieg um 3 % zu verzeichnen, in den
1990-er Jahren sind zu dem die Raucheranteile bei den 
12- bis 17-Jährigen um 8 % wieder deutlich gestiegen.

Einen Einfluss auf das Rauchen haben auch Schulab-
schluss, Familienstand und berufliche Situation: Verheira-
tete rauchen seltener als Ledige und Geschiedene, Perso-
nen mit einem höheren Schulabschluss (Abitur und Fach-
abitur) seltener als die Absolventen von Hauptschulen
und der allgemeinen polytechnischen Oberschulen in der
ehemaligen DDR. Ganz besonders häufig rauchen junge
Erwerbslose. Unter den Berufstätigen rauchen z. B. Ärzte,
Apotheker und Lehrerinnen vergleichsweise selten (15 - 20 %).
Dagegen raucht unter den Berufskraftfahrer/-innen
sowie unter den in Hotels und Gaststätten Beschäftigten
etwa jede/r Zweite.



Aktueller Konsum
Verbreitung des Rauchens in der Bevölke-
rung im Alter von 15 und mehr Jahren.
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77,8 %

28,3 %

71,7 %

22,2 %

65,3 %

Zigaretten pro Tag unter 5 5 - 20 21 - 40 über 40

Männer 5,3 72,2 20,7 1,7

Frauen 9,4 78,0 11,8 0,8

Verteilung der regelmäßigen Zigarettenraucher (%)
nach der Anzahl der täglichen gerauchten Zigaretten,
1999

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 1999

Deutsche Hauptstelle  
für Suchtfragen e. V. (Hg.):
Jahrbuch Sucht.
Neuland-Verlag, Geesthacht, erscheint jährlich

34,7 %

davon 
3,6 % 
Gelegent-
liche 
Raucher

davon 
18,5 % 
Ex-
Raucher

davon 
3,8 % 
Gelegent-
liche
Raucher

davon 
24,1 % 
Ex-
Raucher

davon 
3,3 % 
Gelegent-
liche
Raucher-
innen

davon 
18,2 % 
Ex-
Raucher-
innen
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g Die Tabakpflanze ist heute die am weitesten verbreitete
nicht essbare Feldfrucht der Erde und wird in über 80
Ländern angebaut. Von den mehr als 60 verschiedenen
Arten werden ausschließlich die Arten Nicotiana rustica
(in geringem Umfang) und Nicotiana tabacum genutzt.
Die Namensgebung ehrt – ebenso wie die Bezeichnung
Nikotin für den Hauptwirkstoff der Tabakpflanze – den
Diplomaten Jean Nicot, der die Tabakpflanze im 16. Jahr-
hundert am französischen Hof einführte. Der mit
Abstand größte Tabakproduzent ist heute China, gefolgt
von den USA. Tabakanbau wird von Großfarmern in
hochtechnisierten Betrieben, aber auch von zahlreichen
Kleinbauern der Dritten Welt betrieben. Tabakgegner 
kritisieren, dass durch den aufwändigen Tabakanbau
gerade in den ärmeren Ländern landwirtschaftliche
Nutzfläche blockiert und die Nahrungsmittelproduktion
vernachlässigt wird.

Zur Herstellung von – Zigaretten, Zigarren, Zigarillos,
Feinschnitt, Pfeifen, Schnupf- oder Kautabak – werden die
Blätter der Tabakpflanze nach der Ernte zunächst ge-
trocknet. Je nach Blatttyp und angewandter Trockenme-
thode werden verschiedene Tabaksorten, z. B. Virginia,
Burley oder Maryland unterschieden. Am verbreitetsten
ist der durch heiße Luft getrocknete Virginia Tabak für
Zigaretten amerikanischer Art. Die getrockneten Tabak-
blätter werden 18-36 Monate in Holzfässern gelagert und
anschließend zerkleinert. Danach werden verschiedene
Tabaksorten gemischt und verschiedene Zusatzstoffe bei-
gemengt, z. B. zur Aromatisierung, zur Stabilisierung des
Feuchtigkeitsgrades oder zur Verstärkung der Nikotinwir-
kung. Für die Produktion von Zigaretten wird der Tabak
zu einem fortlaufenden Stab gepresst, mit Zigarettenpa-
pier umwickelt und auf Zigarettenlänge geschnitten.
Dann wird der Filter eingesetzt. Moderne Maschinen pro-
duzieren rund 3 000 Zigaretten pro Minute.



Anbau und Verarbeitung
Zur Herstellung von Tabakwaren werden die Blätter
der Tabakpflanze verwendet. Sie ist die am weite-
sten verbreitete nicht essbare Feldfrucht der Erde.
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In der Glutzone von Zigaretten verglühen Tabak, Zusatz-
stoffe und Zigarettenpapier bei Temperaturen von 500
bis 900 Grad Celsius. Der Rauch, der durch das Ziehen an
der Zigarette entsteht, wird dabei als Hauptstromrauch,
der zwischen den Zügen entstehende Rauch als Neben-
stromrauch bezeichnet. Hauptstromrauch und Neben-
stromrauch enthalten grundsätzlich die gleichen Inhalts-
stoffe, wenn auch in sehr unterschiedlichen Konzentrationen.

Chemisch betrachtet ist Tabakrauch ein Aerosol, ein Ge-
misch aus verschiedenen Gasen (Gasphase) in dem 0,1 bis
1 mm große Teilchen (Partikelphase) gelöst sind.

Die Partikelphase (ihr Anteil am Gesamtgewicht beträgt
ca. 5 %) enthält mehr als 3500 chemische Stoffe. Neben
Nikotin sind Kohlenwasserstoffe, Phenole‚ Benzole, Sterine,
Nitrosamine und verschiedene Schwermetalle (Cadmium,
Blei, Nickel) als wichtige Bestandteile zu nennen. Die
Gesamtmenge, der in einer Zigarette enthaltenen Parti-
kel (ohne deren Wasseranteil und ohne Nikotin) wird als
Kondensat oder Teer bezeichnet und ist auf jeder Zigaret-
tenschachtel angegeben. Ermittelt werden die angegebe-
nen Werte durch Rauchautomaten. Je nach persönlichem
Rauchverhalten können die in die Lunge aufgenommenen
Mengen ein Mehrfaches oder nur einen Teil der angege-
benen Menge betragen.

Die Gasphase besteht größtenteils aus Stickstoff, Sauer-
stoff und Kohlendioxid (zu 95 %), die gesundheitlich nicht
bedenklich sind, aber auch aus Giften wie Kohlenmono-
xid, Blausäure, Stickoxid, Ammoniak und Formaldehyd.

Nicht das Nikotin, sondern die zahlreichen anderen
Rauchinhaltsstoffe werden für die äußerst schweren
Schädigungen durch das Rauchen verantwortlich
gemacht (–> S. 14). Die genauen Zusammenhänge sind
noch nicht geklärt. Als erwiesen gilt, dass die krebsauslö-
sende und -fördernde Wirkung vor allem von den Inhalts-
stoffen des Kondensats ausgeht, während das Kohlenmo-
noxid vorrangig die Gefäßschäden hervorruft.



Rauchinhaltsstoffe
Chemisch betrachtet ist Tabakrauch
ein Aerosol, ein Gemisch aus verschie-
denen Gasen (Gasphase) in dem 0,1 bis
1 mm große Teilchen (Partikelphase)
gelöst sind. Insgesamt wurden bislang
mehr als 4000 verschiedene Stoffe
nachgewiesen.

Nicht das Nikotin, sondern die zahlrei-
chen anderen Rauchinhaltsstoffe wer-
den für die äußerst schweren Schädi-
gungen durch das Rauchen verant-
wortlich gemacht (–> Seite 14).

Knut-Olaf Haustein:
Tabakabhängigkeit. Gesundheitliche
Schäden durch das Rauchen.
Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 2001
(Fachbuch)
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Der für die psychische bzw. psychotrope Wirkung ent-
scheidende Inhaltsstoff des Tabakrauchs ist das Nikotin,
das Hauptalkaloid der Tabakpflanze. Es wird beim Ziga-
rettenrauchen über die Lunge in den Blutkreislauf aufge-
nommen und erreicht nach etwa zehn Sekunden das
Gehirn. Das Nikotin im Rauch von Pfeifen und Zigaretten
wird über die Mundschleimhaut aufgenommen. Der
Nikotingehalt handelsüblicher Zigaretten liegt zwischen
0,1 und 1,5 und ist wie der Kondensat-(»Teer«)gehalt
(–> S. 8) auf der Packung angegeben. Die beim Rauchen
aufgenommene Menge variiert auch hier mit Inhala-
tionstiefe und -geschwindigkeit.

Im Gehirn lagert sich Nikotin an verschiedenen Nerven-
zellen an und setzt eine Vielzahl von Neurotransmittern
(Botenstoffe zum Austausch von Nervenimpulsen zwi-
schen den Zellen) mit unterschiedlichen Wirkungen frei.
Dazu gehören z. B. das anregende und appetithemmende
Noradrenalin sowie das Angst-, stress- und schmerzmin-
dernde ß-Endorphin. In höherer Dosierung blockiert Niko-
tin dagegen die Weiterleitung von Nervenimpulsen und
wirkt beruhigend und entspannend. Zu den Wirkungen
des Nikotins gehören:

• Steigerung der Aufmerksamkeit und Konzentration

sowie des Kurzzeitgedächtnisses

• leichterer Umgang mit Gefühlen, insbesondere Dämp-

fung von Angst,Wut und Aggressionen

• Entspannung bei Stress und Nervosität

• Minderung der Schmerzempfindlichkeit

• Dämpfung von Hungergefühlen

• Entspannung der Muskulatur

• Abbau von Müdigkeit
Welche Wirkungen eine Raucherin bzw. ein Raucher
jeweils erlebt, ist nicht nur von der Menge des aufgenom-
menen Nikotins abhängig, sondern ebenso von Erwar-
tungen, Ausgangsstimmung und -situation.
Nikotin wird größtenteils in der Leber abgebaut und mit
dem Urin ausgeschieden. Nach zwei Stunden ist der Niko-
tinspiegel etwa auf die Hälfte des Wertes unmittelbar
nach dem Rauchen gesunken, bei Gewöhnung bereits
nach 30-60 Minuten.
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Wirkung
Der für die psychotrope Wirkung 
entscheidende Stoff ist das Nikotin,
Hauptalkaloid der Tabakpflanze.

Die Wirkung des Nikotin ist uneinheit-
lich. In kleinen Dosen überwiegt die
Anregung, in höherer Dosierung die
Dämpfung.

DHS (Hg.): Die Luft anhalten oder:
Warum rauchen Frauen?
Die Broschüre ist kostenlos erhältlich
bei der DHS (–> Seite 41).

zum Weiterlesen
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Nikotin ist ein starkes Gift, auf das der nikotinungewohn-
te Körper mit Abwehr bzw. Anzeichen einer Nikotinvergif-
tung wie Übelkeit, Brechreiz, Kopfschmerzen, Hitzegefühl,
Schweißausbruch, Schwindel und Durchfall reagiert. Ge-
gen das Einatmen des schadstoffhaltigen Tabakrauchs
wehrt sich der Körper zunächst durch Husten.

Wird trotzdem weitergeraucht, kommt es rasch zu einer
Toleranzbildung gegenüber den Wirkungen des Nikotins,
umgekehrt reagiert der Körper nach einer längeren
Rauchpause erneut empfindlich. So wird die 1. Zigarette
eines Tages von vielen als »Verdauungszigarette« ge-
raucht.Würde Nikotin in reiner Form gegessen, läge die
tödliche Dosis für Erwachsene bei ungefähr 60 mg, für
Kinder (–> S. 32) deutlich niedriger.

Nikotin belastet unmittelbar das Herz-Kreislaufsystem:
Pulsfrequenz und Blutdruck steigen und die Tätigkeit
des Herzmuskels wird verstärkt. Auf die Hautgefäße wirkt
Nikotin verengend, weshalb die Haut schlecht durchblu-
tet wird und die Hauttemperatur sinkt.

Ebenfalls unmittelbar wirksam wird das Kohlenmonoxid
im Tabakrauch. Es verbindet sich mit den für den Sauer-
stofftransport zuständigen roten Blutkörperchen, wo-
durch es zu einem Sauerstoffmangel im Körper kommt.
Die körperliche Leistungsfähigkeit wird dadurch unmit-
telbar gemindert. Bei aktiven Sportlern nimmt zehn
Minuten nach dem Rauchen einer Zigarette die Muskel-
kraft um rund 10 % ab und auch die Reaktionsfähigkeit
verschlechtert sich merklich.

Wie oft Rauchen die Ursache von Bränden oder für Unfälle
(mit-)verantwortlich ist, z. B. (nächtliche) Zimmerbrände,
Autounfälle durch Zigarettenglut, ist statistisch nicht
erfasst.



Unmittelbare 
Folgen
Nikotin ist ein starkes pflanzliches Gift.
Für einen Erwachsenen sind etwa
60 mg oral eingenommen tödlich.

Nikotin belastet unmittelbar das Herz-
Kreislaufsystem.

Das im Tabakrauch enthaltene Kohlen-
monoxid verdrängt den Sauerstoff 
aus dem Blut, die körperliche Leis-
tungsfähigkeit sinkt unmittelbar.
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Rauchen ist eine anhaltende Schadstoffbelastung und
Ursache eines permanenten Sauerstoffmangels. Dadurch
kann – neben der körperlichen Fitness – zunächst das allge-
meine Wohlbefinden beeinträchtigt werden, u. a. durch:

• unspezifische Herz- und Kreislauffunktionsstörungen

• erhöhte Infektanfälligkeit

• beeinträchtiger Geschmacks- und Geruchssinn

• Wundheilungsstörungen

• vorzeitige Hautalterung und Faltenbildung

Aber auch Rückenschmerzen sowie Potenzprobleme bei

Männern, bei Frauen verminderte Fruchtbarkeit, vorgezo-

gener Eintritt der Wechseljahre und erhöhtes

Osteoporoserisiko können gesundheitliche Folgeproble-

me des Rauchens sein.

Das Krebsrisiko von Raucherinnen und Rauchern ist ins-
gesamt etwa verdoppelt, durch starkes Rauchens steigt
es bis auf das Vierfache. Besonders eng ist der Zusam-
menhang zwischen Rauchen und Tumoren der Bronchien
bzw. Lunge, des Kehlkopfes, der Mundhöhle sowie der
Speiseröhre. Zirka 80-90 % aller an diesen Krebsarten
Gestorbenen rauchten.

Rauchen ist einer der Hauptrisikofaktoren für die Ent-
wicklung einer Arteriosklerose (Verengung der Blutge-
fäße durch Ablagerungen). Das Risiko einen Herzinfarkt
oder Schlaganfall zu erleiden sowie für Durchblutungs-
störungen an Armen und Beinen ist stark erhöht.
Besonders gefährdet sind Frauen, die zugleich »die Pille«
einnehmen.

Fast immer durch langjähriges Rauchen verursacht sind
chronische Bronchitis (zum Teil mit bleibender Verhär-
tung der Bronchien und Atemnot) und Lungenemphysem
(viele Lungenbläschen sind geplatzt, andere übermäßig
erweitert, so dass die Lunge nicht mehr genug Sauerstoff
aufnehmen kann).

Kommen weitere Risikofaktoren wie Übergewicht, Bewe-
gungsmangel, hoher Alkoholkonsum u. a. mit hinzu,
wächst die Gefahr für die Gesundheit weiter. In Deutsch-
land sterben jährlich etwa 140 000 Menschen an den Fol-
gen des Rauchens, weltweit sind es etwa 3,5 Millionen.



Langzeitfolgen
In Deutschland sterben jährlich etwa
140 000 Menschen an den Folgen des
Rauchens, weltweit sind es etwa 3,5
Millionen. Rauchen ist damit in den
Industrieländern die wichtigste ver-
meidbare Ursache für Invalidität und
vorzeitigen Tod.

Rauchen ist ein Hauptrisikofaktor für:
1. Zahlreiche Krebserkrankungen
2. Herzinfarkt und Schlaganfall
3. Chronische Bronchitis und Lungen-

emphysem

DHS (Hg.): Jahrbuch Sucht
Neuland-Verlag, Geesthacht,
erscheint jährlich

Knut-Olaf Haustein:
Tabakabhängigkeit. Gesundheitliche
Schäden durch das Rauchen.
Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 2001
(Fachbuch)
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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Tabak-
abhängigkeit als Krankheit in die 10. Ausgabe der Inter-
nationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD 10)
aufgenommen. Sind drei der folgenden Merkmale erfüllt,
besteht eine Abhängigkeit:

• Zwanghaftes Rauchverlangen

• Verminderte Kontrollfähigkeit bzgl. Beginn, Beendi-

gung und Menge des Tabakkonsums 

• Entzugserscheinungen bei Wegfall bzw. Einschrän-

kung des Konsums

• Toleranzentwicklung (Erhöhung der Zahl der täglich

gerauchten Zigaretten)

• Vernachlässigung anderer Tätigkeiten zugunsten des

Rauchens

• Fortgesetztes Rauchen trotz des Wissens um seine

gesundheitsschädigenden Wirkungen

Die Tabakabhängigkeit ist durch einen Doppelcharakter
gekennzeichnet:
1. Abhängigkeit von Nikotin
2. Gewöhnung an das Rauchen
Nikotin (–> S. 10) gilt als die abhängigmachende Substanz
im Tabak. Sein Suchtpotenzial wurde lange unterschätzt.
Entzugserscheinungen des Nikotins sind z. B. Schlaf-
störungen, Nervosität, Hunger, Angst, Konzentrations-
störungen. Schätzungen gehen davon aus, dass 70-80 %
der Raucherinnen und Raucher nikotinabhängig sind. Die
Sucht zu Rauchen ist aber mehr als der Wunsch, Nikotin
zu konsumieren. Kennzeichnend für das Rauchen ist seine
Alltäglichkeit und eine sehr hohe Zahl von Wiederholun-
gen. Dadurch werden immer wiederkehrende Situationen,
Gefühle und Bedürfnisse zu Schlüsselreizen. Solange die
Rauchgewohnheit besteht, ist der Griff zur Zigarette oft
kaum bewusst. Soll das Rauchen aufgegeben werden,
lösen diese Reize (das Warten auf den Bus, das Starten des
Computers, die Tasse Kaffee …) das starke, für die psychi-
sche Abhängigkeit typische Rauchverlangen (»craving«)
aus, das noch Monate nach einem Rauchstopp auftreten
und zum Rückfall führen kann. Die psychische Abhängig-
keit vom Rauchen und die Abhängigkeit vom Nikotin
können verschieden stark ausgeprägt sein. Eine starke
Nikotinabhängigkeit erweist sich dabei als Hindernis auf
dem Weg zur Rauchfreiheit.



Tabakabhängigkeit
Die Tabakabhängigkeit ist durch einen
Doppelcharakter gekennzeichnet:
1. Nikotinabhängigkeit
2. Gewöhnung an das Rauchen

Schätzungen gehen davon aus, dass 
70-80 % der Raucherinnen und Raucher
nikotinabhängig sind.

DHS (Hg.): Tabakabhängigkeit.
Eine Information für Ärzte.
Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei
der DHS (–> S. 41).

Tabakabhängigkeit: Biologische und 
psychosoziale Entstehungsbedingungen
und Therapiemöglichkeiten.
Steinkopff Verlag, Darmstadt, 2000
(Fachbuch)

Gastpar, Markus; Karl Mann;
Hans Rommelspacher (Hg.):
Lehrbuch der Suchterkrankungen.
Thieme Verlag, Stuttgart-New York, 1999
(Fachbuch)
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Rund elf Millionen Menschen in Deutschland sind Ex-
Raucher. Die meisten haben es nach eigenen Angaben
ohne fachliche Hilfe und »von heute auf morgen«
geschafft. Der schließlich erfolgreiche Versuch war aber
nur selten der erste, fast immer gehen eine lange Zeit der
Unzufriedenheit und mehrere Aufhörversuche dem end-
gültigen Rauchstopp voraus.

Die folgenden zehn Tipps zur Raucherentwöhnung haben
sich für viele Aufhörwillige als hilfreich erwiesen:

• Legen Sie ein Datum für Ihren Rauchstopp fest. Ab

jetzt keine Zigaretten mehr. Entsorgen Sie Ihre Zigaret-

ten, Aschenbecher, Feuerzeuge.

• Sagen Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekann-

ten, dass Sie aufhören wollen – und bitten Sie sie um

Unterstützung.

• Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach medika-

mentösen Hilfen, wie Nikotin-Pflaster und -Kaugum-

mis. Sie können sich damit die erste Zeit erleichtern.

• Denken Sie positiv: Jeder Tag ohne Zigarette zählt und

ist Ihr Erfolg.

• Keine Angst vor Gewichtszunahme:Wer bewusst isst

und auf fettreiche Kalorienbomben verzichtet, hat

wenig zu befürchten.Trinken Sie viel: am besten Wasser

oder verdünnte Säfte. Essen Sie zwischendurch Obst

und Gemüse.

• Bewegen Sie sich. Sport hält fit und ist gut für die Linie.

Außerdem macht’s wieder Spaß – mit längerem Atem.

• Meiden Sie zunächst Orte, die Sie mit Rauchen verbin-

den. Finden Sie Alternativen zu Ihren Rauchritualen.

• Verzichten Sie unbedingt auf »die eine Zigarette aus-

nahmsweise«: Rückfallgefahr!

• Belohnen Sie sich für Ihren Erfolg:Wer nicht raucht,

spart Geld! Erfüllen Sie sich damit kleine Extrawün-

sche oder freuen Sie sich auf eine volle Sparbüchse.

• Und: nicht aufgeben – ein Rückfall heißt nicht, dass Sie

es nicht doch schaffen können. Geben Sie sich eine

neue Chance!
(zitiert nach WHO-Partnerschaftsprojekt Tabakabhän-
gigkeit)



Rauchstopp in Eigenregie
Rund 11 Millionen Menschen (18,5 % der Bevölker-
ung über 15 Jahren) in Deutschland sind Ex-Raucher.

Ein Rauchstopp ist auch für starke Raucherinnen 
und Raucher in Eigenregie möglich.

»Ja – ich werde rauchfrei«
Bestellnr. 60 642 000
Kostenlos erhältlich bei der BZgA (–> S. 41)

Nichtraucher in 6 Wochen. Ein Selbsthilfepro-
gramm für alle, die das Rauchen aufgeben wollen.
Zu beziehen über den Buchhandel oder beim
Arbeitskreis Raucherentwöhnung am Universitäts-
klinikum Tübingen, Osianderstraße 24, 72076 Tübin-
gen, (0 70 71) 2 98 73 46

Aufatmen. Erfolgreich zum Nichtraucher.
Erhältlich bei der Deutschen Krebshilfe,
Thomas-Mann-Str. 40, 53111 Bonn, 02 28/72 99 00

Allen Carr:
Endlich Nichtraucher! Der einfachste Weg,
mit dem Rauchen Schluss zu machen.
Goldmann Verlag, 1992, München
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Viele Raucherinnen und Raucher machen die Erfahrung,
dass es ihnen trotz bester Vorsätze nicht gelingt, vom
Rauchen loszukommen. Eine stark ausgeprägte (Nikotin-)
Abhängigkeit, fehlende soziale Unterstützung, psychische
und soziale Probleme wie Depressivität oder ständiger
Stress können Gründe hierfür sein. Fehlendes Selbstver-
trauen oder Angst vor dem Leben ohne Zigarette können
Aufhörversuche ganz verhindern. Tabakabhängigkeit
wird jedoch – von Laien ebenso wie von Fachleuten –
noch zu selten als eine (chronische) Krankheit gesehen,
für deren Überwindung es bei Bedarf wirksame Hilfe gibt.

Bewährt hat sich in der Raucherentwöhnungsbehandlung
eine Kombination aus Verhaltens- und Nikotinersatzthe-
rapie. Die Verhaltenstherapie zielt auf die Überwindung
der Rauchgewohnheit und beinhaltet Elemente wie:

• Selbstbeobachtung (Protokollierung der Rauchge-

wohnheiten)

• Einüben von Verhaltensalternativen

• Suche nach Unterstützung in Familie und Freundkreis

• Selbstbelohnung
Die Nikotinsubstitution erspart Entwöhnungswilligen in
der ersten Zeit die Entzugserscheinungen des Nikotins. Es
wird als Kaugummi oder Pflaster bei leichter bis mittel-
schwerer Nikotinabhängigkeit und als Spray oder Inhalat
bei schwerer Nikotinabhängigkeit angeboten. Gelingt es,
die Gewohnheit des Rauchens zu überwinden, fällt es in
der Regel nicht schwer, auch auf den Nikotinersatz zu ver-
zichten. Raucherentwöhnungsbehandlungen werden
idealerweise in Gruppen durchgeführt. Über konkrete
Behandlungsangebote informieren u. a. das Raucher-
telefon und die Nichtraucher-Hotline  (–> S. 40).

Die Beratung durch Ärzte und andere in Gesundheits-
berufen Tätige hat sich ebenfalls als hilfreich erwiesen.
Bereits der einfache ärztliche Rat, mit dem Rauchen auf-
zuhören, veranlasst zwei von 100 Angesprochenen dies
tatsächlich zu tun. Weit höher sind die Chancen nach
einer persönlichen Beratung, bei der u. a. über Nikotiner-
satzpräparate aufgeklärt und weitere Unterstützung
angeboten wird.



Raucherentwöhnung
In der Raucherentwöhnungsbehandlung hat sich
eine Kombination aus Verhaltens- und Nikotin-
ersatztherapie bewährt.

BZgA: Raucherentwöhnung in Deutschland:
Grundlagen und kommentierte Übersicht.
Bestellnr. 31 350 000

Deutsches Krebsforschungszentrum (Hg.):
Die Rauchersprechstunde – Beratungskonzept für
Gesundheitsberufe.
Bestellnr. 31 810 000

WHO Koalition gegen das Rauchen:
Raucherentwöhnung leichter gemacht. Empfeh-
lungen für Gesundheitsberufe.
Bestellnr. 31 800 000

Die genannten Broschüren sind kostenlos erhältlich
bei der BZgA (–> S. 41).
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Der Beginn regelmäßigen Rauchen liegt fast immer im
Alter zwischen 14 und 20 Jahren, und wer bis zu seinem
20. Lebensjahr nicht raucht, fängt damit in der Regel
auch nicht mehr an. Hauptzielgruppe der Raucher-
prävention sind deshalb Kinder und Jugendliche.

Vorbeugung hat nach heutigem Wissen dann eine Chan-
ce, wirksam zu werden, wenn sie ein breites Spektrum
von Maßnahmen umfasst. Diese Maßnahmen wenden
sich zum einen an die Kinder und Jugendlichen selbst.
Ihre vorrangige Zielsetzung ist es, die Wertschätzung der
Gesundheit, ein gutes Körpergefühl und die Fähigkeiten
im Umgang mit anderen zu fördern sowie den Erstkon-
sum von Zigaretten auf ein möglichst hohes Alter zu
schieben bzw. zu verhindern. Abschreckung und Verbote
allein haben sich als unwirksam erwiesen, jedoch gehört
auch die Aufklärung über die Gesundheitsschädlichkeit
des Rauchens zu den vorbeugenden Maßnahmen. Kinder
und Jugendliche sind dabei eher über die unmittelbaren
Nachteile des Rauchens – sportliche Minderleistung,
schlechter Geruch, unnötige Geldausgabe – zu erreichen
als über den Hinweis auf die Langzeitfolgen.

Neben der Stärkung der Persönlichkeit, bedeutet Präven-
tion die Schaffung von Rahmenbedingungen, die das
Rauchen eindämmen helfen. Über einen hohen Preis, die
Einschränkung von Verfügbarkeit und Werbung etc. kann
ein Teil der Jugendlichen, wie internationale Studien
zeigen, vom Rauchen abgehalten werden. Die deutschen
Bestimmungen zählen hier zu den freizügigsten in
Europa, was von vielen im Gesundheitsbereich Enga-
gierten kritisiert wird. Bestehende Bestimmungen
werden darüber hinaus nicht mit Nachdruck umgesetzt.
Ein Beispiel: Das Jugendschutzgesetz verbietet Jugend-
lichen unter 16 Jahren das Rauchen in der Öffentlichkeit
und den Verkauf von Tabakwaren an diese Gruppe.
Zugleich stehen rund 420 000 Zigarettenautomaten (von
insgesamt mehr als 800 000) auf öffentlichem Straßen-
land und sind jederzeit frei zugänglich.



Vorbeugung
(Prävention)
Wer bis zu seinem 20. Lebensjahr mit
dem Rauchen nicht begonnen hat,
wird dies wahrscheinlich auch später
nicht mehr tun.

Prävention (Suchtvorbeugung) wen-
det sich vor allem an Kinder und
Jugendliche und umfasst sowohl
suchtmittelunspezifische Maßnah-
men zur Förderung und Stärkung der
Persönlichkeit als auch suchtmittel-
spezifische Aufklärung.

Persönliche Fragen zum Thema 
Suchtvorbeugung beantwortet das
Info-Telefon der BZgA:
02 21/89 20 31 
Mo. - Do. 10 - 22 Uhr
Fr. - So. 10 - 18 Uhr

Kinder stark machen – zu stark für 
Drogen
Eine dreiteilige Informationsreihe für
Eltern und Erzieher zu den Themen
Suchtvorbeugung, Suchtursachen und
Suchtbekämpfung.
Bestellnr. 33 710 000

Über Drogen reden.
Eine Broschüre, die Eltern hilft, mit
ihren Kindern im Gespräch zu bleiben
und konstruktive Lösungen für Proble-
me im Zusammenhang mit Suchtmit-
teln zu finden.
Bestellnr. 33 713 100

Kostenlos erhältlich bei der BZgA 
(–> S. 41)
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»Harm reduction« bezeichnet einen Ansatz bei dem nicht
Abstinenz von den verschiedenen Drogen das alleinige
Ziel ist, sondern bei dem zusätzlich über andere Wege der
Risikominderung nachgedacht wird. Ob dieser Ansatz
beim Thema Tabakkonsum sinnvoll ist, wird widersprüch-
lich diskutiert. Vorab bleibt festzuhalten, dass es keine
Grenze gibt, unterhalb der z. B. die krebserregenden Stoffe
im Tabakrauch unschädlich sind.

Die sog. »Light-Zigaretten« sind dabei umstritten. Sie 
vermittelten, so die Kritiker, eine trügerische Beruhigung
und verhinderten ernsthafte Aufhörversuche. Außerdem
würden durch intensiveres Rauchen die niedrigeren Nikotin-
und Kondensatwerte wieder weitgehend ausgeglichen.
Unter Light-Konsumentinnen und -Konsumenten tritt
gehäuft eine Krebsart in den feinen und tieferen Lungen-
schichten auf, die besonders schlecht behandelbar ist.

Unbestritten ist, dass eine geringere Zahl gerauchter
Zigaretten ein geringeres Risiko darstellt. Die Deutsche
Krebshilfe gibt das Lungenkrebsrisiko bei 5-10 Ziga-
retten/täglich mit 4,6(bis 11)-fach erhöht an, bei 11-20
Zigaretten/täglich soll es 18,6-fach erhöht sein. Die
Risiken für das Herz-Kreislaufsystem sind aber weniger
dosisabhängig. Zudem wird von vielen bezweifelt, ob es
Tabakabhängigen gelingen kann, ihren Zigarettenkon-
sum wirklich dauerhaft deutlich zu senken.

Eine weitere Möglichkeit des harm reduction wird in der
verstärkten Verwendung von Nikotinkaugummis, -pflastern
etc. gesehen. Diese Produkte sind mit Ausnahme des hoch-
wirksamen Sprays in Apotheken frei verkäuflich. Neben
ihrer Verwendung als Ausstiegshilfe wird über eine lang-
fristige Anwendung diskutiert. Ob dies tatsächlich
gesundheitlich unbedenklich ist, darüber liegen keine
Studien vor. Schwangere Frauen und Herz-Kreislaufkranke
sollten sie in jedem Fall nur nach ärztlicher Rücksprache
verwenden.



Harm reduction
(Risikominderung)
Harm reduction (Risikominderung) ist ein
Ansatz, der nach Wegen sucht, das
gesundheitliche Risiko für die Konsumen-
tinnen und Konsumenten von Tabak (oder
anderen Drogen, zu vermindern. Hinsicht-
lich des Rauchens werden verschiedene
Strategien diskutiert:

• Herstellung weniger schädlicher 
Rauchwaren

• Reduzierung des Zigarettenkonsums
• Einsatz von Nikotinersatzpräparaten
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Drei Viertel des beim Abbrennen einer Zigarette entste-
henden Rauches ziehen von der Spitze der Zigarette in die
Umgebung. In diesem »Nebenstromrauch« sind alle
Bestandteile des Tabakrauchs (–> S. 8) teils stark verdünnt,
teils in wesentlich höherer Konzentration als im Haupt-
stromrauch (dem Rauch, der durch das Ziehen an der
Zigarette erzeugt wird) enthalten.

Besonders in geschlossenen Räumen wird so das Einatmen
von Tabakrauch (Passivrauchen) unausweichlich. Im Blut
von Passivraucherinnen und -rauchern wurden Nikotin,
Cotin und erhöhte Kohlenmonoxidwerte nachgewiesen.

Unmittelbare Folgen eines Aufenthalts in verrauchten
Räumen können sein: Reizungen der Schleimhäute, z. B.
Brennen in Augen und Nase, Kratzen im Hals, Heiserkeit,
Kopfschmerzen, Atembeschwerden, Husten, Schwindel-
gefühle.

Darüber hinaus kann ständiges, langanhaltendes Passiv-
rauchen, wie es z. B. am Arbeitsplatz oder im Zusammen-
leben vorkommen kann, die Gesundheit dauerhaft schä-
digen und schwerste Krankheiten wie chronische Bron-
chitis und Lungenemphysem auslösen. Passivrauchen
fördert wie das Aktivrauchen, wenn auch in geringerem
Maße, die Verengung der Artherien und erhöht damit
z. B. das Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden deutlich.
Auch das Lungenkrebsrisiko steigt. Das Deutsche Krebs-
forschungszentrum in Heidelberg schätzt, dass in
Deutschland jährlich etwa 400 Menschen durch das
Passivrauchen an Lungenkrebs sterben.

Besonders empfindlich gegenüber Tabakrauch sind
schwangere Frauen und Personen mit chronischer Bron-
chitis, Asthma, Herz- und Kreislauferkrankungen und
einer Tabakrauchallergie. Auch Kinder (–> S. 32) sind
besonders gefährdet.



Passivrauchen
Auch das Einatmen tabakrauch-
belasteter Luft (»Passivrauchen«)
gefährdet die Gesundheit und kann
für die Entwicklung ernster und
lebensbedrohender Krankheiten
verantwortlich sein.
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Rauchen ist heute bei vielen Gelegenheiten und an vielen
Orten nicht mehr selbstverständlich:

• Besprechungen, Seminare etc. werden heute fast

immer rauchfrei durchgeführt

• In den Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs, auf

Bahnsteigen bzw. in den Bahnhöfen ist das Rauchen

untersagt

• Auf den Flügen zahlreicher Fluggesellschaften darf

nicht mehr geraucht werden

Dennoch bleibt die Zahl derjenigen groß, die gegen ihren

Willen Tabakrauch einatmen müssen. Mehr als die Hälfte

derjenigen, die selbst nicht bzw. nicht mehr rauchen, gibt

an, unfreiwillig Tabakrauch einatmen zu müssen. Die

große Mehrzahl fühlt sich dadurch stark oder mäßig

gestört (85 %), nur 15 von 100 stört das Rauchen in ihrer

Gegenwart nicht.

Daraus und aus den Erkenntnissen zur Gesundheits-
schädlichkeit des Passivrauchens (–> S. 26) leitet sich die
Forderung nach einem umfassenden (gesetzlichen)
Nichtraucherschutz ab. In Deutschland wurde Mitte der
1970er-Jahre der erste Nichtraucherbund gegründet, um
dieses Ziel gemeinsam zu verfolgen. Ein besserer Nicht-
raucherschutz ist auch ein Ziel der 1992 gegründeten
Koalition gegen das Rauchen, in der sich alle namhaften
Gesundheitsverbände Deutschlands zusammengeschlos-
sen haben. (–> S. 42).

Rechtlich verankert ist der Nichtraucherschutz mittler-
weile am Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber hat lt. Arbeitsstät-
tenverordnung dafür zu sorgen, dass »nichtrauchende
Beschäftigte wirksam vor den Gesundheitsgefahren
durch Tabakrauch geschützt sind.« An Arbeitsstätten mit
Publikumsverkehr, z. B. Gaststätten, besteht dieser
Anspruch nur, wenn »die Natur des Betriebes und die Art
der Beschäftigung es zulassen«.

Viel diskutiert wird die Frage der Rauchfreiheit in öffentli-
chen Gebäuden. Bislang hängt der Nichtraucherschutz in
Krankenhäusern und Behörden, Schulen, Ausbildungs-
stätten und dergleichen mehr von Engagement und Ein-
stellung der jeweils Verantwortlichen ab.



Nichtraucherschutz
Eine umfassende gesetzliche Regelung
zum Nichtraucherschutz in Deutschland
besteht nicht.

Die Nichtraucherbünde und -initiativen 
in vielen Regionen halten Informations-
material bereit und geben konkrete Tipps,
wie das Recht auf rauchfreie Atemluft
durchgesetzt werden kann. Kontakt über:
Nichtraucher-Initiative-Deutschland e.V.
(NID), Carl-von-Linde-Str. 11, 85716 Unter-
schleißheim, 0 89/3 17 12 12, Internet:
www.nichtraucherschutz.de.

WHO Partnerschaftsprojekt Tabakabhän-
gigkeit (Hg.): Rauchfrei am Arbeitsplatz.
Ein Leitfaden für Betriebe.
Einzelexemplare sind kostenlos erhältlich
bei der Bundesvereinigung für Gesund-
heit e.V., Heilsbachstraße 30, 53123 Bonn,
Tel. 02 28/9 87 27 17,
Internet: www.bvgesundheit.de

Die DHS (–> S. 41) stellt unter
www.dhs.de/Info-Reihe kostenfrei das
Muster einer »Betriebsvereinbarung zum
Nichtraucherschutz in sozialen Einrichtun-
gen« zur Verfügung.

Die BZgA (–> S. 41) bietet verschiedene
Materialien zum Nichtraucherschutz im
Krankenhaus an.
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Rauchen in der Schwangerschaft schadet dem ungebore-
nen Kind. Die Gefahr einer Fehlgeburt, einer Früh- oder
gar Todgeburt wird durch Rauchen in der Schwanger-
schaft erhöht. In jedem Fall behindern Nikotin und Koh-
lenmonoxid im Körper der werdenden Mutter die Nähr-
stoff- und Sauerstoffversorgung des Kindes. Unterge-
wicht, eine nicht vollständig entwickelte Lunge, eine
erhöhte Anfälligkeit für asthmatische Erkrankungen und
allergische Reaktionen sind mögliche Folgen für das Kind.
Auch das Risiko des plötzlichen Kindstods ist erhöht.
Nikotin geht auch in die Muttermilch über; neben den
Belastungen durch Passivrauchen (–> S. 26) entsteht dar-
aus eine weitere gesundheitliche Belastung für das Kind.
Überdies kann Rauchen die Milchbildung ungünstig
beeinflussen.

Unmittelbarer als mit der Sorge um die eigene Gesund-
heit sind schwangere Frauen (und werdende Väter) mit
der Sorge um die Gesundheit ihres Kindes konfrontiert.
Eine Schwangerschaft ist deshalb für viele Raucherinnen
Anlass, ihr Rauchverhalten zu verändern: Etwa jede zwei-
te Schwangere raucht deutlich weniger, etwa 35 bis 40 %
hören ganz auf, nur weniger als jede 10. Frau verändert
ihr Rauchverhalten während einer Schwangerschaft
nicht. Nach der Entbindung erhöht jedoch die Mehrzahl
der Frauen ihren Tabakkonsum wieder.

Jede Schwangerschaft verlangt vom Körper Höchstlei-
stung. In den ersten Monaten stellt sich der gesamte
Organismus um und erhöht bspw. die Leistungsfähigkeit
der inneren Organe, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen
sind mögliche Folgen. In der Endphase stellt dann z. B. das
wachsende Gewicht erhöhte Anforderungen an das Herz-
Kreislaufsystem. Schwangere sind daher gegen Tabak-
rauch besonders empfindlich und Nichtrauchen sollte in
Gegenwart Schwangerer selbstverständlich sein. Am
Arbeitsplatz gelten nach dem Mutterschutzgesetz ver-
stärkte Schutzbestimmungen.



Schwangerschaft
Rauchen in der Schwangerschaft schadet
dem ungeborenen Kind. Nikotin und Koh-
lenmonoxid im Körper der werdenden
Mutter behindern seine Nährstoff- und
Sauerstoffversorgung.

Ich bekomme ein Baby.
Ratgeber für Schwangere und ihre Partner.
Bestellnr. 31 500 000

Das Baby ist da.
Ratgeber für Mütter und Väter.
Bestellnr. 31 510 000

Beide Broschüren sind kostenlos erhältlich
bei der BZgA(–> Seite 41).
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Zigaretten sollten immer außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden, auch da beim Verschlucken
von Tabakwaren Vergiftungsgefahr (ab ca. einer Zigarette
oder zwei bis drei Kippen) besteht. Bis es zu den ersten
Anzeichen einer Vergiftung (heftiges Erbrechen) kommt,
können zwei und mehr Stunden vergehen. Im Verdachts-
fall ist das nächstgelegene Giftinformationszentrum der
richtige Ansprechpartner.

Der kindliche Körper reagiert auch auf das Einatmen von
Tabakrauch und Nikotin sehr empfindlich. Regelmäßiges
Rauchen kommt bei Kindern daher kaum vor, obwohl
viele im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren zum
ersten Mal das Rauchen probieren. Im Alter von 11 Jahren
rauchen lediglich ein Prozent der Jungen und 0,1 Prozent
der Mädchen täglich.

Ungeachtet dessen sind viele Kinder der Gefährdung und
Schädigung des Passivrauchens ausgesetzt. Kinder 
rauchender Eltern leiden häufiger an akuten und chroni-
schen Atemwegserkrankungen sowie (chronischen) Mit-
telohrentzündungen, ebenso kommen allergische Reak-
tionen und asthmatische Erkrankungen bei ihnen häufiger
vor. Bei Säuglingen ist die Gefahr des plötzlichen Kindstodes
erhöht. Viele Schadstoffe aus dem Tabakrauch halten sich
noch lange in der Raumluft, selbst wenn nach dem Rauchen
gründlich gelüftet wurde. In Wohnungen, in denen Kinder
leben, sollte deshalb idealerweise überhaupt nicht ge-
raucht werden.

Das Vorbild der Eltern prägt zudem die Einstellung der
Kinder zum Rauchen nachhaltig. Eltern, die selbst nicht
rauchen oder mit dem Rauchen aufhören, erhöhen die
Chancen, dass ihre Kinder nicht zu rauchen anfangen.
Umgekehrt kann bei Kindern lange bevor sie selbst mit
Zigaretten experimentieren, durch Beobachtung die
Überzeugung entstehen, Rauchen helfe bei Stress, stille
Hunger, verschaffe eine kurze Pause u. a. m.



Kinder
Kinder, die Tabakrauch ausgesetzt sind,
leiden u. a. häufiger an Atemwegserkran-
kungen, Mittelohrentzündungen, aller-
gischen Reaktionen und asthmatischen
Erkrankungen.

Eltern, die selbst nicht rauchen oder mit
dem Rauchen aufhören, erhöhen die
Chancen, dass ihre Kinder nicht zu rau-
chen anfangen.

Persönliche Fragen zum Thema Suchtvor-
beugung beantwortet das Info-Telefon
der BZgA (–> S. 41):
02 21/89 20 31 
Mo. - Do. 10 - 22 Uhr
Fr. - So. 10 - 18 Uhr

Kinder stark machen – zu stark für Drogen.
Eine dreiteilige Informationsreihe für
Eltern und Erzieher zu den Themen Sucht-
vorbeugung, Suchtursachen und Sucht-
bekämpfung.
Bestellnr. 33 710 000

Kostenlos erhältlich bei der BZgA (–> S. 41)
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69 % der 12- bis 25-Jährigen in Deutschland haben Erfah-
rungen mit dem Rauchen. Etwa die Hälfte probiert
jedoch nur wenige Zigaretten (Ø im Alter von 13,6 Jahren)
und entscheidet sich dann gegen das Rauchen, die andere
Hälfte raucht weiter: 22 % täglich, 15 % gelegentlich.

Trends: In den vergangenen Jahrzehnten sind die Raucher-
anteile bei Jugendlichen teilweise deutlich gesunken.
Dabei hat sich das Rauchverhalten der weiblichen Jugend-
lichen dem der männlichen angeglichen. In Ostdeutsch-
land stieg der Tabakkonsum in den 1990er-Jahren stark
an – vor allem bei den weiblichen Jugendlichen und in
den unteren Altersklassen. Die Entwicklung der letzten
Jahre schließlich ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Raucherquote annähernd gleich bleibt und die Zahl derje-
nigen steigt, die gar nicht erst mit dem Rauchen beginnen.

Dass Jugendliche eine legale und weit verbreitete Sub-
stanz probieren möchten, kann als »normal« gelten. Der
Körper reagiert jedoch auf »die Erste« mit Abwehr. Ob
Jugendliche trotzdem weiterrauchen, hängt dann von
einer ganzen Reihe von Faktoren ab:

• die Einstellung der gleichaltrigen Freunde zum 

Rauchen (zu diesem Zeitpunkt der wichtigste Einfluss) 

• genetische Veranlagung

• Voreinstellung zum Rauchen, u. a. geprägt durch das

Beispiel der Eltern und die Werbung

• Wertschätzung der eigenen Gesundheit und des 

Körpers

• Kontrollüberzeugung (»Ich kann mein Leben gestalten«)

Kommt es zur Entwicklung einer festen Rauchgewohn-
heit, besteht diese meist über Jahrzehnte. Zudem neigen
rauchende Jugendliche eher dazu, auch andere Drogen
auszuprobieren und sich zusätzlich an ihren Konsum 
zu gewöhnen. Fachleute fordern deshalb den Ausbau
zielgruppenspezifischer Präventionsangebote. Durch 
Projekttage,Wettbewerbe für Schulklassen, Gruppenge-
spräche u. a. m. sollen rauchende Jugendliche noch in der
Experimentierphase erreicht und die Ausbildung einer
festen Rauchgewohnheit oder gar Tabakabhängigkeit
verhindert werden.



Jugendliche
In Deutschland rauchen 38 Prozent der
12- bis 25-jährigen Jugendlichen. 22
Prozent sind ständige Raucher und 15
Prozent Gelegenheitsraucher. (Quelle:
BZgA, Die  Drogenaffinität Jugendli-
cher in der Bundesrepublik, 2001)

Bei der BZgA (–> S. 41) sind kostenlos
eine Vielzahl von Materialien sowohl
für Jugendliche selbst als auch für
Eltern und pädagogisch Tätige erhältlich.

Über den europaweiten Wettbewerb
»Be smart, don’t start« zum Nichtrau-
chen für Schulkassen informiert das
Institut für Therapieforschung (IFT)
Nord in Kiel. »Just be Smokefree« ist
ein vom IFT Nord durchgeführtes Rau-
cherentwöhnungsprogramm für
Jugendliche und junge Erwachsene.
Informationen im Internet unter
www.besmart.info bzw.
www.justbesmokefree.de.

Spiele, Informationen und Tests für
Jugendliche gibt es im Internet unter
www.feelok.ch.
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Vom mittleren Erwachsenenalter an, beginnen die Rau-
cheranteile zurückzugehen und nehmen in den höheren
Altersgruppen stark ab. Gründe hierfür sind einerseits
sicherlich der steigende Stellenwert körperlicher Gesund-
heit bzw. das Fühlbarwerden der gesundheitlichen Nach-
teile des Rauchens. Bei den Frauen kommt hinzu, dass sie
in einer Zeit aufwuchsen, in der rauchende Frauen als
unweiblich oder gar als lasterhaft und schlampig galten.
Andererseits führt das jahrzehntelange Rauchen in die-
sen Altersgruppen zu einer deutlich erhöhten Sterblich-
keit unter den Raucherinnen und Rauchern.

Falsch ist die manchmal gehörte Ansicht, zum Aufhören
sei es nun zu spät. Ein Rauchstopp nützt der Gesundheit
und dem persönlichen Wohlergehen in jedem Fall. Zum
einen verbessern sich Blutzirkulation und Sauerstoffver-
sorgung und damit das körperliche Befinden und die Lei-
stungsfähigkeit bereits nach wenigen Stunden oder
Tagen. Auch das Herzinfarktrisiko beginnt praktisch
sofort zu sinken und ist zwei Jahre nach dem Rauchstopp
auf fast normale Werte abgesunken. Hat das Rauchen
bereits Krankheitsprozesse ausgelöst, werden diese ver-
langsamt. Umgekehrt kann das Rauchen gesundheitliche
Probleme, die mit dem höheren Lebensalter verbunden
sind, beschleunigen und verstärken. Als Beispiele seien die
erhöhte Infektanfälligkeit sowie der Abbau von Knochen-
masse (Osteoporose) mit der Gefahr von Knochen-
brüchen genannt.

Dass viele ältere Raucherinnen und Raucher die Chance
eines Rauchstopp nutzen wollen, belegen Zahlen: Nach
dem 60. Lebensjahr haben über 70 % der ehemaligen
Raucher aufgehört zu rauchen, bei den Raucherinnen ist
es jede Zweite, die mittlerweile Nichtraucherin ist.
(Quelle: Bundes-Gesundheitssurvey 1997/98)



Ältere Erwachsene
Die Raucherquoten im höheren Erwachsenenalter
liegen sehr deutlich unter denen jüngerer und mitt-
lerer Altersklassen.

Ein Rauchstopp dient in jedem Alter der Gesundheit.

Raucheranteile nach Altersgruppen und Geschlecht
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Männer Frauen

45 - 55 38,5 26,8

55 - 65 27,0 13,9

65 - 75 18,7 8,5

75 und mehr 11,4 4,1

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 1999
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Tabak ist neben Alkohol die zweite legale Droge in
Deutschland und vielen anderen Staaten. Der Umsatz an
Tabakwaren liegt in Deutschland bei mehr als 20 Mrd. €

jährlich. Der Staat hat Tabakwaren mit einer Steuer
belegt. Sie bringt jährlich rund 12 Mrd. € in die Staatskasse
und ist damit vierthöchste Einnahmequelle. Für Zigaretten
liegt der Steuersatz bei etwa 70 %. In der tabakverarbei-
tenden Industrie in Deutschland arbeiten in 22 Betrieben
insgesamt 12 000 Beschäftigte, das sind 0,2 % der Be-
schäftigten des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland.

Angesichts der enormen gesundheitlichen Schäden und
der damit verbundenen volkswirtschaftlichen Kosten -
Schätzungen gehen von 17 Milliarden Euro/Jahr ausherrscht
ein breiter, gesundheitspolitischer Konsens, dass das 
Rauchen eingedämmt werden muss. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) legt in ihrer Rahmenkonvention
zur weltweiten Tabakkontrolle Maßnahmen fest, mit
denen die Raucherquote dauerhaft gesenkt werden kann.

Eine effektive Tabakkontrollpolitik erfordert die ausge-
wogene Kombination von Verhaltens-Prävention und
Verhältnis-Prävention. Unter Verhaltensprävention ver-
steht man die Veränderung gesundheitsriskanten Verhal-
tens: die Förderung des Nicht-Rauchens, die Reduzierung
des Tabakkonsums und die Aufgabe des Rauchens durch
verschiedene Methoden wie Informationsvermittlung
oder Verhaltenstherapie. Die gesundheitsgerechte
Gestaltung des Lebensumfeldes ist Ziel der Verhältnis-
prävention. Dazu gehören alle Maßnahmen zum Schutz
der nichtrauchenden Bevölkerung und ein ausreichendes
Beratungs- und Behandlungsangebot für die rauchende
Bevölkerung.

Expertinnen und Experten sind sich seit Jahren einig: Ein
umfassendes Tabakwerbeverbot,Verkaufsbeschränkungen,
hohe Preise, ein gesetzlich verankerter Nichtraucherschutz
und die Bekämpfung des Tabakschmuggels senken die
Raucherquote. In Deutschland konnte im Gegensatz zu
anderen europäischen Ländern bisher nur ein geringer
Teil dieser Maßnahmen umgesetzt werden. Insbesondere
in der Verhältnisprävention erweist sich die deutsche 
Tabakkontrollpolitik als uneffektiv.



Politik und 
Wirtschaft
Der Umsatz der Tabakindustrie in
Deutschland beträgt jährlich rund 
20 Mrd. €.

Die Einnahmen aus der Tabaksteuer
belaufen sich auf rund 12 Mrd. € und
sind die vierhöchste Einnahmequelle
des Staates.

Nahezu alle gesundheitspolitischen
Organisationen kritisieren die deutsche
Tabakpolitik als zu liberal und fordern
von den politisch Verantwortlichen
mehr Nachdruck bei der Eindämmung
des Rauchens.

DHS (Hg.): Jahrbuch Sucht.
Neuland Verlag, Geesthacht,
erscheint jährlich

Die Koalition gegen das Rauchen 
(–> S.42) veröffentlicht aktuelle Doku-
mentationen zur Tabakpolitik, z. B.
unter www.weltnichtrauchertag.de.

Die Standpunkte von Tabak- und Wer-
bewirtschaft sind nachzulesen bspw.
unter: www.zaw.de, www.bat.de und
ww.reemtsma.de.
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zum Weiterlesen
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Das Rauchertelefon

des Deutschen Krebsforschungszentrums

0 62 21/42 42 00

Mo.-Fr. 15.00 - 19.00 Uhr

Das Rauchertelefon bietet telefonische Beratung zur 

Raucherentwöhnung und Informationen über Behand-

lungsangebote für entwöhnungswillige Raucherinnen 

und Raucher.

Nichtraucher-Hotline der BZgA

0 18 05-31 31 31

(bundesweit 12 Cent/Minute)

Mo. - Do.: 10.00 - 22.00 Uhr

Fr. - So.: 10.00 - 18.00 Uhr

Bei der Nichtraucher-Hotline der BZgA können sich 

Raucherinnen und Raucher, die mit dem Rauchen aufhören

möchten, persönlich beraten lassen.

Die Nichtraucher-Hotline vermittelt auch die Adressen von

Beratungsstellen vor Ort und beantwortet weitere Fragen

zum Thema Rauchen bzw. Nichtrauchen.



In
fo

rm
at

io
n

en
,R

at
u

n
d

 H
ilf

e

41

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS)

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS) bietet

ebenfalls weitere Informationen und Materialien an und

vermittelt die Adressen von Hilfsangeboten in Ihrer Nähe:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS)

Postfach 1369

59003 Hamm

Tel.: 0 23 81/90 15-0

Fax: 0 23 81/90 15-30

E-Mail: info@dhs.de

Internet: www.dhs.de

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Die Förderung des Nichtrauchens sowie Raucherentwöh-

nung sind seit vielen Jahren ein Schwerpunkt der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA),

Internet: www.bzga.de.

Kostenfrei sind bei der BZgA eine Vielzahl von Materialien

erhältlich. Über das Angebot informiert neben den 

Internetseiten der BZgA die Broschüre Materialien zur

Suchtprävention, Bestellnr. 33 110 100.

Bestelladresse:

BZgA, 51101 Köln

Fax 02 21/89 92 257

eMail: order@bzga.de
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Beratung in psychosozialen Notlagen

Die Abhängigkeit vom Rauchen kann Ausdruck

tiefreichender persönlicher Probleme wie Äng-

ste, Depressivität oder Einsamkeit sein. Oder

Rauchen kann der hilflose Versuch sein, schwie-

rige Lebenslagen wie Arbeitslosigkeit, ständige

Überforderung, familiäre Probleme u. a. m. besser

zu ertragen. Persönlichen Rat und Hilfe bieten

dann verschiedene Beratungsstellen vor Ort.

Sie sind im Telefonbuch unter Suchtberatungs-

stelle, Psychosoziale Beratungsstelle oder

Jugend- und Drogenberatungsstellen zu finden.

Für weitere Auskünfte stehen ebenso die örtli-

chen Gesundheitsämter oder die Telefonseels-

orge bereit. Die Telefonseelsorge ist rund um

die Uhr kostenlos unter den Rufnummern 

0800 111 0111 oder 0800 111 0 222 

zu erreichen.

Koalition gegen das Rauchen

Die Koalition gegen das Rauchen wurde 1992

gegründet. Sie ist ein Aktionsbündnis aller

namhaften Verbände des Gesundheitswesens

in Deutschland, die sich gesundheitspolitisch

gegen das Rauchen, für den Nichtraucher-

schutz und den Ausbau der Hilfen für Entwöh-

nungswillige engagieren. Zum Steuerungsgre-

mium gehören:

• Bundesärztekammer

• Bundesvereinigung für Gesundheit e. V.

• Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V.

• Deutsches Krebsforschungszentrum

• Deutsche Krebshilfe e. V.

• Deutsche Krebsgesellschaft e. V.

• Deutsche Lungenstiftung e. V.

• Deutsche Herzstiftung e. V.

• Ärztlicher Arbeitskreis Rauchen und Gesund-

heit e. V.

Unter www.weltnichtrauchertag.de dokumen-

tiert die Koalition aktuelle Entwicklungen in

der Tabakpolitik.

42
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Landesstellen

Über Beratungsangebote und Selbsthilfegruppen
sowie aktuelle Angebote, z. B. Wettbewerbe für
Schulklassen, Raucherentwöhnungskurse etc., in
den einzelnen Bundesländern informieren:

Landesstelle gegen die Suchtgefahren in Baden-
Württemberg der Liga der freien 
Wohlfahrtsverbände
Augustenstr. 63
70178 Stuttgart
Tel.: 07 11/6 19 67-0
eMail: info@lssuchtgefahrenbawue.de
Internet: www.lssuchtgefahrenbawue.de

Badischer Landesverband gegen die 
Suchtgefahren e. V.
Renchtalstr. 14
77871 Renchen
Tel.: 0 78 43/7 03 41
eMail: heise.blv@t-online.de
Internet: www.blv-suchthilfe.de

Koordinierungsstelle der bayerischen Suchthilfe
Lessingstraße 3
80336 München
Tel.: 0 89/53 65 15
eMail: kbs-bayern-suchthilfe@t-online.de
Internet: suchtberatung.net/KBS

Landesstelle Berlin gegen die Suchtgefahren e. V.
Gierkezeile 39
10585 Berlin
Tel.: 0 30/34 80 09-10
eMail:buero@landesstelle-berlin.de
Internet: www.landesstelle-berlin.de

Brandenburgische Landesstelle gegen die Sucht-
gefahren e. V.
Carl-von-Ossietzky-Str. 29
14471 Potsdam
Tel.: 03 31/96 37 50
eMail: BLSeV@t-online.de
Internet: www.blsev.de
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Bremische Landesstelle gegen die 
Suchtgefahren e. V.
c/o Caritasverband Bremen e. V.
Kolpingstr. 3
28195 Bremen
Tel.: 04 21 / 3 35 73-0
Internet: www.sucht.org/landesstelle-bremen

Büro für Suchtprävention der Hamburgischen
Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V.
Repsoldstraße 4
20097 Hamburg
Tel.: 0 40/2 84 99 18-0
eMail: bfs@suchthh.de
Internet: www.suchthh.de

Hessische Landesstelle gegen die 
Suchtgefahren e. V.
Auf der Körnerwiese 5
60322 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69/5 96 96 21
eMail: hls@hls-online.de
Internet: www.hls-online.de

Landesstelle gegen die Suchtgefahren 
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Voßstr. 15 a
19053 Schwerin
Tel.: 03 85/71 29 53
eMail: info@lsmv.de
Internet: www.lsmv.de

Niedersächsische Landesstelle gegen 
die Suchtgefahren e. V.
Podbielskistr. 162
30175 Hannover
Tel.: 05 11/85 20 68
eMail: info@nls-suchtgefahren.de
Internet: www.nls-suchtgefahren.de

Arbeitsausschuss Drogen und Sucht, zugleich
Landesstelle gegen die Suchtgefahren für NRW
Friesenring 32 - 34
48147 Münster
Tel.: 02 51/27 09-2 50
eMail: seiler@dw-westfalen.de

44
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Landesstelle Suchtkrankenhilfe Rheinland-Pfalz 
c/o Diak. Werk Pfalz
Karmeliterstr. 20
67322 Speyer
Tel.: 0 62 32/6 64- 2 54
eMail: hoffmann@diakonie.pfalz.de

Saarländische Landesstelle gegen 
die Suchtgefahren
Rembrandtstr. 17 - 19
66540 Neunkirchen
Tel.: 0 68 21/95 6-2 04
eMail: osa@dwsaar.de

Sächsische Landesstelle gegen 
die Suchtgefahren e. V.
Schönbrunnstr. 5
01097 Dresden
Tel.: 03 51/8 04 55 06
eMail:slsev@t-online.de

Landesstelle gegen die Suchtgefahren 
im Land Sachsen-Anhalt
Walter-Rathenau-Str. 38 
39106 Magdeburg
Tel.: 03 91/5 68 07 11
eMail: ls-sa@t-online.de

Landesstelle gegen die Suchtgefahren für
Schleswig-Holstein e. V.
Schauenburger Str. 36
24105 Kiel
Tel.: 04 31/56 47 70
eMail: mail@lssh.de
Internet: www.lssh.de

Thüringer Landesstelle 
gegen die Suchtgefahren e. V.
Dubliner Str. 12
99091 Erfurt
Tel.: 03 61/7 46 45 62-64
eMail: tks.thueringen@t-online.de
Internet: www.tks-tkg.de
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S Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) e.V. mit Sitz

in Hamm ist der Zusammenschluss der in der Suchtprävention

und Suchtkrankenhilfe bundesweit tätigen Verbände. Dazu

gehören die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege,

öffentlich-rechtliche Träger der Suchtkrankenhilfe und

Selbsthilfe- und Abstinenzverbände.

Die DHS koordiniert und unterstützt die Arbeit der Mitglieds-

verbände und fördert den Austausch mit der Wissenschaft.

Die Geschäftsstelle der DHS in Hamm gibt Auskunft und ver-

mittelt Informationen an Hilfesuchende, Experten, Medien-

und Pressefachleute sowie andere Interessierte.
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Mitglieder der DHS

Verbände der freien Wohlfahrtspflege:

• Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 

• Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer

Krankenhäuser 

• Deutscher Caritasverband e. V.

• Deutsches Rotes Kreuz e. V. (DRK) 

• Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen

Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V. (GVS) 

• Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V.

Abstinenz- und Selbsthilfeverbände:

• Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe 

• Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche e. V. – Bundes-

verband 

• Blaues Kreuz in Deutschland e. V.

• Bundesverband der Elternkreise drogengefährdeter 

und drogenabhängiger Jugendlicher e. V. (BVEK) 

• Guttempler in Deutschland 

• Kreuzbund e. V. – Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für

Suchtkranke und deren Angehörige 

Fachverbände:

• Arbeitsgemeinschaft Katholischer Fachkrankenhäuser 

für Suchtkranke e. V.

• Bahn-Zentralstelle gegen die Alkoholgefahren (BZAL)

• Bundesfachverband Ess-Störungen e. V.

• Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe e. V.

»buss«

• Bund für drogenfreie Erziehung e. V. (BdE) 

• Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin e. V.

• Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur e. V.

• Fachverband Drogen und Rauschmittel e. V. (FDR) 

• Fachverband Glücksspielsucht e. V.

• Gesellschaft gegen Alkohol- und Drogengefahren e. V.

(GAD) 

• Katholische Sozialethische Arbeitsstelle e. V. (KSA) 

• Verband ambulanter Beratungs- und Behandlungsstellen

für Suchtkranke/Drogenabhängige e. V. (VABS) 

Gaststatus:

• Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände

• Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesstellen gegen

die Suchtgefahren
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Es schadet jedem.
Es schadet schnell.
Es schadet in geringen Mengen.

Passivrauchen – eine Gesundheitsgefahr
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Was ist Passivrauchen?

Sind Sie Tabakrauch ausgesetzt?

Tabakrauch ist giftig

Passivrauchen bringt Heranwachsenden Krankheit und Tod

Passivrauchen schädigt Babys und Kleinkinder

Passivrauchen schädigt Kinder

Passivrauchen schädigt Jugendliche

Passivrauchen bringt Erwachsenen Krankheit und Tod

Passivrauchen schädigt das Herz

Passivrauchen schädigt die Lunge

Weitere Schädigungen durch Passivrauchen

Passivrauchen am Arbeitsplatz

Was können Sie als Arbeitnehmer für einen rauchfreien 

Arbeitsplatz tun?

Was können Sie als Arbeitgeber für einen rauchfreien 

Arbeitsplatz tun?

Wenn Sie Rat brauchen – hier bekommen Sie ihn
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Was ist Passivrauchen?

Wenn jemand in Ihrer Nähe raucht, atmen Sie Tabakrauch ein: Eine 

Mischung aus dem Rauch der glühenden Zigarette und dem Rauch, 

der von dem oder der Rauchenden ein- und wieder ausgeatmet 

wird. Atmen Sie nun diese Mischung ein, ist es fast so, als würden 

Sie selbst rauchen. 

Passivrauchen ist für jeden gefährlich – egal ob jung oder alt, 

gesund oder krank.

Tabakrauch enthält über 4800 einzelne Stoffe, darunter zahllose 

Gifte wie Kohlenmonoxid, Formaldehyd und Blausäure und mehr 

als 70 Substanzen, die selbst in geringsten Mengen Krebs erzeugen 

können. Schon kurzzeitiges Passivrauchen reizt die Atemwege und 

schädigt das Blutgefäßsystem: Das Blut verklumpt, die Blutgefäß-

wände werden geschädigt und alle Organe, vor allem der Herz-

muskel, werden weniger durchblutet. Langfristig drohen Asthma, 

Lungenentzündung, chronische Lungenerkrankungen, Herz-Kreis-

lauferkrankungen und Krebs. Manche der durch Passivrauchen 

verursachten Gesundheitsschäden verschwinden wieder – einige 

Schäden bleiben aber dauerhaft bestehen. 
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Die Fakten:

Es gibt keine Grenze, unterhalb derer Passivrauchen unbedenklich 

wäre. Selbst geringfügiges Passivrauchen ist schädlich.

In Deutschland sind mehr als 35 Millionen Menschen zu Hause, am 

Arbeitsplatz und in der Freizeit häufi g dem Tabakrauch ausgesetzt. 

Vor allem junge Menschen sind Passivraucher, da sie sich in ihrer 

Freizeit häufi g an stark verrauchten Orten wie Discos und Kneipen 

aufhalten.

Passivrauchen ist eine Ursache für den plötzlichen Kindstod. Au-

ßerdem leiden passivrauchende Kinder häufi ger an Lungenproble-

men, Mittelohrentzündungen und schwerem Asthma.

Passivrauchen verursacht Lungenkrebs, chronische Lungenerkran-

kungen und Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems.

Nichtraucherzonen, Lüftungsanlagen und offene Fenster bieten kei-

nen Gesundheitsschutz, wenn in dem Raum vorher geraucht wurde.

Auch kalter Rauch ist gefährlich.

>

>

>

>

>

>

>
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Sind Sie Tabakrauch ausgesetzt?

Viele Menschen sind in Alltagssituationen dem Tabakrauch 

ausgesetzt, beispielsweise in Gaststätten, am Arbeitsplatz oder 

im Eingangsbereich von Gebäuden. Wer gerne in Kneipen geht, 

muss dort besonders viel Tabakrauch einatmen. 

Raucht auch nur eine einzige Person im Haus, müssen alle 

anderen dort lebenden Personen mit Tabakrauch belastete Luft 

einatmen. Selbst Kinder leben oftmals nicht rauchfrei. 

Sie müssen zu Hause, an öffentlichen Plätzen wie Bushaltestel-

len und manchmal sogar bei der Kinderbetreuung Tabakrauch 

einatmen. 

Sie sind in einem Nichtraucherbereich, in den Rauch aus der 

Umgebung eindringt.

Sie sitzen in einem Auto, in dem jemand raucht. Sie rauchen 

mit, selbst wenn ein Fenster offen ist.

Sie halten sich in einem Haus auf, in dem Rauchen erlaubt ist. 

Selbst in Räumen, in denen gerade nicht geraucht wird, sind 

noch Giftstoffe aus dem Tabakrauch vorhanden.

Sie arbeiten in einem Restaurant, einem Betrieb oder Gebäude, 

in dem Rauchen erlaubt ist. Selbst Filter- oder Belüftungsanla-

gen können die Schadstoffe des Tabakrauchs nicht wirkungsvoll 

beseitigen.

etwa 8,5 Millionen Nichtraucher am Arbeitsplatz, 

die meisten der über eine Million Beschäftigten in der Gastronomie,

rund 28,5 Millionen Erwachsene in der Freizeit.

Situationen im Alltag, 

bei denen Sie unbewusst 

mitrauchen:

In Deutschland rauchen 

passiv mit:

>

>

>

>

>
>
>

4

����������	
�������	�����	��� � ���������� ������� ���



Tabakrauch schadet jedem, selbst gesunden Menschen. Besonders 

vorsichtig sollten aber Kinder, schwangere Frauen, ältere Menschen 

und Menschen mit Herz- oder Atemwegsbeschwerden sein. 

Einen echten Schutz vor Tabakrauch bieten nur vollständig 

rauchfreie Räume. 

Da sich Tabakrauch – physikalischen Gesetzen folgend – immer im 

ganzen Raum ausbreitet, kann die Aufteilung eines Raumes in Rau-

cher- und Nichtraucherzonen nicht vor den Giften des Tabakrauchs 

schützen. Es hilft auch kein offenes Fenster. Nicht einmal moderne 

Lüftungsanlagen können die Raumluft ausreichend reinigen. 

Räume, in denen Rauchen erlaubt ist, sind selbst dann noch ge-

sundheitsgefährdend, wenn dort gerade nicht geraucht wird, weil 

die Giftstoffe des Tabakrauchs an Wänden, Böden und Gegenstän-

den haften bleiben.

Saubere Luft zum Atmen garantieren nur komplett rauchfreie 

Innenräume.

Machen Sie Ihre Umgebung rauchfrei!

Entscheiden Sie sich für ein rauchfreies Zuhause und ein rauch-

freies Auto.

Besuchen Sie nur rauchfreie Gaststätten und rauchfreie öffentliche 

Orte.

Bitten Sie darum, dass in Ihrer Nähe und in der Nähe Ihrer Kinder 

niemand raucht.

Gehen Sie dem Tabakrauch aus 

dem Weg! 

Was können Sie tun?

>

>

>

5
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Bestandteile im Tabakrauch und wo 

sonst diese gefährlichen Stoffe zu 

fi nden sind:

Ammoniak: in Putzmitteln

Anilin: Bestandteil von Farb stoffen

Aromatische Amine: in der Farbstoff-

produktion

Arsen, Blausäure: in Rattengift

Benzol: bei der Verdampfung von 

Benzin

Benzo[a]pyren: im Rauch von Öfen

Blei, Cadmium, Nickel: in Batterien

Formaldehyd: Desinfektionsmittel

Hydrazin: Raketentreibstoff

Kohlenmonoxid und -dioxid: im Rauch 

von Verbrennungsanlagen 

Naphthalin: im Mottengift

Nitrobenzol, Nitropyren: Abgase von 

Dieselmotoren 

Nitromethan: Motortreibstoff 

N-Nitrosamine: in Kühlschmierstoffen, 

Ölen, Gummi 

Phenol, Methylphenol (Teersäuren): 

im Teer

Polonium 210: radioaktives Element, 

α-Strahlen

Teer: in Straßenbelägen 

1,3-Butadien: Grundstoff für Autoreifen

Tabakrauch ist giftig
Tabakrauch enthält mehr als 4800 chemische Verbindungen.

Viele dieser Substanzen sind giftig und krebserzeugend.

6
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Sie atmen diese chemischen Verbindungen ein, 

wenn jemand in Ihrer Nähe raucht:

Vinylchlorid (wird zur Herstellung von Rohren verwendet)

Polonium-210 (radioaktiv und hochgiftig)

Benzol (in Benzin)

Formaldehyd (wird zum Konservieren von Leichnamen verwendet)

Diese Substanzen sind extrem giftig:

Chrom (wird zur Stahlherstellung verwendet)

Arsen (wird in Pestiziden eingesetzt)

Blei (früher in Farben)

Cadmium (Bestandteil von Batterien)

Diese Substanzen können

Krebs auslösen

tödlich sein

Gehirn und Nieren schädigen

Toluol (Farbverdünner)

Ammoniak (in Putzmitteln)

Butan (Feuerzeuggas)

Wasserstoffzyanid (in chemischen Waffen)

Kohlenmonoxid (in Autoabgasen)

Diese Substanzen können

tödlich sein

Herz- und Atemfunktionen schädigen

im Hals, in der Lunge und in den Augen brennen

bewusstlos machen

Krebserregende Substanzen

Giftige Metalle

Giftgase

>
>
>

>
>
>
>
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Passivrauchen bringt Heranwachsenden 
Krankheit und Tod

8

Kinder sind gegenüber Tabakrauch besonders empfi ndlich, da sie 

im Verhältnis zu den Erwachsenen häufi ger einatmen und ihr noch 

nicht vollständig entwickelter Körper die eingeatmeten Giftstoffe 

schlechter beseitigen kann.

Passivrauchen schädigt Babys und 
Kleinkinder

Schon vor der Geburt leiden Kinder unter Tabakrauch, wenn 

Schwangere rauchen oder wenn jemand in deren Nähe raucht. Die-

se Kinder sind bei der Geburt oftmals zu klein, zu leicht und haben 

einen ungewöhnlich kleinen Kopf. 

Den plötzlichen, unerklärlichen und unerwarteten Tod von Säuglin-

gen im ersten Lebensjahr bezeichnet man als plötzlichen Kindstod. 

Warum diese Kinder sterben, ist nicht genau bekannt – vermutlich 

haben sie Schäden im Gehirn oder in der Lunge, die die Atmung be-

einträchtigen. Viele der Bestandteile des Tabakrauchs stören wäh-

rend der Schwangerschaft die normale Entwicklung des kindlichen 

Gehirns. Raucht die Schwangere, steigt die Wahrscheinlichkeit, 

dass das Kind später durch plötzlichen Kindstod stirbt. 

Auch Babys, die nach der Geburt Tabakrauch einatmen müssen 

– von der Mutter, dem Vater oder jemand anderem –, haben ein 

höheres Risiko, durch plötzlichen Kindstod zu sterben, als Kinder 

aus einer rauchfreien Umgebung.

Babys passivrauchender Mütter wiegen bei der Geburt oftmals sehr 

wenig. Auch ihre Lunge entwickelt sich häufi g nicht normal. Säug-

linge, die nach der Geburt Tabakrauch einatmen müssen, haben 

eine sehr schwache Lunge. Kinder, die dem Tabakrauch ausgesetzt 

sind, sind anfälliger für Infektionen als Kinder aus einer rauchfreien 

Umgebung. Diese Probleme können später bestehen bleiben und 

sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen. 

Zu klein, zu leicht

Plötzlicher Kindstod

Schwache Lunge
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Neugeborene

Erhöhtes Risiko für:

> plötzlichen Kindstod

> geringes Geburtsgewicht

> geringe Größe

> kleinen Kopfumfang

> vermindertes Längenwachstum

> Geburtsdefekte

> höhere Anzahl von Nikotinrezeptoren

im Gehirn

> höhere Wahrscheinlichkeit 

für Tabakkonsum im 

Teenageralter

> mögliche physische und psychische 

Langzeitwirkungen

Schwangere

Erhöhtes Risiko für:

> Fehlgeburt

> Extrauterinschwangerschaft

> Plazentaablösung

> Frühgeburt

> vorliegende Plazenta

> vorzeitigen Blasensprung

Schäden durch Passivrauchen 

bei Schwangeren und 

Neugeborenen

����������	
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… sind über 170 000 Neugeborene jährlich bereits im Mutterleib den 

Schadstoffen des Tabakrauchs ausgesetzt.

… sterben jedes Jahr 60 Babys am plötzlichen Kindstod, weil die 

Mutter während der Schwangerschaft rauchte oder weil die 

Kinder nach der Geburt den Tabakrauch der Eltern einatmen 

mussten. In Deutschland stirbt also jede Woche ein Baby, weil 

seine Eltern rauchen.

Passivrauchen schädigt Kinder
Kinder rauchender Eltern werden häufi ger krank als Kinder aus 

nicht rauchenden Familien. 

… ist die Hälfte aller Kinder zwischen vier und vierzehn Jahren 

Tabakrauch ausgesetzt.

10

In Deutschland …

In Deutschland … >

>

>
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Auch bei älteren Kindern rauchender Eltern ist – wie bei Babys – das 

Lungenwachstum beeinträchtigt. Sie bekommen häufi ger Bron-

chitis und Lungenentzündung als Kinder, die keinen Tabakrauch 

einatmen. Passivrauchende Kinder leiden außerdem vermehrt unter  

Husten und einer Einengung der oberen Luftwege. 

Passivrauchen kann bei Kindern einen Asthmaanfall auslösen. 

Passivrauchende Kinder mit Asthma erleiden schlimmere und 

häufi gere Asthmaanfälle als Kinder, die in einer rauchfreien Um-

gebung leben. Über 40 % der Kinder, die mit akutem Asthma in die 

Notaufnahme kommen, leben in Raucherhaushalten. Ein schwerer 

Asthmaanfall kann für ein Kind lebensgefährlich sein.

Infektionen der Ohren sind schmerzhaft. Kinder rauchender Eltern 

erkranken häufi ger an Mittelohrentzündungen als Kinder von 

Nichtrauchern. Sie haben auch häufi ger Flüssigkeit im Ohr und 

bekommen häufi ger operativ Drainageröhrchen ins Ohr eingesetzt.

Kinder aus Raucherhaushalten klagen häufi ger über Bauch-

schmerzen, Schwindel, Kopfschmerzen und Konzentrationsstö-

rungen.

Kinder rauchender Eltern haben größere Schwierigkeiten, verschie-

dene Gerüche zu unterscheiden.

Kinder aus einem Raucherhaushalt erkranken bis zu viermal 

häufi ger an einer Hirnhautentzündung als Kinder aus rauchfreien 

Haushalten. 

Einer Studie zufolge haben passivrauchende Kinder ein erhöhtes 

Risiko für Karies.

Atemwegsprobleme

Asthma

Mittelohrentzündung

Störungen des Allgemein-

befi ndens 

Eingeschränkter Geruchssinn

Hirnhautentzündung

Karies
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Krebs

Narkosekomplikationen

Atemwege

> beeinträchtigte Lungenfunk-

tion in der gesamten Kindheit

> Bronchitis

> Lungenentzündung

> chronische Atemwegssymptome

> veränderte Lungenstruktur

Asthma

> Entstehung oder  Verschlechterung

Augen

> Reizung und Tränen

 Haare

> Geruch

Schäden durch Passivrauchen 

bei Kindern Ohren

> Mittelohrentzündungen

Gehirn und Kopf

> Kopfschmerzen

> möglicherweise

Verhaltensstörungen

> Gehirntumore

Blut

> möglicher Zusammenhang 

mit Lymphomen

Herz-Kreislauf

> Sauerstoffmangel und 

Schädigung der Arterien

> verminderte körperliche 

Leis tungsfähigkeit

Es gibt Hinweise darauf, dass Kinder rauchender Eltern ein erhöhtes 

Risiko für Gehirntumore und Lymphome haben.

Bei einer Vollnarkose haben Kinder aus Raucherhaushalten fast 

doppelt so häufi g Atemwegskomplikationen wie nicht passivrau-

chende Kinder.

����������	
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Schützen Sie die Gesundheit Ihrer Kinder.

Erlauben Sie niemandem, in der Nähe Ihres Kindes zu rauchen.

Rauchen Sie weder zu Hause noch im Auto und erlauben Sie dies 

auch anderen nicht. Das Öffnen eines Fensters schützt Ihr Kind 

nicht vor dem Rauch.

Achten Sie darauf, dass bei der Kinderbetreuung nicht geraucht 

wird.

Gehen Sie mit Ihrem Kind nicht in Restaurants oder in andere 

geschlossene Räume, in denen geraucht wird.

Erklären Sie Ihren Kindern, warum sie Tabakrauch meiden sollen.

Was können Eltern tun?

>
>

>

>

>
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Gesundheitsgefahren durch 

Passivrauchen in deutschen 

Discotheken

14

Passivrauchen schädigt Jugendliche
 

Jugendliche, die Tabakrauch einatmen, leiden vermehrt unter 

Atemwegsproblemen. Sie haben ein erhöhtes Risiko für Asthma 

und möglicherweise auch für eine Vorstufe von Diabetes. 

Besonders gefährdet sind nicht nur Jugendliche, deren Eltern rau-

chen, sondern auch diejenigen, die häufi g in Kneipen und Discos 

gehen: Dort atmen sie in ihrer Freizeit sehr stark verrauchte Luft ein.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum führte in 100 deutschen 

Gastronomiebetrieben Messungen auf lungengängige Partikel 

durch. Diese Partikel sind besonders gefährlich, da sie wegen ihrer 

geringen Größe tief in die Atemwege eindringen und dort lange 

verbleiben.

Die höchste Schadstoffbelastung fand sich in Kneipen und Discos. 

Die Abbildung auf Seite 15 zeigt eine Messkurve, die die hohen 

Schadstoffwerte in einer Discothek zeigt: Je mehr Menschen 

im Laufe des Abends in der Disco rauchen, umso höher ist die 

Belastung. Die giftigen Partikel können aber schon in geringsten 

Mengen Lungenkrebs verursachen.

Beim Tanzen in der Disco atmen die Jugendlichen außerdem sehr 

tief ein und nehmen dadurch besonders viel von den Giften des 

Tabakrauchs auf.

����������	
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Lungengängige Partikel in einer 

deutschen Discothek

15

Setzen Sie sich dafür ein, dass in Deutschland alle gastrono-

mischen Betriebe und Discotheken rauchfrei werden – Ihrer 

Gesundheit zuliebe.
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Passivrauchen bringt Erwachsenen 
Krankheit und Tod

Nichtraucherinnen und Nichtraucher, die den Tabakrauch anderer 

einatmen müssen, können die gleichen Krankheiten bekommen wie 

die Raucher selbst, vor allem Herz-Kreislauferkrankungen, Lungen-

krebs und chronische Lungenerkrankungen.

Je länger man sich in einer verrauchten Umgebung aufhält, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass man Schaden nimmt.

Gehirn

> Schlaganfall

Atemwege

> Atemwegsirritationen

> Verschlechterung Asthma

> chronische Lungenerkran-

kungen

Herz-Kreislaufsystem

> verstopfte Blutgefäße

> Herzinfarkt

Sinnesorgane

> gereizte Augen

> gereizte Nase und Hals

> gereizte Haut

Allergien

> Verschlimmerung 

bestehender Allergien

Allgemeinbefi nden

> Kopfschmerzen

> Schwindel

> Übelkeit

> Augenbrennen und -tränen

> Müdigkeit

> Schlafstörungen

> Erschöpfungssyndrom

Krebs

> Lungenkrebs

möglicherweise:

> Brustkrebs

> Nasennebenhöhlenkrebs

Schäden durch Passivrauchen 

bei Erwachsenen

Schon wenig Rauch bringt 

großen Schaden
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Passivrauchen schädigt das Herz
Passivrauchen lässt bereits nach kurzer Zeit die Blutplättchen 

verklumpen und schädigt die Wände der Blutgefäße. Diese gefähr-

lichen Veränderungen können schließlich zu einem Herzinfarkt 

führen, unter Umständen mit tödlichem Ausgang. Passivrauchen 

beeinträchtigt die Funktion von Herz, Blut und Blutgefäßen und 

erhöht den Cholesterinwert.

Passivrauchen erhöht das Risiko, Herzerkrankungen zu bekommen, 

einen Herzinfarkt zu erleiden und früh zu sterben.

Vor allem Menschen mit Herzkrankheiten sollten daher 

verrauchte Räume unbedingt meiden.

Herzinfarkt

Früher Tod

Verstopfte Blutgefäße

����������	
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Herz-Kreislauferkrankungen und Todesfälle in Deutsch-

land durch Passivrauchen

Jedes Jahr erkranken rund 3700 passivrauchende Menschen 

an koronarer Herzkrankheit und mehr als 2100 Menschen 

sterben daran.

Jedes Jahr erleiden mehr als 1800 Menschen infolge von 

Passivrauchen einen Schlaganfall und über 770 Nichtrau-

cherinnen und Nichtraucher sterben an den Folgen eines 

Schlaganfalls.

Nichtrauchende, die dem Tabakrauch ausgesetzt sind, 

haben ein um 25 % erhöhtes Risiko, an einem Herzinfarkt zu 

sterben.

>

>

>
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Passivrauchen schädigt die Lunge
Passivrauchen erhöht das Risiko für Lungenkrebs um 20 bis 30 %;

an stark belasteten Arbeitsplätzen verdoppelt es sich sogar. 

Lungenkrebs hat immer noch geringe Heilungschancen und war in 

Deutschland im Jahr 2005 die vierthäufi gste Todesursache.

Als chronische Lungenerkrankungen bezeichnet man Krankheiten 

mit Folgen wie Husten, vermehrter Auswurf und Atemnot bei 

Belastung. Die Hauptursache des Krankheitsbildes ist Rauchen – 

aber auch Passivrauchen erhöht das Risiko, chronische Lungener-

krankungen zu entwickeln. Die Patienten leiden unter zunehmend 

schwerer Atemnot und einem enormen Leistungsabfall, bis sie 

schließlich dauerhaft beatmet werden müssen.

Passivrauchen beeinträchtigt die Lungenfunktion, insbesondere 

wenn bereits Asthma oder andere Atemwegsprobleme bestehen. 

In einer verrauchten Umgebung verschlimmern sich Husten und 

Verschleimung. 

Tabakrauch reizt die Haut, die Augen, die Nase und den Hals. Das 

Allgemeinbefi nden wird deutlich gestört.

Lungenkrebs

Chronische Lungen -

er krankungen

Atemwege 

Sinnesorgane 

>

>

Lungenerkrankungen und Todesfälle in Deutschland durch 

Passivrauchen

Nichtrauchende, die dem Passivrauchen ausgesetzt sind, haben 

ein um 20 bis 30 % erhöhtes Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. 

Nichtraucherinnen und Nichtraucher, die mit einer rauchenden 

Person zusammenleben, haben ein um rund 25 % erhöhtes 

Risiko, an chronischen Lungenerkrankungen zu sterben.
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Weitere Schädigungen durch Passivrauchen

Bestehende Allergien können durch Passivrauchen noch verschlim-

mert werden.

Möglicherweise verursacht Passivrauchen auch Brustkrebs und 

Krebs der Nasennebenhöhlen.

Schützen Sie Ihre Gesundheit.

Meiden Sie verrauchte Räume.

Wählen Sie nach Möglichkeit rauchfreie Restaurants. Sagen Sie 

den Inhabern, dass Sie besonders gerne kommen, weil ihr Betrieb 

rauchfrei ist.

Sagen Sie den Wirtsleuten nicht rauchfreier Lokale, dass Sie 

Tabakrauch nicht ertragen können. Sagen Sie ihnen, dass ein 

Nichtraucherbereich nicht ausreichend ist.

Setzen Sie sich dafür ein, dass in Deutschland alle gastrono-

mischen Betriebe rauchfrei werden – Ihrer Gesundheit zuliebe.

 

Allergien 

Weitere Krebsarten

Was können Sie tun? >
>

>

>
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In Deutschland muss ein Arbeitgeber per Gesetz seine nichtrau-

chenden Angestellten vor dem Tabakrauch schützen. Aber in 

Wirklichkeit müssen in Deutschland rund 8,5 Millionen Nichtrau-

cherinnen und Nichtraucher am Arbeitsplatz passiv mitrauchen.

Was können Sie als Arbeit nehmer für einen 

rauch freien Arbeitsplatz tun?

Fragen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, wer sich vom Tabakrauch 

gestört fühlt.

Bestellen Sie Informationsmaterial zum Thema „rauchfrei“ und 

verteilen Sie es an Ihre weiblichen und männlichen Kollegen, Vor-

gesetzte, Betriebsräte, Betriebsärzte, Personalleiter und Geschäfts-

führer.

Erklären Sie dem Arbeitgeber, dass der Nichtraucherschutz kein 

privates Anliegen ist, sondern eine gesetzliche Vorschrift, um Nicht-

raucher wirksam vor Tabakrauch zu schützen.

Überzeugen Sie den Betriebsrat, dass in Ihrem Betrieb ein besserer 

Nichtraucherschutz notwendig ist. Es gehört zu den Aufgaben des 

Betriebsrates, sich für die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften – 

dazu gehört auch der Nichtraucherschutz – einzusetzen.

Wenden Sie sich an die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt. Er 

kennt die Gesundheitsgefahren des Passivrauchens und wird sich 

aus medizinischer Sicht für einen optimalen Nichtraucherschutz in 

Ihrem Betrieb einsetzen.

Wenn alles nichts hilft, schalten Sie die für die Region zuständige 

Arbeitsschutzbehörde oder das Gewerbeaufsichtsamt ein.

Passivrauchen am Arbeitsplatz

>

>

>

>

>

>
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Was können Sie als Arbeit geber für einen 
rauchfreien Arbeitsplatz tun? 

Machen Sie alle geschlossenen Räume rauchfrei. 

Untersagen Sie das Rauchen auch in Eingangsbereichen.

Stimmen Sie das Rauchverbot mit dem Betriebsrat ab. 

Bieten Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Anreize für 

einen Rauchstopp und unterstützen Sie deren Teilnahme an Rauch-

stopp-Programmen.

>
>
>
>
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Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder eine individuelle 

Beratung wünschen, rufen Sie bitte unter folgenden Telefon-

nummern an:

Beratungstelefon zum Nichtrauchen der Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln

0 18 05 / 31 31 31 (14 Cent/Min.)

Mo. – Do.: 10 – 22 Uhr, Fr. – So.: 10 – 18 Uhr

Rauchertelefon des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), 

Heidelberg

0 62 21 / 42 42 00

Mo. – Fr.: 15 – 19 Uhr

www.rauchfrei-info.de 

Internetangebot der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA)

www.tabakkontrolle.de 

Internetangebot des WHO-Kollaborationszentrums für Tabak-

kont rolle am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg

Wenn Sie Rat brauchen – 
hier bekommen Sie ihn

Persönliche Beratung 

erhalten Sie bei:

Weitere Informationen 

über Passivrauchen fi nden 

Sie unter:

>

>
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Bayerisches Landesamt 

für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

Gesundheitliche Bedeutung der Tabakrauchbelastung in öffentlich 

zugänglichen Einrichtungen 

 

Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse 

Gemessene Substanzen im Tabakrauch 

Ergebnisse 

Fazit 

Literatur 

 

Das Forschungsprojekt wurde gemeinsam von dem Sachgebiet Umweltmedizin, 

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

Oberschleißheim, der Abteilung Zentrale Analytik und Stoffbewertung, 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, und dem Institut und Poliklinik 

für Arbeits- und Umweltmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München 

durchgeführt. 

Das Forschungsprojekt wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz gefördert. 

Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse 

Hintergrund und Ziel der Studie 

Im Gegensatz zu anderen Staaten gibt es bisher in Deutschland keine 

umfassenden rechtlichen Regelungen zum Schutz Nichtrauchender in öffentlichen 

Einrichtungen insbesondere der Gastronomie. Aktuelle Befragungen in 

Deutschland ergaben, dass Nichtrauchende vor allem in öffentlichen Räumen wie 

z.B. Gastronomiebetrieben Tabakrauch ausgesetzt sind. Obwohl die Thematik in 

den letzten Jahren und Monaten zunehmend diskutiert wurde, fehlten bislang in 

Deutschland aussagekräftige Daten zur Expositionssituation in Bezug auf 

Tabakrauchsubstanzen in der Raumluft von Gastronomiebetrieben. 

Vor diesem Hintergrund war das Ziel der Studie, das Ausmaß und die Bandbreite 

der Exposition gegenüber toxischen und insbesondere kanzerogenen Substanzen 

des Tabakrauchs in verschiedenen Gastronomiebetrieben wie Restaurants, 

Kneipen und Diskotheken als öffentlich zugänglichen Einrichtungen Bayerns zu 

ermitteln. 

Methodik 

Die Messungen erfolgten über vier Stunden während der Hauptbetriebszeit in 28 

Gastronomiebetrieben (11 Cafés/Bistros/Restaurants, 7 Kneipen/Pubs und 10 
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Diskotheken/Clubs) im Großraum München/Augsburg, jeweils in Bereichen ohne 

Einschränkungen des Rauchens. Alle untersuchten Gastronomiebetriebe verfügten 

über eine Lüftungsanlage. Durch eine Probenahmezeit von vier Stunden während 

der Hauptbesuchszeiten des jeweiligen Gastronomiebetriebs wurde sichergestellt, 

die Belastung mit Schadstoffen aus dem Tabakrauch in der Gas- und in der 

Partikelphase unter realen Bedingungen zu erfassen. 

Es wurden leicht flüchtige organische Substanzen (VOC), Aldehyde/Ketone, 

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Schwermetalle und 

Feinstaub bestimmt. Die gemessenen Tabakrauchbestandteile sind im Detail 

nachfolgend aufgeführt. 

Als analytische Verfahren kamen Hochdruckflüssigkeitschromatographie, 

Gaschromatographie-Massenspektrometrie, Gravimetrie und 

Aerosolspektrometrie zum Einsatz. 

Gemessene Substanzen im Tabakrauch 

1. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

• Naphthalin 

• Acenaphthylen 

• Acenaphthen 

• Fluoren 

• Phenanthren 

• Anthracen 

• Fluoranthen 

• Pyren 

• Benz(a)anthracen 

• Chrysen 

• Benzo(b)+Benzo(k)fluoranthen 

• Benzo(a)pyren 

• Dibenzo(a,h)anthracen 

• Indeno(1,2,3-cd)pyren 

• Benzo(g,h,i)perylen 

2. Leicht flüchtige organische Substanzen (VOC) und 

Aldehyde/Ketone 

• Nikotin 

• 3-Ethenylpyridin 

• Acetonitril 

• Acrylnitril 

• Benzol 

• 2,5-Dimethylfuran 

• 1,3-Butadien 

• Formaldehyd 

• Acetaldehyd 

• 2-Butanon 
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Feinstaub (Partikelanzahl, Partikelmasse) 

Für Tabakrauch ist die hohe Anzahl kleiner Partikel typisch. Daher dienen zur 

Charakterisierung sowohl die Partikelanzahlkonzentration als auch die 

Partikelmassenkonzentration. In einem Partikelgrößenbereich zwischen 10 und 

500 nm Durchmesser wurden je nach Gastronomiebetrieb zwischen 29.000 und 

290.000 Partikel pro cm³ gemessen. 

Die mediane Partikelmassenkonzentration PM2.5 betrug bei gravimetrischer 

Bestimmung 178 µg/m³ in Restaurants/Cafés, 192 µg/m³ in Kneipen und 808 

µg/m³ in Diskotheken (Abb. 3). Typische PM2.5-Konzentrationen in Wohnungen 

liegen bei 20 bis 30 µg/m³. 

In der Abbildung 4 ist der zeitliche Verlauf der PM2.5-Konzentration in drei 

ausgewählten Gastronomiebetrieben dargestellt. 

 

 

Abbildung 3. Minimum, Median und Maximum der Partikelmassenkonzentration 

(PM2.5). 
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Abbildung 4. Zeitlicher Verlauf der kontinuierlich gemessenen 

Partikelmassenkonzentration (PM2.5) über vier Stunden in einer Diskothek, einer 

Kneipe und einem Café. 

Tabakrauch als Hauptquelle der gemessenen toxischen und Krebs 

erzeugenden Substanzen 

Die Konzentrationen der Tabakrauch-spezifischen Substanzen Nikotin und 3-

Ethenylpyridin korrelierten sehr stark mit den Konzentrationen der 

Tabakrauchbestandteile PAK, VOC, Aldehyde/Ketone, Schwermetalle und 

Feinstaub. Dies spricht dafür, dass die in der Raumluft von Gastronomiebetrieben 

nachgewiesenen toxischen bzw. Krebs erzeugenden Substanzen hauptsächlich aus 

Tabakrauch stammen. 

Fazit 

• Die Belastung der Raumluft von Gastronomiebetrieben mit toxischen und 

Krebs erzeugenden Substanzen aus dem Tabakrauch ist erheblich und 

stellt eine Gesundheitsgefährdung für Gäste und Beschäftigte dar. 

• In allen Gastronomiebetrieben gleich welcher Kategorie - ob Restaurant, 

Kneipe oder Diskothek - wurden hohe Konzentrationen nachgewiesen. 

• Die höchsten Belastungen wurden in Diskotheken festgestellt. 

• Ein Handeln im Sinne eines umfassenden und konsequenten Schutzes 

nicht rauchender Gäste und des Personals ist auf Grundlage dieser Daten 

dringend geboten. 
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Rauchen geht alle an

Beschäftigte verbringen in 

der Regel viel Zeit am 

Arbeitsplatz. Die Bedingun-

gen dort können sie nur 

begrenzt beeinfl ussen. 

Darum sind gesetzliche 

Regelungen zum Gesund-

heitsschutz am Arbeitsplatz 

so wichtig und schon lange 

selbstverständlicher Teil des 

Rechtssystems. 
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Die Mehrzahl der Nichtraucher und auch viele Raucher begrüßen 

einen rauchfreien Arbeitsplatz. Das geht aus zahlreichen Umfra-

gen hervor.

Der Gesetzgeber hat dem Trend zu mehr Gesundheit am Arbeits-

platz entsprochen. Im Oktober 2002 ist die geänderte Arbeitsstät-

tenverordnung in Kraft getreten. Sie schreibt den Rechtsanspruch 

auf rauchfreie Luft am Arbeitsplatz fest. 

Die Arbeitgeber – zusammen mit den Personal- und Betriebsräten 

– sind seitdem aufgefordert, geeignete Regeln zum Nichtraucher-

schutz umzusetzen. 

Rauchen oder Nichtrauchen am Arbeitsplatz: Auch mit dem neuen 

Paragrafen zum Nichtraucherschutz wird das kein konfl iktfreies 

Thema sein. Die vorliegende Broschüre bietet Informationen zu 

allen praktischen Fragen, die das Rauchen, den Nichtraucherschutz 

und den Rauchstopp betreffen. Sie richtet sich an nichtrauchende 

ebenso wie an rauchende Beschäftigte.

Die Gefahren des Rauchens sind in den letzten Jahren stärker in 

den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Wissenschaftlich eindeutig 

belegt ist: Rauchen und Passivrauchen schaden der Gesundheit! 

Raucher können also auch die Gesundheit anderer beeinträchtigen. 

Obwohl es doch weitgehend eine persönliche Entscheidung ist, ob 

ein Mensch raucht oder nicht.

Gerade am Arbeitsplatz ist es von großer Bedeutung für viele 

Nichtraucher, wo und wann geraucht wird. Zwischen drei und vier 

Millionen Nichtraucher sind in Deutschland an ihrem Arbeitsplatz 

zum Mitrauchen gezwungen. Damit wird ihre Gesundheit erheblich 

beeinträchtigt.
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Ist Tabakqualm in der Luft nur lästig, weil er stinkt oder die Augen 

davon brennen? Nein, an dieses Märchen glauben mittlerweile 

nur noch wenige Menschen. Passivrauchen ist eine nicht zu unter-

schätzende Gesundheitsgefahr, das belegen wissenschaftliche 

Studien eindeutig.

Passivrauchen ist das unfreiwillige Einatmen von Tabakrauch. 

Eine brennende Zigarette produziert giftige und Krebs erregen-

de Stoffe. Sie sind enthalten

im Hauptstromrauch, den der Raucher einatmet, 

und im Nebenstromrauch, der vom Glutkegel der Zigarette in die 

Luft entweicht. 

Die Konzentration von Schadstoffen ist im Nebenstromrauch 

teilweise sogar noch höher als im Hauptstromrauch. 

Alle rauchen mit

4
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Hochgiftige Stoffe gelangen also auch über den Glutkegel der 

Zigarette in die Raumluft. Nichtraucher werden so gezwungener-

maßen zu Mitrauchern, insbesondere in kleinen Arbeitsräumen 

oder im Auto. Sie nehmen diese Substanzen in teilweise hohen 

Konzentrationen auf. In verrauchten Räumen atmen sie an einem 

Tag Mengen an Krebs erregenden Stoffen ein, die denen mehrerer 

selbst gerauchter Zigaretten entsprechen. 

Nichtraucher, die regelmäßig mitrauchen müssen, riskieren 

grundsätzlich die gleichen akuten und chronischen Gesundheits-

schäden wie Raucher. Geringer sind nur Ausmaß und Häufi gkeit 

der Schäden. Zu den unmittelbaren Folgen zählen Augenreizungen, 

Husten, Heiserkeit und Halsschmerzen, Schwindel und Übelkeit. 

Passivrauchen kann Lungenkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

verursachen oder begünstigen. 



Als Folge des Passivrauchens erkranken in Deutschland jährlich 

etwa 400 Nichtraucher an Lungenkrebs. (Schätzung des Deutschen 

Krebsforschungszentrums [DKFZ] aus dem Jahre 1992.)

Die Folgen des Passivrauchens

>

6
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>

>

>

Die Experten sind sich über die gesundheitsschädliche und 

Krebs erregende Wirkung des Passivrauchens einig. 

Deshalb wurde Tabakrauch in der Raumluft als Stoff eingeordnet, 

der beim Menschen eindeutig Krebs erzeugt. 

Er wurde sogar in die oberste der fünf Gefährdungsstufen gesund-

heitsschädlicher Arbeitsstoffe eingestuft. 

Für Krebs erregende Substanzen existieren keine Schwellenwerte, 

unterhalb derer sie als nicht gesundheitsschädigend betrachtet 

werden können. 

(MAK-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft) 1

Tabakrauch gilt als der mit Abstand gefährlichste und am 

weitesten verbreitete Innenraumschadstoff. In Deutschland sind 

vermutlich zwischen drei und vier Millionen Nichtraucher an 

ihrem Arbeitsplatz unfreiwillig dem Tabakrauch ausgesetzt. 

Wege zu rauchfreier Luft am Arbeitsplatz werden daher zu Recht 

vom Staat gefördert und mit rechtlicher Regelung eingefordert. 

Hierbei geht es um den Schutz der Gesundheit. Mit der neuen 

Arbeitsstättenverordnung wird durch den Gesetzgeber Passiv-

rauchen als grundsätzlich gesundheitsschädlich eingestuft.

7

1 Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen (MAK)- und Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte-
Liste 1998 der Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Mitteilung 34, S. 114 f.



Rauchen ist nicht angeboren

Warum schaden Menschen 

gegen besseres Wissen ihrer 

Gesundheit? 

Warum bezahlen sie viel Geld 

für das Inhalieren von Qualm, 

für den schlechten Geschmack 

im Mund? 

Warum rauchen 

Menschen überhaupt? 
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Das könnten sich Außerirdische fragen, die auf der Erde landen und 

Raucher bei ihrem Tun beobachten. Klar ist auf jeden Fall: 

Menschen werden als Nichtraucher geboren.

Die Gründe und Motive für das Rauchen sind unterschiedlich. 

Jugendliche greifen aus anderen Gründen zur Zigarette als gewohn-

heitsmäßig rauchende Erwachsene. Während für sie die empfun-

dene angenehme Wirkung des Rauchens im Vordergrund steht, 

zählen für Jugendliche Gründe, die mit dem Image des Rauchens 

zusammenhängen. 

Die meisten Raucher gewöhnen sich das Rauchen bereits in der 

Jugend an. Häufi g spielt der Wunsch nach Zugehörigkeit und 

Anerkennung eine große Rolle. Rauchen Eltern, Geschwister und 

Gleichaltrige in der Gruppe? Dann ist die Gefahr groß, dass ihr 

Verhalten nachgeahmt wird. 

Der Wunsch, sich erwachsen und sicher zu fühlen, ist im Jugend-

alter sehr stark. Das macht sich manche Zigarettenwerbung zu-

nutze: Sie transportiert das Image der „coolen“ und „attraktiven“ 

Raucher. 

Es wird eine Menge in Kauf genommen, um sich das Rauchen regel-

recht anzugewöhnen, es zu „erlernen“: Übelkeit, Husten, Benom-

menheit, unangenehmer Geschmack im Mund und natürlich ein 

erheblicher fi nanzieller Aufwand. Aus der einmal angenommenen 

Rauchgewohnheit entwickelt sich dann bei etwa einem Drittel der 

Raucher eine Nikotinabhängigkeit.

9



Macht abhängig

Nur wenigen Rauchern 

ist bewusst: Das im Tabak 

enthaltene Nikotin ist eine 

hochwirksame Droge. Eine 

Droge, die so stark ist, dass sie 

eine Abhängigkeit erzeugt. 
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Mit der Zeit wird die Wirkung der Droge Nikotin nämlich zuneh-

mend als angenehm empfunden. Immer tiefer wird inhaliert. Der 

tägliche Konsum an Zigaretten steigt. So entsteht fast unmerklich 

eine Abhängigkeit vom Nikotin.

Es hängt von vielen Faktoren ab, ob Raucher abhängig werden oder 

nicht. So genannte Genussraucher oder langjährige Gelegenheits-

raucher zeigen, ein kontrollierter Umgang mit der Droge ist einigen 

Menschen durchaus möglich. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Kriterien für Tabak-

abhängigkeit entwickelt. Danach sind vermutlich 60 bis 80 Prozent 

aller gewohnheitsmäßigen Raucher nikotinabhängig. Kinder und 

Jugendliche werden besonders schnell abhängig. Oft genügen 

dafür wenige Wochen, manchmal auch nur wenige Tage.

11

Erhält der Körper kein Nikotin mehr, stellt sich bald ein unange-

nehmer körperlicher Zustand ein: die Entzugssymptome. Typische 

Beschwerden können dabei Reizbarkeit, depressive Stimmung, 

Herzklopfen, niedriger Blutdruck, Müdigkeit, Schlaf- und Ver-

dauungsstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, vermehrter 

Appetit, Unruhe, Ärger, Angst und Nervosität sein.

Rauchen dient dann nur noch dem Vermeiden der körperlichen Ent-

zugssymptome. Der automatische Griff zur Zigarette ist damit zu 

einer festen Gewohnheit geworden. Auch wer es eigentlich will und 

versucht, kann nicht mehr spontan von der Zigarette lassen. 



Sie auch ...?

Fagerström-Fragebogen 

zur Nikotinabhängigkeit
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 Wann nach dem Aufstehen rauchen Sie Ihre erste Zigarette? 

  

  

  

 Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen

 verboten ist (z.B. Kirche, Bücherei, Kino usw.), das 

 Rauchen zu unterlassen? 

 Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? 

  

 Wie viele Zigaretten rauchen Sie im Allgemeinen pro Tag? 

  

  

  

 Rauchen Sie am Morgen im Allgemeinen mehr als am 

 Rest des Tages? 

  

 Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind

 und tagsüber im Bett bleiben müssen? 

  

  

  

>

>

 

>

>

>

>



 Auswertung

 0 bis 4 Punkte: geringe Tabakabhängigkeit

 5 bis 6 Punkte: mittlere Tabakabhängigkeit

 7 bis 10 Punkte: starke Tabakabhängigkeit
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Innerhalb von 5 min   3

Nach 6 bis 30 min  2

Nach 31 bis 60 min  1

Nach 60 min  0

Ja  1

Nein  0

Die erste am Morgen  1

Andere  0

Bis 10  0

11 bis 20  1

21 bis 30  2

31 und mehr  3

Ja  1

Nein  0

Ja   1

Nein  0

 

Gesamtpunktzahl:



15 Millionen Deutsche im Alter von 15 bis 59 Jahren bezeichnen sich 

als regelmäßige oder starke Raucher. Dabei rauchen mit 

9 Millionen noch immer mehr Männer als Frauen (5,9 Millionen). 

Hinzu kommen noch die vielen Gelegenheitsraucher. (Angaben 

der letzten großen Befragung im Jahr 1999 durch das Statistische 

Bundesamt.)

Rauchertypen

Es gibt verschiedene Typen 

von Rauchern mit unter-

schiedlichen Gründen für 

das Rauchen.
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Identitätsraucher

Sie rauchen, um sich sicher zu fühlen und Selbstbewusstsein 

auszustrahlen. Vor allem Jugendliche und Frauen gehören zu 

diesem Typ.

Genussraucher 

Sie rauchen nur zu besonderen Gelegenheiten, z.B. bei  Festen oder 

Erfolgserlebnissen. Sie rauchen, weil es ihnen Spaß macht und 

genießen es.

Gewohnheitsraucher 

Sie greifen bei vielen Gelegenheiten automatisch zur Zigarette: 

beim Fernsehen, nach dem Essen, zur Tasse Kaffee, beim Warten. 

Das Rauchen ist mit vielen täglichen Gewohnheiten verknüpft. 

Gewohnheitsraucher rauchen häufi g viel. Meist sind sie körperlich 

und psychisch abhängig.

Entlastungs- oder Stressraucher

Sie rauchen, um mit ihren Gefühlen in unangenehmen Situationen 

besser fertig zu werden. Sie rauchen vor allem dann, wenn Schwie-

rigkeiten oder Konfl ikte auftauchen. Sie halten das Rauchen für 

hilfreich, um kurzfristig besser mit Stress, Angst oder Anspannung 

umgehen zu können. Das führt häufi g zu einer starken 

Abhängigkeit. 

15



Wenn sich Raucher bewusst sind, was den Griff zur Zigarette aus-

löst, in welchen Situationen das Rauchverlangen besonders groß 

ist und zu welchem Typ sie gehören, ist bereits ein wichtiger Schritt 

auf dem Weg zum Rauchstopp getan. Sie können dann lernen, das 

Rauchverlangen in den Griff zu bekommen, Alternativen zum Rau-

chen zu fi nden und letztlich ganz auf Zigaretten zu verzichten.

16

Typische Situationen



Folgende Situationen 

sind typisch für großes 

Rauchverlangen – 

Alternativen zum 

Rauchen gibt es 

immer.

Überforderung

Bei Stress steigt für viele Raucher das Bedürfnis zu rauchen. Doch 

hilft das Rauchen wirklich bei Belastung oder Überforderung? 

Macht es nicht vielmehr noch nervöser? Ein Teufelskreis beginnt: 

Mehr Stress führt zu mehr Zigaretten, mehr Zigaretten führen 

zu mehr Stress. Das ist also keine Lösung. Und eins ist auch klar, 

Rauchen beseitigt die Schwierigkeiten nicht. Sinnvoller ist es, 

Spannungen und Konfl ikte rechtzeitig zu erkennen, sie direkt und 

konstruktiv anzugehen. Bitten Sie zum Beispiel Vorgesetzte um ein 

Gespräch, wenn die Arbeitsbelastung zu hoch wird oder machen Sie 

in regelmäßigen kurzen Abständen kleine Erholungspausen. Aktiv 

nach konkreten Lösungen suchen und eigene Stärken entwickeln – 

das ist in jedem Fall besser als pausenlos zu rauchen.

Unzufriedenheit und Ärger

Viele Raucher hoffen, mit dem Rauchen die eigenen Gefühle in den 

Griff zu bekommen. Streit und Konfl ikt, Enttäuschung, Depressio-

nen, Stress oder eine emotionale Krise aufgrund eines Schicksals-

schlages – solche Situationen verleiten zum starken Rauchen. Aber 

auch hier hilft Rauchen nur vordergründig. Es löst die Konfl ikte ja 

nicht und beseitigt auch keine Probleme. Mut und Offenheit bei der 

Ansprache von Problemen helfen da in der Regel nachhaltiger.
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Geselligkeit

Gesellige Situationen, in denen geraucht wird – das sind für viele 

Raucher Anlässe, mehr zu rauchen als üblich. Rauchen ist dabei 

häufi g ein soziales Ritual. Es erleichtert den Kontakt. Sich da 

abzugrenzen, fällt vielen schwer. Doch Rauchen verliert auch hier 

die gesellschaftliche Funktion mehr und mehr. Wer nicht mehr mit-

raucht, kann für andere Vorbildfunktion haben und sie ermutigen, 

es ebenso zu tun. Wer es schafft, ganz aufzuhören, wird vielleicht 

sogar bewundert: Es beweist Willensstärke und Selbstvertrauen.

Beobachten Sie Ihr Verhalten und suchen Sie nach Alternativen zum 

Rauchen. Einfach einmal anders reagieren als üblich – das kann der 

erste Schritt zum Rauchstopp sein.

18



Routine und Gewohnheit

Die Macht der Gewohnheit kennen viele Raucher. Bestimmte 

Situationen sind fast automatisch mit dem Rauchen verbunden. 

Nach dem Aufwachen, dem Frühstück oder Mittagessen, zur Tasse 

Kaffee oder zum Bier – der Griff zur Zigarette ist refl exartig. Was 

können Sie tun, wenn Sie daran etwas ändern wollen? Ändern Sie 

zum Beispiel den gewohnten Tagesablauf, bis sich ein neues Ver-

halten ohne Zigarette stabilisiert hat. Sie selbst wissen am besten, 

welche Verhaltensalternativen Ihnen am meisten liegen.

Anregung und Entspannung

Raucher empfi nden sowohl eine anregende als auch eine entspan-

nende Wirkung, je nachdem wann sie rauchen. Einige sind der 

Meinung, dass sie durch das Rauchen ihre Konzentrationsleistung 

steigern können. Tatsächlich ist dies nicht zwangsläufi g so. Legt 

man Rauchern und Nichtrauchern in einem Test dieselben Konzen-

trationsaufgaben vor, schneiden Nichtraucher eher besser ab. Was 

könnten also die Alternativen sein, um sich besser zu entspannen, 

zu konzentrieren oder neue Energie aufzutanken? Bewegung und 

kleine Entspannungsübungen zum Beispiel sind immer eine gute 

Möglichkeit, auf kritische Situationen zu reagieren, in denen der 

Griff zur Zigarette nahe liegt. 
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Die „schlanke Linie“

Dem Idealbild der Frau aus den Medien – schön, schlank und 

erfolgreich – wollen viele gern entsprechen. Gerade jene, denen eine 

schlanke Figur besonders wichtig ist, rauchen häufi g. Sie glauben, 

damit könnten sie ihr Gewicht kontrollieren – eine denkbar unge-

sunde Art der Gewichtskontrolle.

Es gibt viele gesunde Alternativen, das Gewicht zu kontrollieren –

auch bei einem Rauchstopp. Ausreichende Bewegung und eine 

Ernährung mit viel Obst und Gemüse sind die besten Garanten für 

Normalgewicht. Regelmäßige Spaziergänge in der Natur als kör-

perliches Training können bereits ausreichend sein; sie tun zudem 

der Seele gut. Gegen auftauchende Hungergefühle helfen kalorien-

arme Snacks und viel trinken (Wasser, verdünnte Säfte). Essen Sie 

bewusst und mit Genuss, statt sich mit Diäten zu quälen, die zu 

Heißhunger führen. Das eine oder andere Kilo Gewichtszunahme 

ist nicht gleich eine Katastrophe. Zwei bis vier Monate nach dem 

Rauchstopp hat sich das Gewicht in der Regel wieder eingependelt.

20
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Rauchen: Wie schädlich ist es wirklich?

22

„Rauchen schadet der Gesundheit.“ Diesen Satz kennen alle 

Raucher. Das tatsächliche Ausmaß der Gesundheitsgefahren 

und die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Rauchen und 

Krankheiten kennen aber nur die wenigsten. Wie schädlich ist 

Rauchen denn nun wirklich?
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Tabakrauch: Ein gefährliches Schadstoffgemisch 

Tabakrauch enthält neben Nikotin 

mehr als viertausend chemische Einzelsubstanzen. 

Mehr als vierzig davon sind Krebs erregend – dazu gehören 

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, verschiedene 

Schwermetallverbindungen und Benzol. 

Auch zahlreiche giftige Substanzen wie Kohlenmonoxid, Stickoxid, 

Blausäure und schleimhautreizende Stoffe wie Phenole, Säuren und 

Ammoniak sind dabei. 

Nikotin selbst ist ein hochwirksames Gefäß- und Nervengift. 

Die massive Konzentration von Schadstoffen, die Raucher inhalie-

ren, mindert die Reinigungsfähigkeit der Flimmerhärchen in den 

Bronchien. Gleichzeitig wird dort immer mehr Schleim gebildet, 

den die geschädigten Flimmerhärchen nicht mehr abtransportieren 

können. Schleim ist ein Nährboden für Bakterien. Auch das Ab-

wehrsystem in den Bronchien wird durch den Tabakrauch geschä-

digt. Ist es da ein Wunder, dass Raucher häufi g an Atemwegsinfek-

ten leiden – besonders im Herbst und in den Wintermonaten?

Das Kohlenmonoxid im Tabakrauch führt zu einer Verringerung des 

Sauerstoffgehaltes im Blut. Sämtliche Organe werden schlechter 

durchblutet und leiden an Sauerstoffmangel.

>
>

>

>



Die unmittelbaren Folgen des Rauchens können sein: 

Kopfschmerzen, Schwindel, Atemnot und Atemwegsinfekte,

erhöhte Herzfrequenz und erhöhter Blutdruck, Nervosität, Zittern, 

Schlafl osigkeit, Verdauungsbeschwerden, Gelenk- und Muskel-

schmerzen und andere Unwohlempfi ndungen. Die langfristigen 

und chronischen Beschwerden und Krankheiten, die durch das 

Rauchen verursacht werden, sind aber noch schlimmer als die 

direkten Folgen: 

Täglich sterben in Deutschland mehr als 350 Menschen an den 

Folgen des Rauchens. In den Industrieländern ist Rauchen die häu-

fi gste und am besten belegte Einzelursache für frühzeitigen Tod.

Weltweit sterben täglich 10.000 Menschen an Herz-Kreislauf-       

Erkrankungen und Krebs als Folge des Rauchens. 
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Allein in Deutschland sterben jährlich ungefähr 140.000 Menschen 

an tabakbedingten Erkrankungen. Das sind mehr Menschen als 

durch Verkehrsunfälle, Aids, Alkohol, illegale Drogen, Morde und 

Selbstmorde umkommen. 

25



Rauchen verursacht Lungenkrebs

Rauchen ist die wichtigste Ursache von Lungenkrebs. Neun von 

zehn Lungenkrebstoten haben stark geraucht. Lungenkrebs wird 

meist erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Die Hei-

lungschancen sind dann ausgesprochen schlecht. Fünf Jahre nach 

der Diagnose leben nur noch 10% der Erkrankten. 

Frauen sind dabei aufgrund ihrer Konstitution möglicherweise 

anfälliger. Da immer mehr Frauen rauchen, zeichnet sich ab, dass 

die Häufi gkeit von Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder 

anderen tabakbedingten Krankheiten bei ihnen steigen wird. Das 

Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin bestätigt diesen Trend für Lun-

genkrebs: Die Sterblichkeitsrate sank bei Männern – auf insgesamt 

hohem Level – dagegen stieg sie bei Frauen weiter an.
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Neben Lungenkrebs verursacht Rauchen zahlreiche weitere 

Krebserkrankungen. Dies sind vor allem Krebserkrankungen des 

Kehlkopfes, der Mundhöhle und der Speiseröhre, der Verdauungs-

organe (Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse), der ableitenden Harn-

wege (Nieren, Blase) und der Prostata und des Gebärmutterhalses 

sowie Leukämien. Zusammenhänge mit anderen Krebserkrankun-

gen, zum Beispiel mit Brustkrebs, werden noch diskutiert.
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Rauchen führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Häufi gste Folge des Tabakkonsums sind Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen. Raucher leiden häufi ger an Bluthochdruck, koronaren Herz-

krankheiten und Arteriosklerose. Ihr relatives Risiko für Herzinfarkt 

und Schlaganfall ist gegenüber Nichtrauchern deutlich erhöht. 

Das so genannte Raucherbein oder auch Impotenz sind Beispiele 

für die Folgen von Durchblutungsstörungen, verursacht durch 

Rauchen. Da Rauchen die Gefäße schädigt, müssen rauchende 

Diabeteskranke schneller mit dem Auftreten von Diabetesfol-

ge schäden rechnen, wie Nieren- oder Augenerkrankungen oder 

diabetischer Fuß.

Rauchen ist besonders gefährlich für Menschen, die bereits ein 

erhöhtes Risiko für eine Herzerkrankung haben und zum Beispiel 

an Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen leiden. Wer nach 

einer Bypassoperation oder einem Herzinfarkt weiterraucht, verrin-

gert seine Überlebenschancen drastisch. 

Rauchen verursacht chronische Erkrankungen

Raucher leiden deutlich häufi ger als Nichtraucher an Atemwegs-

erkrankungen wie Atemwegsinfekten, Atemnot, Raucherhusten, 

chronischer Bronchitis und Lungenemphysem. Asthma wird durch 

Rauchen nicht nur verschlimmert, sondern unter Umständen sogar 

verursacht. Rauchen stört die Wundheilung und fördert die Ent-

stehung von Magen- und Zwölffi ngerdarmgeschwüren. Es fördert 

die Entwicklung von Knochenschäden und Knochenschwund, der 

Osteoporose.
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Während der Schwangerschaft 

Rauchen während der Schwangerschaft ist ein besonderes Risiko. 

Es führt zu häufi geren Fehlgeburten. Die Babys haben ein gerin-

geres Geburtsgewicht. Kinder, deren Mütter rauchen oder durch 

Passivrauchen gefährdet sind, haben eine schlechtere gesundheit-

liche Ausgangsbasis als Kinder von nicht rauchenden Müttern. Sie 

sind auch später anfälliger für Krankheiten. Der plötzliche Kinds-

tod tritt bei Babys rauchender Eltern relativ häufi ger auf.

Das Risiko für all diese Gesundheitsschäden durch Rauchen 

hängt auch von der Zahl der täglich gerauchten 

Zigaretten ab. 

Dennoch gilt: Jede einzelne Zigarette schadet.



bodySubline

Nichtraucherschutz: Gesetzliche Grundlagen

30

§ 1 Abs. 1 Zielsetzung …

§ 4 Allgemeine Grundsätze

Der Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz beschäftigt schon seit 

langem Gesetzgeber und Gerichte. Den gesetzlichen Rahmen 

lieferten bei Urteilen in der Vergangenheit meist das Arbeitsschutz-

gesetz, das Bürgerliche Gesetzbuch und die Arbeitsstättenver-

ordnung. Der Anspruch auf Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

– und dazu gehört auch der Nichtraucherschutz – fi ndet sich zum 

Beispiel in folgenden Vorschriften:

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) 

Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der 

Beschäftigten bei der Arbeit … zu sichern und zu verbessern. 

Der Arbeitgeber hat … von folgenden allgemeinen Grundsätzen 

auszugehen:

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben 

und Gesundheit möglichst vermieden … wird;

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen; …

3. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen 

Maßnahmen;

4. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftig-

tengruppen sind zu berücksichtigen; …

Beschäftigte haben 

einen Rechtsanspruch auf 

Nichtraucherschutz 

am Arbeitsplatz.
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§ 618 Abs. 1: Pfl icht zu 

Schutzmaßnahmen

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Der Dienstberechtigte (Arbeitgeber, die Red.) hat Räume, Vorrich-

tungen oder … so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleis-

tungen … so zu regeln, dass der Verpfl ichtete (Arbeitnehmer, die 

Red.) gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, 

als die Natur der Dienstleistung (Arbeit, die Red.) es gestattet.



32

Die Arbeitsstättenverordnung

Im Oktober 2002 ist mit § 3a folgende Änderung der 

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) in Kraft getreten:

„(1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu tref-

fen, damit die nichtrauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten 

wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt 

sind.

(2) In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber 

Schutzmaßnahmen nur insoweit zu treffen, als die Natur des 

Betriebes und die Art der Beschäftigung es zulassen.“

Für den Nichtraucherschutz ist in der Vergangenheit vor allem § 5 

der Arbeitsstättenverordnung, der auch weiterhin gilt, von Interesse 

gewesen:

§ 3a Nichtraucherschutz
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„In Arbeitsräumen muss unter Berücksichtigung der angewandten 

Arbeitsverfahren und der körperlichen Beanspruchung der 

Arbeitnehmer während der Arbeitszeit ausreichend gesundheitlich 

zuträgliche Atemluft vorhanden sein. Wird für die nach Satz 1 erfor-

derliche Atemluft durch eine lüftungstechnische Anlage … gesorgt, 

muss diese jederzeit funktionsfähig sein.“

Ausdrücklich wurde der Nichtraucherschutz bis zur Änderung der 

Arbeitsstättenverordnung nur in Pausen-, Bereitschafts- und Liege-

räumen eingefordert. Der alte § 32 mit dieser Regelung entfällt mit 

der Einführung von § 3a. 

Der neue § 3a der Arbeitsstättenverordnung schreibt nun den 

Nichtraucherschutz für die gesamte Arbeitsstätte fest. Dazu 

gehören die Arbeitsräume, aber auch Treppen und Aufzüge, Um-

kleide-, Wasch- und Toilettenräume, Pausen-, Bereitschafts- und 

Liegeräume, Sanitätsräume und Ähnliches.

In Absatz 2 (Publikumsverkehr) hat der Gesetzgeber insbesondere 

an das Gastronomie- und Hotelgewerbe gedacht, aus dessen „Na-

tur“ sich ergibt, dass dort geraucht wird.

Die Neuregelung der Arbeitsstättenverordnung trägt den wissen-

schaftlichen Erkenntnissen über die Krebs erzeugende Wirkung des 

Passivrauchens Rechnung und schreibt fest, dass grundsätzlich 

von der Gesundheitsschädlichkeit des Passivrauchens auszugehen 

ist. Sie ist zudem eine Konsequenz der neueren Einzelfallrechtspre-

chung, in der das Recht auf Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz 

immer wieder bestätigt und ihm Vorrang vor dem Recht der 

Raucher auf freie Entfaltung eingeräumt wird.

§ 5 Lüftung



Subline

Wichtig für die Beschäftigten

Die Arbeitsstättenverordnung bedeutet ohne Zweifel eine Stärkung 

der Situation von Nichtrauchern, denn deren Schutz hat mit der 

neuen Regelung eine sichere Rechtsgrundlage erhalten. 

Jeder Beschäftigte und jede Beschäftigte hat nun einen arbeitsver-

traglichen Rechtsanspruch gegen den Arbeitgeber, ihn wirksam 

vor den Gesundheitsgefahren des Tabakrauchs zu schützen. Ein 

solch genereller Anspruch – ausdrücklich auf Tabakrauch bezogen 

– bestand bisher nicht. Auch der Betriebsrat hat nun eine eindeuti-

ge Rechtsgrundlage für sein Mitbestimmungs- und Initiativrecht, 

um den Nichtraucherschutz beispielsweise in einer Betriebsverein-

barung zu regeln. 

Zwar haben Raucher nach wie vor das Recht auf freie Entfaltung 

der Persönlichkeit, wozu auch das Rauchen gehört. Aber an der 

Arbeitsstätte ist die Verpfl ichtung des Arbeitgebers nun rechtlich 

festgeschrieben und daher vorrangig: Der Nichtraucherschutz ist zu 

gewährleisten. Welche Maßnahmen ein Betrieb umsetzt, um einen 

wirksamen Nichtraucherschutz im Betrieb zu garantieren, liegt 

dabei in den Händen der Sozialpartner. In kleinen Betrieben ohne 

Mitbestimmung liegt er in der Hand des Arbeitgebers.
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Betriebsvereinbarung

Empfehlenswert ist eine Betriebsvereinbarung, in Behörden eine 

Dienstvereinbarung.

Der Vorteil einer Betriebsvereinbarung: Zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmervertretung werden allgemein gültige Regelungen zum 

Nichtraucherschutz rechtsgültig verankert. 



Headline

Subline Bei den vielen verschiedenen Formen 

einer Betriebsvereinbarung ist zunächst wichtig: 

Die Zielsetzung klar darlegen: Die einzelnen Regelungen müssen 

möglichst konkret und praktisch umsetzbar sein. 

Die Inhalte einer Betriebsvereinbarung festlegen: Geltungsbe-

reich – Geltungsumfang, Zielsetzung, Regelungen, Hilfsangebote, 

Angebote zur Personalentwicklung, Fortbildungen für bestimmte 

Zielgruppen wie Führungskräfte, Betriebs-/Personalräte, Personal-

sachbearbeitende, arbeitsmedizinische Dienste.

Für die betriebliche Praxis: Die Führungskräfte und die Betriebsräte 

müssen mit der Anwendung und Durchführung der Vereinbarung 

vertraut gemacht werden.

Wenn Betriebsvereinbarungen von allen Beteiligten und Betroffenen 

gemeinsam entwickelt werden, ist ihre erfolgreiche Umsetzung 

meist garantiert. Der hierzu notwendige Entwicklungsprozess ist 

wichtig. Er wird geschwächt oder sogar unterbunden, wenn die Be-

triebsvereinbarung eines anderen Unternehmens einfach übernom-

men wird. Prüfen Sie deshalb genau die hier als Muster aufgeführte 

Vereinbarung. Ist sie für die eigenen betrieblichen Gegebenheiten 

geeignet? Welche Schritte sind nötig, um sie den konkreten betrieb-

lichen Gegebenheiten anzupassen?

>

>

>
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Muster einer Betriebsvereinbarung
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Muster einer Betriebsvereinbarung 

zum Nichtraucherschutz 

Rauchen stellt eine der größten Gesundheitsgefährdungen dar: 

Jährlich sterben ungefähr 140.000 Personen in Deutschland an ta-

bakbedingten Krankheiten, vor allem Herz-Kreislauf-Erkran kungen, 

aber auch Lungenkrebs und anderen Krebsarten, die durch Rauchen 

begünstigt werden. 

Wissenschaftlich eindeutig bewiesen ist auch die Gesundheits-

schädlichkeit des Passivrauchens. 

Der Gesetzgeber hat dieser Erkenntnis Rechnung getragen und 

verpfl ichtet den Arbeitgeber, nichtrauchende Beschäftigte vor den 

Gefahren des Passivrauchens wirksam zu schützen 

(§ 3a ArbStättV). 

Gemeinsames Verständnis der Unternehmensleitung und der 

Arbeitnehmervertretung ist es, alle Beschäftigten vor gesundheit-

lichen Gefährdungen und vermeidbaren Belastungen durch das 

Rauchen konsequent zu schützen. Die Einschränkung des Rauchens 

dient dem Wohle und dem Schutz der Gesundheit aller Beschäftig-

ten und wird nicht zu einer Diskriminierung der Raucher führen.

Gleichzeitig mit der weitestgehenden Einschränkung des Rauchens 

werden die Aufklärung über die Gefahren des Rauchens und das An-

gebot der Beratung und Tabakentwöhnung für Raucher verstärkt. 

Präambel 



Um Beschäftigte vor den Gesundheitsgefahren des Passiv-

rauchens wirksam zu schützen, wird folgende Vereinbarung 

geschlossen:

Das generelle Rauchverbot dient dem allgemeinen Nichtraucher-

schutz vor gesundheitlicher Gefährdung und Belastung durch 

Passivrauchen. 

Es gilt ein uneingeschränktes Rauchverbot

an allen Arbeitsplätzen 

auf allen Gängen

in Kantine, Kasino und Cafeteria

auf allen Toiletten

in allen Fahrstühlen

in Lehr- und Unterrichtsräumen

in Sanitätsräumen

in Aufenthalts- und Pausenräumen 

in Dienstfahrzeugen

§ 1 Grundsatz

§ 2 Rauchverbot

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Rauchen ist nur im Außenbereich in dem hierfür vorgesehenen 

Unterstand gestattet (alternativ mit Zonen für Raucher siehe 

§ 3).

Bei Besprechungen, Konferenzen und ähnlichen dienstlichen Veran-

staltungen gilt ebenfalls ein uneingeschränktes Rauchverbot. Die 

Sitzungsleitung kann Rauchpausen anbieten, sollte dies von der 

Mehrheit der Raucher erwünscht sein.

Vorhandene Aschenbecher werden entfernt bzw. außer Funktion 

gesetzt.

§ 3 Zonen für Raucher/Alternativ: Raucherräume (s. Seite 40)

Den Beschäftigten, die sich das Rauchen nicht abgewöhnen 

wollen, wird in speziellen Zonen Gelegenheit gegeben, zu rauchen. 

Die Einrichtung von Raucherzonen wird bei der Kostenbudgetie-

rung berücksichtigt und geschieht nach den jeweils örtlich mögli-

chen Gegebenheiten. Ist aus baulichen und/oder organisatorischen 

Gründen die Einrichtung einer Raucherzone nicht möglich, so gilt 

in der betreffenden Organisationseinheit aufgrund des Vorranges 

des Gesundheitsschutzes (§ 3a ArbStättV) das Rauchverbot gemäß 

§ 2 uneingeschränkt.



Alternativ:

Es wird ein Raucherraum pro Etage zur Verfügung gestellt. Die 

Raucherräume werden an eine separate Belüftung angeschlossen, 

sodass der Rauch nicht durch die Klimaanlage in die Büro- und 

Arbeitsräume gelangen kann. Lage, Größe und Ausstattung der 

Raucherräume werden einvernehmlich von Unternehmensleitung 

und Betriebsrat festgelegt. 

Die Bemühungen, über die Gefahren des Rauchens und Passivrau-

chens aufzuklären, werden verstärkt. Maßnahmen sind z.B. Artikel 

in der Mitarbeiterzeitung, Auslage von Informations material, 

Vorträge auf der Betriebsversammlung. Außerdem werden Raucher-

berater ausgebildet, die aufhörwillige Raucher bei der Tabakent-

wöhnung unterstützen. Betriebsinterne Tabakentwöhnungskurse 

werden ab dem [Datum] regelmäßig angeboten werden.

Die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt wird Aufklärungs- und 

Entwöhnungsmaßnahmen betreuen und als Ansprechperson aus 

medizinischer Sicht zur Verfügung stehen.

§ 3 Raucherräume

§ 4 Aufklärung und 

Tabakentwöhnung
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Alle Vorgesetzten tragen in ihrem Verantwortungsbereich dafür 

Sorge, dass die Regelungen dieser Vereinbarung bekannt gemacht 

werden und die Umsetzung sichergestellt wird.

Der gewerbsmäßige Verkauf von Tabakerzeugnissen im Betrieb 

und auf dem zugehörigen Gelände ist nicht gestattet. Zigaretten-

automaten werden bis zum [Datum] abgebaut.

Diese Vereinbarung tritt zum [Datum] in Kraft. 

§ 5 Verantwortlichkeit

§ 6 Sonstige Regelungen

§ 7 Schlussbestimmung
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Rechtsprechung
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Für Sie wichtig zu wissen: 

Der Nichtraucherschutz greift unabhängig davon, ob sich nicht-

rauchende Beschäftigte durch das Passivrauchen belästigt oder 

gesundheitlich beeinträchtigt fühlen oder nicht. 

Es kommt also nicht mehr auf die Durchsetzungsfähigkeit ein-

zelner Nichtraucher an, wenn es um den Gesundheitsschutz geht. 

Gerichte müssen im Regelfall nicht mehr bemüht werden, da die 

Gewerbeaufsicht oder die Ämter für Arbeits- und Emissionsschutz 

eine Kontrollfunktion übernehmen und bei Verstößen gegen § 3a 

ArbStättV hinzugezogen werden sollten.

Empfehlungen zur praktischen Umsetzung der neuen Arbeitsstät-

tenverordnung in Betrieben fi nden Sie auch auf der Internetseite 

www.rauchfrei-am-arbeitsplatz.de und in der Broschüre

„Rauchfrei am Arbeitsplatz – Ein Leitfaden für Betriebe“ 

(zu bestellen über BZgA, 51101 Köln, oder über das Internet 

www.bzga.de; Bestellnummer 31 040 000).



Rechtsprechung der Vergangenheit

Wenn Nichtraucher in der Vergangenheit ihr Recht auf einen 

rauchfreien Arbeitsplatz auf der Basis der oben genannten Gesetze 

einforderten, so geschah dies oft auf dem Klageweg. Bereits vor Än-

derung der Arbeitsstättenverordnung ist dem Nichtraucherschutz 

am Arbeitsplatz dabei immer wieder deutlich Vorrang gegenüber 

dem Recht von Rauchern auf freie Entfaltung eingeräumt worden. 

Der verstärkte Trend zu mehr Gesundheitsbewusstsein hat sich in 

verschiedenen höchstrichterlichen Urteilen niedergeschlagen. 
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Grundsatzurteile
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Die Neuregelung der Arbeitsstättenverordnung in § 3a 

stabilisiert und bestätigt diese bisherige Rechtsprechung. 

Das Bundesarbeitsgericht sprach am 17.2.1998 einer asthma-

kranken Sachbearbeiterin im Großraumbüro einer Autovermie-

tungsfi rma das Recht auf einen rauchfreien Arbeitsplatz zu.

(Az. 9 AZR 84/97)

Das Bundesarbeitsgericht entschied in seinem Urteil vom 19.1.1999, 

dass Betriebsrat und Arbeitgeber in einer Betriebsvereinbarung ein 

generelles Rauchverbot für alle geschlossenen Räume im Betrieb 

anordnen dürfen. Eine solche Anordnung ist auch dann verbindlich, 

wenn sie „nur“ dem Gesundheitsschutz der Nichtraucher dient. Der 

Arbeitgeber ist nicht verpfl ichtet, separate Räume einzurichten, in 

denen geraucht werden darf. Es reicht aus, wenn rauchende Arbeit-

nehmer hin und wieder Gelegenheit haben, ohne Beeinträchtigung 

von Nichtrauchern, etwa in den Arbeitspausen an der freien Luft, 

dem Rauchgenuss nachzugehen. 

(Az. 1 AZR 499/98)

Grundsatzurteil des 

Bundesarbeitsgerichts:

Aus einem Urteil des 

Bundesarbeitsgerichts 

vom 19. Januar 1999:

konstatierte aufgrund von Verfassungsbeschwerden mehrerer 

Zigarettenhersteller, die den Aufdruck „Rauchen gefährdet die Ge-

sundheit“ als gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit versto-

ßend verbieten lassen wollten, am 22.1.1997:

Rauchen tötet mehr Menschen als „Verkehrsunfälle, Aids, Alkohol, 

illegale Drogen, Morde und Selbstmorde zusammen. Im Ergebnis 

ist nach heutigem medizinischen Kenntnisstand gesichert, dass 

Rauchen auch die Gesundheit der nicht rauchenden Menschen 

gefährdet.“ (Az. 2 BvR 1915/91)

Das Bundesverfassungsgericht
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Hinweis: Der neue § 3a ArbStättV schränkt zwar den Nichtraucher-

schutz in Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr ein, entbindet den 

Arbeitgeber aber nicht von seiner Verpfl ichtung, den bestmöglichen 

Nichtraucherschutz zu gewährleisten. Hier hat der Gesetzgeber in 

erster Linie lüftungstechnische Maßnahmen im Blick.



Über das Rauchen reden
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Einen großen Teil unseres 

Lebens verbringen wir am 

Arbeitsplatz. Klar, dass 

Gesundheitsgefährdungen 

am Arbeitsplatz uns nicht 

gleichgültig lassen.

Aufeinander zugehen

Wer eine rauchfreie Umgebung einfordert, wird gerne einmal als 

Störenfried bezeichnet oder der Intoleranz bezichtigt. Das ist die 

Erfahrung vieler Beschäftigter. 

Konfrontation ist eher kein wirksames Mittel zur Lösung von Inte-

ressenkonfl ikten. Zwar ist es nicht immer leicht, Verständnis und 

Einfühlungsvermögen in die Sichtweise des anderen aufzubringen. 

Trotzdem werden aber so Lösungen gefunden, die für alle tragbar 

sind. 

Der Schlüssel heißt: Kommunikation – miteinander reden.

Wenn es eine breite betriebliche Diskussion zum Schutz von Nicht-

rauchern gibt, wenn Raucher und Nichtraucher gemeinsam ein Ziel 

defi niert haben und sich auf Maßnahmen einigen, ist der wich-

tigste Schritt getan. Prinzipiell gilt: Nur wenn Regeln im breiten 

Konsens entwickelt werden, ist ihre langfristige Einhaltung auch 

garantiert. 

Nichtraucher können das Thema auf verschiedene Weise anspre-

chen und dazu beitragen, dass es eine verbindliche betriebliche 

Vereinbarung zu ihrem Schutz gibt. 
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Das Gespräch

Suchen Sie zunächst das Gespräch mit der oder dem für Sie zustän-

digen Vorgesetzten, dem Betriebsrat bzw. Personalrat. Sollten diese 

Gespräche zu keinem Ergebnis führen, können Sie auch direkt zur 

Unternehmensleitung gehen. Wichtig ist in jedem Fall, dass Sie sich 

auf ein solches Gespräch gut vorbereiten und eine klare Zielvorstel-

lung und Erwartung an den Verlauf des Gespräches haben (siehe 

hierzu auch „Initiativen für rauchfreie Arbeitsplätze“). 

Argumente für rauchfreie Arbeitsplätze gibt es ohne Frage viele. 

In Ihrer Situation aber ist entscheidend, Ihrem Gegenüber klar zu 

machen, dass der betriebliche Nichtraucherschutz nicht Ihr indi-

viduelles, persönliches Problem ist, sondern dass es eine Aufgabe 

des Betriebes ist, für den Gesundheitsschutz der Nichtraucher zu 

sorgen:

Der Gesetzgeber verpfl ichtet den Arbeitgeber dazu, den Nicht-

raucherschutz am Arbeitsplatz zu gewährleisten. 

Bieten Sie gegebenenfalls an, eine verbindliche Lösung im Betrieb 

mitzuentwickeln. Es wäre ein wesentliches Ergebnis eines solchen 

Gespräches, wenn Sie sich darauf einigen könnten, eine Betriebs-

vereinbarung zum Nichtraucherschutz zu erarbeiten.

Gespräch und Brief
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Der Brief

Viele Menschen tun sich schwer im Umgang mit Konfl ikten. 

Der schriftliche Kontakt wird dem persönlichen Gespräch dann 

vorgezogen. Ein Brief bietet die Möglichkeit, in aller Ruhe zu über-

legen: Was will ich den Adressaten mitteilen? Welche guten Argu-

mente habe ich? Die Adressaten wiederum können sich ausreichend 

Zeit nehmen und über das Anliegen nachdenken. Das macht eine 

umsichtige Reaktion möglich. Der Nichtraucherschutz ist nicht 

mehr als ein Problem in der Kollegenschaft zu betrachten. Es müs-

sen generelle Lösungen für den gesamten Betrieb angestrebt wer-

den. Wählen Sie die Schriftform auch, wenn Ihre Vorgesetzten, der 

Betriebsrat und die Unternehmensleitung keine Anstalten machen, 

den betrieblichen Nichtraucherschutz umzusetzen. Sie können 

damit Ihre Initiative später im Konfl iktfall auch dokumentieren.



Musterbrief
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Betreff: 

Nichtraucherschutz gemäß § 3a Arbeitsstättenverordnung 

An die Geschäftsführung

Sehr geehrte/r Frau/Herr ...,

wie Ihnen sicher bekannt ist, hat gemäß § 3a Arbeitsstättenverord-

nung der Arbeitgeber „die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 

damit die nichtrauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirk-

sam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt 

sind“. Seit Oktober 2002 ist also wirksamer Nichtraucherschutz an 

jedem Arbeitsplatz Pfl icht. Beschäftigte haben Anspruch auf einen 

rauchfreien Arbeitsplatz. Leider hat sich bislang nichts an meiner 

Situation geändert. Mehrere Beschäftigte an meinem Arbeitsplatz 

rauchen. Ich mache mir ernste Sorgen um meine Gesundheit, wenn 

ich weiterhin am Arbeitsplatz dem Zigarettenrauch anderer aus-

gesetzt sein muss. Die Krebs erzeugende und gesundheits   schäd liche 

Wirkung des Passivrauchens steht außer Frage und ist Grund lage 

für die Einführung des Schutz-Paragrafen für Nichtraucher gewesen.

Alle Bemühungen, meine Kolleginnen und Kollegen dazu zu 
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bewegen, außerhalb des Raums zu rauchen, sind bisher erfolglos 

geblieben. Als Geschäftsführer/Betriebsleiter sind Sie verpfl ichtet, 

den Nichtraucherschutz zu gewährleisten. Ich bitte Sie deshalb, für 

den gesamten Betrieb verbindliche und geeignete Maßnahmen für 

einen wirksamen Schutz vor den Gesundheitsgefahren durch Tabak- 

rauch zu treffen. Bitte teilen Sie mir bis zum ......... mit, ob und wie 

Sie die Arbeitsstättenverordnung umsetzen wollen. Ich versichere 

Ihnen, dass ich sehr daran interessiert bin, das Problem zu lösen. 

Gerne bin ich auch zu einem persönlichen Gespräch bereit, um mit 

Ihnen die konkreten Möglichkeiten zu besprechen.

Vielen Dank im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen

Tipp: Erwähnen Sie auch, dass ein rauchfreier Arbeitsplatz für 

Raucher, die das Rauchen aufgeben oder reduzieren wollen, 

eine wichtige Unterstützung sein kann.



Initiativen
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Initiativen für einen rauchfreien Arbeitsplatz

Um das Thema in einem Betrieb zu platzieren, bietet sich eine Rei-

he betrieblicher Aktionen an, die helfen können, Bewusstsein und 

Verständnis für die Fragen des Nichtraucherschutzes zu wecken. 

Diese Initiativen sollen unter anderem rauchende Beschäftigte 

unterstützen, mit betrieblichen Rauchbeschränkungen besser 

zurechtzukommen. Sie können gegebenenfalls auch die Motivation 

für den Rauchstopp fördern.

Manchmal ist es nicht gleich möglich, durch ein konsequentes 

Rauchverbot den optimalen Schutz im Betrieb zu gewährleisten. Für 

viele Unternehmen bietet sich eine Politik der kleinen Schritte an. 

Auch hierfür eignen sich die Initiativen.



53

Mitarbeiterbefragung

Die Diskussion über einvernehmliche und gute Regelungen wird 

durch einen Fragebogen erleichtert. Vielleicht ist die Befragung für 

manche Nichtraucher Anlass, zum ersten Mal deutlich zu sagen, 

dass sie sich schon lange einen rauchfreien Arbeitsplatz wünschen. 

Aus verschiedenen Untersuchungen weiß man, dass auch Raucher 

einem rauchfreien Arbeitsplatz nicht zwangsläufi g negativ begeg-

nen und zum Teil sogar Rauchverbote befürworten. Als Arbeitneh-

merin oder Arbeitnehmer können Sie eine solche Befragung beim 

Betriebsrat/Personalrat oder bei der Betriebsleitung anregen. 

Der nachfolgende beispielhafte Kurzfragebogen sollte an die 

jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten angepasst und um Fragen 

ergänzt werden, die für den einzelnen Betrieb wichtig sind. 

Bitte beachten: Die Durchführung und Auswertung einer Mit-

arbeiterbefragung ist – je nach Betriebsgröße – recht aufwändig. 

In der Regel beteiligen sich etwa 30% aller Beschäftigten. Bei guter 

Vorbereitung ist ein höheres Antwortverhalten möglich. Die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sind rechtzeitig und ausführlich über 

das Vorhaben zu informieren. Die Befragung muss die Anonymität 

des Befragten gewährleisten und auf freiwilliger Basis erfolgen. Sie 

ist immer von der Zustimmung des Betriebsrates und der Betriebs-

leitung abhängig.

Über die Ergebnisse einer Befragung sollten 

alle Beschäftigten – unabhängig vom Ergebnis – 

informiert werden. 



Musterfragebogen
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1.

2.

Musterfragebogen für eine 

Mitarbeiterbefragung zur 

Situation von Rauchern und 

Nichtrauchern im Betrieb

Ist in Ihrem Arbeitsbereich Rauchen gestattet?

Ja 

Eingeschränkt

Nein

Wie sollte der Nichtraucherschutz während der 

Arbeitszeit geregelt sein?

Generelles Rauchverbot (Rauchen nur im Freien erlaubt, 

ausgewiesener Ort)

Rauchverbot am Arbeitsplatz, aber Raucherräume in der Nähe 

Rauchverbot am Arbeitsplatz, aber ausgewiesene Rauchbereiche 

in der Nähe (Flurbereiche, Kantine, Cafeteria)
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3.

4.

Was würden Sie für die folgenden Bereiche vorschlagen?

Kantine:

Verbot

Rauchbereiche abtrennen 

Rauchen zu bestimmten Zeiten erlauben 

Pausen-/Aufenthaltsraum:

Generelles Rauchverbot

Getrennte Pausenräume für Raucher und Nichtraucher

Rauchen zu bestimmten Zeiten erlauben

Flure/Korridore:

Verbote

Regelung nicht notwendig

Einige Angaben zur Person

Nichtraucher/in

Ex-Raucher/in

Raucher/in, ich möchte mit dem Rauchen aufhören 

Raucher/in, möchte vorläufi g nicht mit dem Rauchen aufhören

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Geben Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum …………………………

an…………………………………………………………………………………… zurück. 

Über die Ergebnisse werden wir Sie informieren.



Subline Informationstag

Informationstage in einem Betrieb zum Thema Rauchen haben 

einen großen Mobilisierungseffekt. Durch den Einsatz von Medien 

(Poster, Broschüren, Ausstellung) und externen Fachleuten (Kran-

kenkassen, Unternehmen etc.) können sie zu einer wirksamen 

Aktion werden. Manche Raucher erhalten dadurch den „entschei-

denden Kick“ für eine Teilnahme an einem Entwöhnungskurs. Ein 

Informationstag macht deutlich, dass das Thema Rauchen im 

Betrieb eine Angelegenheit ist, die alle Betriebsangehörigen angeht. 

Mit Sicherheit regen solche Aktionstage Gespräche und Diskussio-

nen unter den Beschäftigten an.

Hinweis: Die Durchführung eines Informationstages bedarf einer 

sorgfältigen Planung im Vorfeld und ist in der Regel auch mit Kos-

ten verbunden. (Informations-)Materialien sind zum Beispiel über 

die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Köln 

oder Krankenkassen zu beziehen.

Informationstag
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Raucherberatung und Tabakentwöhnungskurse

Durch Raucherberatung oder Tabakentwöhnungskurse können rau-

chende Kolleginnen und Kollegen Hilfe beim Rauchstopp erhalten. 

Solche Angebote haben in Betrieben teilweise sehr guten Zulauf. 

Zuständig für die Organisation ist in großen Betrieben in der Regel 

die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt, die auch in der betrieb-

lichen Gesundheitsförderung eine zentrale Rolle spielen. Aber 

auch andere Personen können die betriebliche Raucherberatung 

übernehmen. Besonders geeignet sind Vertrauenspersonen – z.B.

ehrenamtliche Suchthelfende, Mitarbeitende des Sozialdienstes, 

des betriebsärztlichen Dienstes oder Betriebsräte. 

Betriebliche Raucherberater stehen für Gespräche zu allen Fra-

gen des Rauchens und der Tabakentwöhnung zur Verfügung. Sie 

können auch bei der Vermittlung, Organisation oder Durchführung 

von betrieblichen Tabakentwöhnungskursen helfen. 

Hinweis: Die Schulung zum Raucherberater kann beispielsweise im 

Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg erfolgen (siehe 

Seite 70). Sie ist kostenpfl ichtig. Die Durchführung von Tabak-

entwöhnungskursen ist mit relativ hohem organisatorischem 

Aufwand verbunden.
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Ihr gutes Recht

64% aller Beschäftigten sprechen sich für ein generelles Rauchver-

bot am Arbeitsplatz aus (Emnid-Befragung aus dem Jahr 2001). 

Der schon vor Jahren eingesetzte Bewusstseinswandel und die ge-

änderte gesetzliche Rahmenbedingung sind gute Voraussetzungen, 

diesen Wunsch nach einem rauchfreien Arbeitsplatz Wirklichkeit 

werden zu lassen.

Schöpfen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel 

aus, wenn Ihr Anliegen nicht ernst genommen wird und eine ver-

bindliche Regelung zum betrieblichen Nichtraucherschutz auf sich 

warten lässt. 

Zunächst können Sie die Unternehmensleitung darauf hinweisen, 

dass der Nichtraucherschutz im Betrieb nicht umgesetzt ist und 

dies gegen geltendes Recht verstößt. Eine dreimalige Wiederholung 

des Vorganges mit einer Fristsetzung ist der nächste Schritt. Sollte 

dies nicht zum gewünschten Erfolg führen, haben Sie noch die 

Möglichkeit, bei der Gewerbeaufsicht vorstellig zu werden.

Ihr gutes Recht
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Ihr Recht ist klar: Wird gegen § 3a ArbStättV  verstoßen, müssen 

Arbeitgeber, Arbeitssicherheitsfachkräfte und Be- triebsräte tätig 

werden. Kommen sie der Aufforderung einzuschreiten nicht nach, 

genügt es, das zuständige Gewerbeaufsichts amt zu informieren. 

Dieses wird dann die Unternehmensleitung zu entsprechenden 

Schutzregelungen veranlassen.
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Rauchstopp

Wieso fällt das so schwer?

Mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland bezeichnen sich als 

regelmäßige beziehungsweise starke Raucher. Etwa fünf Millionen 

von ihnen haben den Vorsatz, rauchfrei zu werden.

Warum fällt es ihnen so schwer, dieses Vorhaben zu verwirklichen?

Die Haupthürden auf dem Weg in ein rauchfreies Leben sind:

die psychische und körperliche Abhängigkeit vom Nikotin, die kon-

krete Erfahrung von Entzugssymptomen bei Aufhörversuchen und 

die vielen Funktionen des Rauchens in verschiedenen Situationen.

Große Sorge bereitet vielen Rauchern auch die Möglichkeit der 

Gewichtszunahme nach dem Aufhören. 

Nicht wenige schätzen die Gefahren des Rauchens falsch ein und 

denken: „Mich trifft es schon nicht.“ Einige trauen sich auch nicht 

zu, mit dem Rauchen dauerhaft aufzuhören, weil sie meinen: „Ich 

schaffe es ja doch nicht.“ Solche Einschätzungen beeinfl ussen die 

Motivation negativ und machen das Durchhalten in der ersten 

Entwöhnungsphase schwer. 

Ein weiterer Faktor spielt eine Rolle: Viele Raucher kennen die 

verschiedenen möglichen Hilfen zur Tabakentwöhnung nicht. 

Sie versuchen es immer wieder ganz ohne Hilfe und werden dann 

oftmals schnell wieder rückfällig. 
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Der Ausstieg aus dem Rauchen ist tatsächlich nicht immer 

einfach. Doch mit entsprechender Hilfe schaffen Sie es leichter: 

Etwa ein Drittel der Menschen, die einmal regelmäßig geraucht 

haben, sind mit 40 Jahren wieder Nichtraucher.



Kleine Hilfen
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Was hilft dabei? 

Was beim Rauchstopp hilft, ist individuell verschieden. Manche 

schaffen es ganz allein – meist nach mehreren Anläufen. Ande-

re wiederum setzen auf gezielte professionelle Unterstützung, 

wodurch sie die Chancen einer erfolgreichen Entwöhnung erhöhen. 

Beim Rauchstopp sind Entzugssymptome oft ein großes Problem. 

Nervosität, Gereiztheit, Unruhe, Schlafstörungen, Kopfschmer-

zen und starkes Rauchverlangen (craving) treten bereits wenige 

Stunden nach der letzten Zigarette auf. Nach 24 bis 48 Stunden 

erreichen sie meist ihren Höhepunkt. Zum Glück treten sie in der 

Regel nur tagsüber und abends auf, rauben also nicht den Schlaf.

Nur wenige schaffen den Weg in ein rauchfreies Leben in einem 

einzigen Schritt. Rückfälle sollten als Etappen auf dem Weg ins 

rauchfreie Dasein verstanden werden. Auch nach mehreren Aufhör-

versuchen sollte man daher die Flinte nicht ins Korn werfen. Tabak-

entwöhnung ist ein Lernprozess, der Zeit beansprucht. Rückfälle 

sind keine Katastrophe, müssen aber sofort gestoppt werden und 

dürfen nicht dazu verleiten, wieder in die alten Rauchgewohnhei-

ten zurückzufallen. Jeder gescheiterte Aufhörversuch gibt wichtige 

Hinweise auf zukünftige Rückfallrisiken.

Das sollten Sie wissen: 

Die Beschwerden sind nicht 

von langer Dauer! 

Oft verschwinden sie nach 

einigen Tagen bis Wochen. 
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Wussten Sie schon? 

Raucher erzielen zu jeder Zeit und in jedem Alter einen deutlichen 

Gewinn für ihre Gesundheit, wenn sie mit dem Rauchen aufhören: 

Zwanzig Minuten nach der letzten Zigarette gleichen sich Herz-

schlagfrequenz und Körpertemperatur der von Nicht-

rauchern an. 

Nach acht Stunden hat sich der Kohlenmonoxidgehalt des Blutes 

drastisch verringert. 

Das Herzinfarktrisiko wird bereits nach einem rauchfreien Tag 

geringer, nach zwei Jahren hat es sich fast normalisiert. 

Zehn Jahre nach dem Rauchstopp ist das Lungenkrebsrisiko kaum 

größer als das der Nie-Raucher.

>
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Verschiedene Methoden

64

Tipps und Tricks 

Die Schluss-Punkt-Methode – Rauchstopp von einem auf den 

anderen Tag – wird von den meisten Expertinnen und Experten der 

Tabakentwöhnung empfohlen, denn sie fällt leichter als das all-

mähliche Reduzieren. Viele entwöhnungswillige Raucher schaffen 

es aber auch, im Vorfeld zu reduzieren und erleichtern sich somit 

den entscheidenden Tag X, den Rauchstopp-Tag. 

In der Entwöhnungsphase sollten Sie Verhaltensalternativen zum 

Rauchen fi nden. Gegen das Rauchverlangen hilft zum Beispiel

viel trinken, Wasser, verdünnte Obstsäfte. 

Auf Alkohol in der Entwöhnungsphase verzichten. 

Expertinnen und Experten empfehlen auch die Methode des „Ver-

tragsmanagements“: möglichst vielen Menschen vom eigenen 

Rauchstopp erzählen und Vereinbarungen, „Verträge“ oder Wetten 

zu den Abstinenzzielen abschließen. 

Hilfreich ist auch, sich für das Nichtrauchen bzw. das Erreichen 

selbst gesteckter Ziele, zum Beispiel eine bestimmte Zahl rauch-

freier Tage, Belohnungen auszudenken. 

>
>
>
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Auf eine geringfügige Gewichtszunahme in der Anfangszeit sollten

Sie gelassen reagieren und stattdessen lieber auf jeden rauchfrei-

en Tag stolz sein. Die eigene Ausstiegsmotivation wird durch das 

schriftliche Abfassen einer persönlichen Motivationsliste gefördert. 

Denken Sie dabei auch an die positiven Konsequenzen des Rauch-

stopps für die Gesundheit, die fi nanziellen Vorteile oder auch das 

gute Vorbild für die Familie.



Beratung
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Professionelle Unterstützung

Beratungstelefone sind beliebte Anlaufstellen. Im persönlichen 

Gespräch, bei dem die Anonymität gewahrt bleiben kann, können 

Sie Informationen, Tipps und Empfehlungen erhalten:

Telefonische Beratung zur Tabakentwöhnung

0 18 05/31 31 31  Beratungstelefon zum Nichtrauchen  

(12 Cent/Min.) der Bundeszentrale für gesundheit-

  liche Aufklärung (BZgA), Köln

0 62 21/42 42 00  Rauchertelefon des Deutschen 

  Krebsforschungszentrums (DKFZ), 

  Heidelberg

Aber auch eine individuelle Raucherberatung durch die Ärztin oder 

den Arzt erhöht die Chancen einer erfolgreichen Tabakentwöhnung. 

Der kompetente ärztliche Rat kann auch Informationen über die 

medikamentösen Unterstützungsmöglichkeiten des Rauchstopps 

umfassen.
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Von einer Nikotinersatztherapie profi tieren zum Beispiel gerade 

Raucher mit starker Nikotinabhängigkeit. Nikotinersatzpräparate, 

zum Beispiel Pfl aster oder Kaugummi, führen dem Körper während 

einer Tabakentwöhnung zwar das Nikotin, nicht aber die im Tabak-

qualm enthaltenen anderen Schadstoffe zu. So wird der Nikotinpe-

gel zunächst gehalten und das Rauchverlangen sowie andere Ent-

zugssymptome gemildert. Durch ein langsames Ausschleichen des 

Nikotins kann nach einer gewissen Zeit ganz auf das Zuführen von 

Nikotin verzichtet werden. Eine eventuelle Gewichtszunahme kann 

auf diese Weise verzögert werden. Nikotinersatzpräparate geben 

Nikotin langsamer und in kleineren Mengen ab als die Zigarette. 

Wie bei allen anderen Hilfen gilt aber auch hier: Die Raucher selbst 

müssen den Rauchstopp wirklich wollen und ernsthaft daran 

arbeiten. Nur dann können Nikotinersatzpräparate helfen. 

Informationen zu Nikotinersatzpräparaten erhalten Sie bei Ihrem 

Hausarzt oder in Ihrer Apotheke.

Wollen Sie mit dem Rauchen aufhören, so können Sie auch an 

einem Tabakentwöhnungskurs, zum Beispiel „Rauchfrei in 10 

Schritten“ oder „Nichtraucher in sechs Wochen“ teilnehmen. Solche 

verhaltenstherapeutisch basierten Gruppenprogramme haben 

gute Erfolgsquoten und umfassen in der Regel mehrere Phasen. 

Die Vermeidung von Rückfällen darf dabei nicht zu kurz kommen. 

Informationen zu Tabakentwöhnungskursen erhalten Sie über das 

Raucherberatungstelefon der BZgA 0 18 05/31 31 31 (12 Cent/Min.) und 

des DKFZ 0 62 21/42 42 00 oder bei Ihrer Krankenkasse.

 



Unterstützung geben
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Aufhörwillige unterstützen

Der Rauchstopp ist oft ein schwieriger Schritt. Für Raucher in 

der Entwöhnungsphase ist es daher gut, wenn möglichst viele 

Personen in ihrem Umfeld von ihrem Entschluss erfahren – und sie 

bei der Verwirklichung unterstützen. Fragen Sie ruhig nach und 

informieren Sie über Ihnen bekannte Hilfen beim Rauchstopp, wie 

Broschüren, Beratungstelefone, Kurse etc. Zeigen Sie Ihr Interesse 

und Ihre Anerkennung für den Vorsatz, rauchfrei zu werden.

Wenn es beim ersten Aufhörversuch nicht klappt, ist Kritik oder 

Geringschätzung sicherlich die falsche Reaktion. Sie bestärken 

beim Betroffenen das Gefühl, versagt zu haben. Ein zweiter Versuch 

wird damit erschwert. 

Richtig ist es, Verständnis zu zeigen – denn viele Raucher müssen 

den endgültigen Ausstieg erst regelrecht lernen und benötigen 

dazu mehrere Aufhörversuche. Ermutigen Sie also zu einem 

weiteren Versuch – erklären Sie, dass ein einmaliger Rückfall nicht 

das Ende, sondern nur eine Zwischenstation bis zur erfolgreichen 

Tabakentwöhnung ist. Vermitteln Sie also Zuversicht, dass es beim 

nächsten Mal klappt. 

Manche Menschen sind während der Tabakentwöhnung gereizter 

oder unausgeglichener als gewöhnlich. Auch hier sollten Sie weit-

gehend Verständnis zeigen und wenn möglich sogar die eine oder 

andere Arbeitsbelastung abnehmen. 

Seien Sie erfi nderisch. Es gibt viele Möglichkeiten, mit Kleinigkeiten 

Ihrer Kollegin oder Ihrem Kollegen zur Seite zu stehen und sie zum 

Durchhalten anzuspornen. Das kollegiale Miteinander können Sie 

dadurch verbessern – und das Klima am Arbeitsplatz sicher auch.



Adressen und Kontakte
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Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Postfach 91 01 52

51071 Köln

Telefon: 0 18 05/31 31 31 (12 Cent/Min.) 

Beratungstelefon zum Nichtrauchen

www.bzga.de

Bundesvereinigung für Gesundheit e. V.

Heilsbachstr. 30

53123 Bonn

Telefon: 02 28/98 72 7 – 0

www.bvgesundheit.de

www.rauchfrei-am-arbeitsplatz.de

Deutsches Krebsforschungszentrum

Im Neuenheimer Feld 280

69120 Heidelberg

Telefon: 0 62 21/42-0

www.dkfz.de

>
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 Startseite >>  
 Arbeitsschutz >>  
 Arbeitsmedizin  

 

Auswirkungen von Rauchverhalten auf das Betriebsklima 

Passivrauch 

Passivrauch ist mehr als subjektive Belästigung. Das gesellschaftliche Bewusstsein über die 
gesundheitlichen Risiken des Rauchens ist deutlich gewachsen. Die MAK–Kommission 
ordnete 1998 den Tabakrauch am Arbeitsplatz der höchsten Gefahrenstufe Krebs 
erzeugender Arbeitsstoffe zu. Darüber hinaus belegen Studien das erhöhte Erkrankungsrisiko 
von Menschen, die als Nichtraucher dem Passivrauchen ausgesetzt waren. 
Tabakrauch enthält zahlreiche giftige oder krebserregende Substanzen wie Kohlenmonoxid, 
Blausäure, Stickoxid, Benzol. Etwa drei Viertel der Zigarette verbrennt als Nebenstrom durch 
das Glimmen der Zigarette. Die Konzentration der Schadstoffe im Nebenstrom der Zigarette 
ist bis um das 30- bis 100-fache höher als im Hauptstrom. Damit ist die Raumluft für die dort 
Anwesenden, unabhängig davon ob sie selbst rauchen oder nicht, mit einem deutlichen 
gesundheitlichen Risiko verbunden. Die Bestandteile des Passivrauchs verbleiben lange in 
der Raumluft. Zwei Stunden nach dem Rauchen sind noch 50 Prozent der anfänglichen 
Konzentrationen von Stickoxiden in der Raumluft enthalten. 

Wird am Arbeitsplatz geraucht, müssen demnach besondere Belüftungen vorgesehen 
werden. Wirkungsvolle Anlagen, die nicht nur die Luft umwälzen, sondern die Raumluft von 
den Rauchpartikeln befreien, sind sehr kostspielig. Die Renovierung von durch Tabakrauch 
belasteten Räumen ist aufwändig und mit höheren Kosten für Spezialbehandlungen 
verbunden. Das Wissen um die Schädigung durch Passivrauchen führt dazu, dass 
Arbeitnehmer selbstbewusster ihren Anspruch auf tabakfreie Raumluft auch rechtlich 
einklagen. Dies ist nicht nur ein Kostenfaktor und Mehraufwand, sondern beeinträchtigt 
insbesondere das Betriebsklima und die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten. 
Nichtraucherschutz im Betrieb wird zu einem konkreten Beitrag zum Arbeitsschutz und 
trägt damit zur betrieblichen Gesundheitsförderung bei. 

Regelungen beseitigen Konflikte 

Das Engagement für den betrieblichen Nichtraucherschutz rechnet sich für ein 
Unternehmen. Die Befürchtungen, durch eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema 
Rauchen Konflikte und Unruhe zu provozieren, zeigt sich bei einer längerfristig und bedacht 
angelegten Strategie als unbegründet. Verrauchte Räumlichkeiten, insbesondere bei 
Publikumsverkehr, belasten das Image und Unternehmensbild in der Öffentlichkeit. Dieser 
Effekt - in anderen europäischen Ländern sowie in den USA deutlicher ausgeprägt - gewinnt 
auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Durch klare Regelungen entfallen Konflikte 
zwischen Rauchern und nichtrauchenden Mitarbeitern wegen Belastungen und Belästigungen 
durch das Rauchen. 

Gesundheitlichen Schädigungen durch Passivrauchen 

Kurzfristig können Augenbrennen, Kopfschmerzen, Husten und Atembeklemmungen 
auftreten. Längerfristig steigt - ebenso wie bei aktiven Rauchern - das Risiko für Erkrankungen 
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der Atemwege, für Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen. Damit steigt auch die Anzahl der 
Arbeitsunfähigkeiten. Umgekehrt verringert ein effektiver Schutz vor Passivrauch das 
Erkrankungsrisiko und erhöht damit die betriebliche Leistungsfähigkeit. 

Erfahrungsgemäß sinkt durch einschränkende Regelungen bei einem Teil der 
Mitarbeiter der durchschnittliche tägliche Tabakkonsum. 

Gerade Gelegenheitsraucher sind oft erleichtert darüber, nicht mehr unbewusst zur Zigarette 
zu greifen. Andere Mitarbeiter nehmen dies zum Anlass, mit dem Rauchen ganz aufzuhören. 
In jedem Fall ist damit auch für Raucher mittel- und langfristig ein Zugewinn an Gesundheit 
und Wohlbefinden verbunden. Nach Angaben des WHO-Partnerschaftsprojektes 
Tabakabhängigkeit stehen etwa 25-35 % der Arbeitsunfähigkeiten mit dem 
Tabakkonsum in Verbindung.  

Auswirkungen von Rauchverhalten auf das Betriebsklima 

 Nachteile für Mitarbeiter 
 Schlechtes Betriebsklima - "Dicke Luft" zwischen Rauchern und 

Nichtrauchern 
 Sinkende Arbeitsmotivation 
 Gesundheitsschäden durch langjährige Exposition 
 Arbeitsplatzgefährdung bei häufiger Erkrankung 
 Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben durch Krankheit  

 Nachteile für Unternehmen  
 Sinkende Produktivität (Zeitverlust durch Rauchpausen, Motivationsmangel,...) 
 Höhere Personalkosten (Mehr Fehltage, höhere Fluktuation) 
 Höherer Krankenstand: Im Durchschnitt sind Raucher 30 - 40% häufiger krank als 

Nichtraucher 
 Geringere Motivation durch gestörten "Betriebsfrieden" 
 Erhöhte Reinigungskosten 
 Erhöhte Gefahr von Brandschäden etc. 
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Liebe Frau Reichert, 
ich antworte direkt unten in der Mail 

________________________________ 

 

Von: Verena Reichert [mailto:venirei@web.de] 

Gesendet: Mo 12.11.2007 20:14 

An: Pötschke-Langer Martina 

Betreff: Diplomarbeit Landesnichtraucherschutzgesetz 

 
Hallo Frau Pötschke-Langer, 
 
nun wende ich mich noch einmal an Sie, bezüglich meiner 
Diplomarbeit. Ich hoffe, sie 
können mir weiterhelfen. 
 
1. Manche Schadstoffe sind im Nebenstromrauch höher aus im 

Hauptstromrauch. Liegt das daran, dass im Hauptstromrauch durch den 

Körper des Rauchers die Schadstoffe gefiltert werden? Und/Oder 

daran, dass manche Schadstoffe sich erst durch die Hitze, die im 

Glutkegel vorzufinden ist, ausbreiten, bzw. entstehen?  

 

Nein, die Schadstoffverbrennung ist vollständiger bei der Hitze von 

800 oder 900 Grad beim Ziehen der Zigarette als bei nur 600 Grad 

beim Glimmen, also dem Nebenstromrauch. Jedoch ist die 

Gesundheitsgefährdung durch Aktivrauchen natürlich höher, weil der 

Rauch tief bis ins Lungengewebe inhaliert wird im Gegensatz zum 

Passivrauchen, bei dem die Schadstoffe "nur" eingeatmet werden, 

 

2. Gibt es eine Verpflichtung für die Regierung durch das FCTC bzw. 
die darausfolgenden Leitlinien der WHO? 
 

Ja, es gibt eine durch die Unterschrift der Bundesregierung erfolgte 
Verpflichtung, diese kann jedoch nicht eingeklagt werden, weil 
Regierungen Ermessensspielräume haben. Das sehen wir auch beim 
Kyoto-Protokoll. Dort ist es das Gleiche. 
 

3. Nie-Raucher und Ex-Raucher sind Nichtraucher. Als Passivraucher 

zählen nur die Nichtraucher. Nie-Raucher und Ex-Raucher haben jedoch 

eine unterschiedliche Basis, da bei dem Ex-Raucher durch sein 

Rauchen in der Vergangenheit schon ein höheres Risiko besteht, 

Lungenkrebs zu bekommen, als bei dem Nie-Raucher. Beide werden jetzt 

Passivrauch ausgesetzt. Nun heißt es, dass jährlich über 200 

Lungenkrebstodesfälle auf das Passivrauchen zurückzuführen sind, 

(das Passivrauchen erhöht das Risiko für Lungenkrebs).  
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Wird bei dieser Aussage beachtet, dass ein Ex-Raucher eigentlich 

schon eine andere Basis durch seine Vergangenheit hat? 

 

Wegen der Vorbelastung werden Exraucher beim Lungenkrebs nicht 

mitgezählt, denn sie haben keine Nullbelastung mehr, soindern tragen 

ihr Risiko mit sich herum. Das gilt jedoch nicht für Herz-

Kreislauferkrankungen, denn hier ist innerhalb weniger Jahre eine 

Reversibilität der Schädigung erkennbar  

 
 
 
Gruss 
M.Pötschke-Langer 

 
Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention und 

des WHO-Kollaborationszentrums für Tabakkontrolle 

Deutsches Krebsforschungszentrum  

 

Im Neuenheimer Feld 280 

D-69120 Heidelberg 

Tel.: 06221 42 30 07 

Fax: 06221 42 30 20 

e-mail: M.Poetschke-Langer@dkfz.de 
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